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Die Immobilienwirtschaft übernimmt Verantwortung – Kooperationsstudie für die Praxis  

 

„Wir unterstützen die Erstellung solcher Studien, da Grundlagenerhebungen für die Auseinan-

dersetzung mit dem jeweiligen Thema wertvolle Daten liefern, die wiederum in unsere Kon-

zepte, Strategien und unser tägliches Handeln einfließen können.“ 

DI Wolfgang Gleissner, Geschäftsführer 

und DI Hans-Peter Weiss, Geschäftsführer  

BIG Bundesimmobiliengesellschaft mbH 

 

„Die Herausforderungen der sich verschärfenden Situation am Wohnungsmarkt können nur 

durch das Überwinden von Denkbarrieren gemeistert werden. Dies erfordert ein Entrümpeln 

und Vereinfachen der derzeitigen gesetzlichen Regelungen im Mietrecht ebenso wie eine dau-

erhaft zielgerichtete Förderpolitik.“ 

DI Herwig Teufelsdorfer MRICS, Vorstand, 

COO 

BUWOG AG 

 

„Ein funktionierender Immobilienmarkt setzt Rahmenbedingungen voraus, die entsprechende 

Anreize schaffen, um private Investitionen in die Wohnraumschaffung und –verbesserung zu 

forcieren. Die Immobilienwirtschaft erzielt derzeit jährlich eine Wertschöpfung von ca. 13,5 

Mrd. Euro, rund 145.000 Beschäftigungsverhältnisse hängen an den Investitionen der Immo-

bilienbranche. Eigentümerfeindliche Reglementierungen schaffen keine neuen Wohnungen, 

sondern schwächen im Gegenteil den Wirtschaftsstandort Österreich.“ 

KommR Mag. Georg Edlauer MRICS, Ob-

mann 

WKO Wirtschaftskammer Österreich 

Fachverband Immobilien- und Vermögen-

streuhänder  

 

„Ein Dach über dem Kopf ist ein Grundbedürfnis. Wege aufzuzeigen wie kurzfristig unter Be-

rücksichtigung aller Möglichkeiten und Gesetze kostengünstiger Wohnraum geschaffen wer-

den kann ist das Gebot der Stunde!“  

Mag. Alexander Bosak MRICS, Vorstands-

vorsitzender  

IMMQU Verein zur Förderung der Qualität 

in der Immobilienwirtschaft  

 

„Eine grundlegende Analyse der Herausforderungen am Wohnungsmarkt - nicht zuletzt im 

Hinblick auf Zuwanderung, Migration und Asylpolitik - ist Voraussetzung für gemeinsame Pla-

nungen und Aktivitäten von Wirtschaft und Politik. Think global - act local ist das Motto, das 

der ÖVI gerne unterstützt.“ 

MMag. Anton Holzapfel, Geschäftsführer 

ÖVI Österreichischer Verband der Immobi-

lienwirtschaft 
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„Um den durch die Zuwanderung entstehenden Bedarf an Wohnraum auch langfristig abde-

cken zu können, bedarf es einer intensiven Zusammenarbeit der Immobilienwirtschaft mit den 

Kommunen. Nur miteinander kann diese Herausforderung auch zukünftig erfolgreich gemeis-

tert werden.“ 

DI Claus Stadler, Vorstand 

UBM Development AG 

 

„Nur ein Miteinander zwischen Staat und allen immobilienwirtschaftlichen Akteuren wird eine 

adäquate Angebotsschaffung von erschwinglichem Wohnraum zur Folge haben.“ 

Prof. Dr. Sven Bienert MRICS REV, Ge-

sellschafter 

IIÖ Institut für Immobilienökonomie GmbH 

 

„Jetzt ist der Zeitpunkt nicht nur aufgrund der Dringlichkeit kurzfristigen Wohnraum zu schaf-

fen, sondern insbesondere auch eine zukünftige Drittverwendung von Unterkünften zu berück-

sichtigen.“ 

Dr. Peter Geiger 

IIÖ Institut für Immobilienökonomie GmbH 

 

 

Spezieller Dank gilt an dieser Stelle Herrn FH-Doz. Dr. Wolfgang Amann, Geschäftsführer der 

IIBW – Institut für Immobilien, Bauen und Wohnen GmbH für die Zusammenarbeit im Bereich 

der Wohnraumbedarfsanalyse. 

 

“Der Wohnungsneubau in Österreich ist insgesamt auf einem hohen Niveau mit auch 2015 

über 60.000 Bewilligungen (inkl. Wohnungen in bestehenden Gebäuden). Unter normalen Um-

ständen wären wir damit insgesamt nahe am Bedarf, mit Ausnahme einiger Ballungsräume 

und des Economy-Sektors. Die 2015 verzeichneten rund 90.000 Asylanträge stellen die öster-

reichische Bau- und Immobillienwirtschaft allerdings vor eine massive Herausforderung. 

Flüchtlinge und Asylberechtigte können nicht einfach im bestehenden Leerstand „am flachen 

Land“ verteilt werden. Sie drängen massiv in die Ballungsräume. Hier sind neue Zugänge ge-

fordert.“  

FH-Doz. Dr. Wolfgang Amann, Geschäfts-

führer 

IIBW – Institut für Immobilien, Bauen und 

Wohnen GmbH 
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Executive Summary 

 

Status Quo Zuwanderung, Asyl- und Flüchtlingsthematik 

 Seit dem Jahr 1945 hat Österreich rund zwei Millionen flüchtigen Menschen als Erst-

aufnahmeland Schutz geboten, wovon bis heute ca. 700.000 im Land verblieben sind. 

In Bezug auf einen durchschnittlichen Bevölkerungsanstieg von ca. 24.300 Personen 

p.a. im selben Zeitraum, bedeutet dies einen Anteil von durchschnittlich rund 40% – 

Österreich war und ist Zuwanderungsland. 

 Im Jahr 2015 hielten sich rund 600.000 Flüchtlinge in Österreich auf oder nutzten Ös-

terreich als Transitland. Davon stellten 89.000 Menschen einen Asylantrag (sog. Asyl-

werber), wovon gem. Erfahrungswerten rund 40%, d.h. 35.600, anerkannt werden 

(sog. anerkannte Flüchtlinge bzw. Asylberechtigte). Der angestrebte Richtwert zur Zu-

wanderungsbegrenzung i.H.v. 37.500 Asylantragsstellern in 2016 und sukzessiver 

Senkung auf 25.000 Asylantragssteller in 2019, würde bei gleichbleibender Anerken-

nungsquote ca. 12.800 Asylberechtigten p.a. entsprechen. Der langfristige Durch-

schnitt (seit 1945) notierte bisher bei ca. 10.000 dauerhaft verbliebenen Flüchtlingen in 

Österreich pro Jahr. 

 Die Europäische Union geht von drei Millionen Flüchtlingen in den nächsten zwei Jah-

ren aus, wovon auf Basis der diskutierten Kontingente aliquot 45.500 ankommende 

Flüchtlinge pro Jahr auf Österreich entfallen würden. 

 Im Vergleich zu früheren Migrationsströmen ist aktuell festzustellen, dass höhere Dis-

tanzen zurückgelegt werden (die Hilfesuchenden kommen überwiegend aus Syrien, 

Afghanistan, Irak oder Afrika), ca. 70% alleinreisende Männer sind und die Flüchtlinge 

mehrheitlich der islamischen Glaubensrichtung angehören. Aufgrund der damit einher-

gehenden signifikanten kulturellen Unterschiede sind die Anforderungen an eine er-

folgreiche Integration und Unterbringung hoch. 

 Anerkannte Flüchtlinge können gem. gegenwärtiger Rechtslage (§ 3 AsylG) nach einer 

dreijährigen Aufenthaltserlaubnis eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung erhalten 

und nehmen somit dauerhaft am Immobilienmarkt teil. Sie fragen im Regelfall leistbare 

Mietwohnungen im unteren Preissegment nach. 

 Asylberechtigte haben Anspruch auf den Bezug von Mindestsicherung, wenn Sie er-

werbslos sind. Diese beträgt durchschnittlich ca. 840 Euro pro Monat, wovon ein 25-

prozentiger Anteil für Wohnen inkludiert ist, d.h. ca. 210 Euro pro Monat. 

 Aktuelle Prognosen gehen von einem Bevölkerungsanstieg in Österreich von insge-

samt 8,1% auf 9,3 Mio. Einwohner im Jahr 2030 aus. Charakteristisch ist, dass die 

Bevölkerung weiter altert und der Anteil an erwerbstätigen Personen somit stetig sinkt. 

Ohne weitere Zuwanderung würde das Erwerbspotenzial langfristig sogar auf unter 

50% absinken. Positive Impulse für die Wirtschaftsleistung und die demographische 

Zusammensetzung der Bevölkerung durch Migration werden vor diesem Hintergrund 

von verschiedenen Experten ins Feld geführt. 
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Wohnraumbedarf und -prognose unter Berücksichtigung des Flüchtlingszustroms 

 Die Wohnbaufertigstellungen betragen im 10-Jahresdurchschnitt österreichweit ca. 

49.000 pro Jahr, stiegen jedoch deutlich an und notierten im Jahr 2015 bei ca. 56.800 

Einheiten. Pro tausend Einwohner stieg die Anzahl der Fertigstellungen bereits von 5,3 

auf aktuell 6,6. Dieser Wert liegt damit deutlich über dem europäischen Durchschnitt 

i.H.v. 3,2. Die Baubewilligungen stiegen zuletzt auf 63.900 (Durchschnitt 2014/2015) 

an. Eine weitere Zunahme der Fertigstellungen ist vor diesem Hintergrund zu erwarten. 

 Der durchschnittliche Wohnflächenbedarf hat sich seit 1971 bis heute fast verdoppelt 

und beträgt aktuell knapp 45 m² pro Kopf. Die steigende Anzahl an Singlehaushalten, 

Remanenzeffekte und die zunehmende Bevölkerung bedingen u.a. den steigenden 

Wohnflächenbedarf bis 2030. 

 Aufgrund der zu erwartenden Anerkennung gestellter Asylanträge aus 2015 ist 2016 

mit einem Bedarf i.H.v. 15.300 Wohneinheiten für anerkannte Flüchtlinge zu rechnen. 

Bei Einhaltung der definierten Obergrenzen in 2017 ca. 6.300, 2018 ca. 5.900, 2019 

ca. 5.000 und 2020 ca. 4.200 zusätzliche Wohneinheiten. 

 Der Wohnungsbedarf in Österreich notiert gegenwärtig in 2016 inklusive Zuwanderung 

bei ca. 69.800 Wohneinheiten. Österreichweit besteht aktuell im Jahr 2016 eine Be-

darfslücke von rund 5.900 Wohneinheiten. In den Folgejahren 2017 bis 2020 besteht 

insgesamt ein weiterer mittelfristiger Nachfrageüberhang von 5.800 Einheiten (Basis 

hier: Szenario 3 mit offizieller Obergrenze). Unter Berücksichtigung eines möglichen 

Familiennachzugs erhöht sich der Bedarf entsprechend. 

Überblick akuter Bedarf und mittelfristige Angebotslücke 

 

   

Quelle: Eigene Darstellung. 

 Die aggregierten Zahlen offenbaren nicht, dass insbesondere im Bereich des sozialen 

Wohnungsbaus in Ballungsräumen mit positivem Arbeitsmarktausblick besonders 

hohe Bedarfsüberhänge bestehen. In anderen Segmenten und im ländlichen Raum ist 

die Wohnungsmarktlage entspannter. Insbesondere in der Bundeshauptstadt Wien 

und dem umliegenden Einzugsgebiet besteht dauerhaft Handlungsbedarf, das Seg-

ment des leistbaren und sozialen Wohnungsbaus auszuweiten.  

 Speziell die Nachfrage nach 1-Zimmerwohnungen als auch nach effizienten 4-Zimmer-

wohnungen wird durch einerseits die hohe Anzahl an alleinreisenden Flüchtlingen und 

andererseits im Falle des Familiennachzugs zunehmen. 

Angebotslücke Wohnraum

Angebotslücke

2016

Angebotslücke

2017 bis 2020

(Summe)

Kumuliert

Konservatives Szenario -1.800 -7.700

Konservatives Szenario mit 

Familiennachzug
-44.000 -49.900

Faktische Begrenzung -5.800 -11.700

Faktische Begrenzung mit 

Familiennachzug
-59.900 -65.800

-5.900
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 Eine mögliche Residenzpflicht oder ähnliche Instrumente für anerkannte Flüchtlinge in 

strukturschwachen Regionen mit Bevölkerungsrückgang und damit potenziell aktivier-

barem Leerstand kollidieren jedoch mit den dort im Regelfall begrenzten Arbeitsmarkt-

perspektiven. Eine gezielte Stärkung strukturschwacher Regionen mit entsprechenden 

Strukturförderprogrammen oder die Incentivierung der Ansiedlung von Flüchtlingen in 

diesen Regionen würde eine positive regionale Entwicklung begünstigen und beson-

ders angespannte Wohnungsteilmärkte entlasten. 

 Da primär im Segment des leistbaren und sozialen Wohnungsbaus hohe Nachfrage-

überhänge bestehen, ist es auch zentral, neben den gemeinnützigen Wohnungsbau-

gesellschaften - die im internationalen Vergleich als Best-Practice aufgrund ihrer gro-

ßen Leistungen für die Schaffung von leistbarem Wohnraum angesehen werden kön-

nen - in Zukunft auch stärker die private Immobilienwirtschaft einzubeziehen. Es ist ein 

Schulterschluss zwischen Privaten, Gemeinnützigen sowie der öffentlichen Hand not-

wendig. 

 

Unterbringungsmöglichkeiten und -konzepte für Flüchtlinge und Asylwerber 

 Das Bundesverfassungsgesetz über die „Unterbringung und Aufteilung von hilfs- und 

schutzbedürftigen Fremden“ erweist sich als sinnvoll in Bezug auf die vordringliche Un-

terbringung in Gemeinschaftsunterkünften sowie die regionale Verteilung der Hilfesu-

chenden.  

 Erstaufnahmestellen, Verteilerquartiere, organisierte Gemeinschaftsunterkünfte oder 

private dezentrale Unterbringung stellen die Wohnformen zwischen Ankunft, Asylver-

fahren und Anerkennung bzw. Ablehnung dar. 

 Folgende Alternativen zur Bereitstellung von Wohnraum existieren aus Sicht der Im-

mobilienwirtschaft:  

o Vermietung bestehender Objekte (Adaptierung auf Kosten des Mieters), 

o Vermietung neuer Objekte, 

o Vermietung von Objekten auf fremden Grund, 

o Errichtung neuer Objekte (nutzerspezifisch) und Verkauf, 

o Errichtung und Eigenbetrieb von Objekten. 

 Betreiber organisierter Unterkünfte beziehen 21 Euro/Tag für Flüchtlinge in Vollversor-

gung, 19 Euro/Tag für Teilversorgung und 12 Euro/Tag für Selbstversorger. Asylwerber 

in privaten Unterkünften erhalten hingegen einen Mietzuschuss in Höhe von 150 

Euro/Person/Monat.  

 Bei der gewerblichen Vermietung von Gemeinschaftsunterkünften werden die Mietzah-

lungen direkt von Bund, Land, Betreibergesellschaften oder NGO´s geleistet. Damit 

sind die Erlöse planbar und nicht mit Unsicherheiten behaftet. 
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Quelle: Eigene Darstellung. 

 Lösungsansätze, wie die Umnutzung von leerstehenden Gebäuden (Hotels, Büros, 

Handelsimmobilien etc.) oder auch die Bereitstellung von Unterkünften in zügig reali-

sierbarer Massivmodulbauweise unterstreichen die Innovationskraft der Immobilien-

branche. 

 Zur Verwendung von bspw. leerstehenden Hotelobjekten auch für anerkannte Flücht-

linge und damit nicht nur als Gemeinschaftsunterkunft, sondern im Sinne der Schaffung 

von sozialem Wohnraum, wären weitere bautechnische und genehmigungsseitige Er-

leichterungen wünschenswert. Nimmt man bspw. an, dass bei einer Bettenkapazität 

von rund 1,1 Mio. Betten in den österreichischen Beherbergungsbetrieben rund 7,5% 

faktisch dauerhaft leer stehen (aufgrund von nicht mehr marktfähigen Konzepten, zu 

geringen Standards, Instandhaltungsstaus oder suboptimalen Größen), würde dies ein 

Aktivierungspotenzial von knapp 82.500 Plätzen für Hilfesuchende bedeuten. Hier 

wäre ein bundesweites Konzept in enger Abstimmung zwischen Immobilienwirtschaft, 

Tourismusverbänden und Politik zielführend. Durch die großzügigen Nebenflächen 

(Säle, Restaurants etc.) solcher Objekte könnten sinnvolle Schulungskonzepte für 

Flüchtlinge umgesetzt bzw. integriert werden. Hierdurch würde deren Qualifikationen 

gestärkt und die „Landflucht“ begrenzt. 

 Die private Immobilienwirtschaft hat sich bereits mit der kurzfristigen Bereitstellung von 

Flächen, ungenutzten Objekten bzw. der Realisierung von Gemeinschaftsunterkünften 

eingebracht. Koordinierte Maßnahmen und gemeinsame Konzepte könnten jedoch das 

wesentlich höhere Potenzial in diesem Segment nutzbar machen. 

 

  

Überblick
Asylwerber 

2015
Aufenthaltsdauer

Vertragspartner 

Mietvertrag

Zahlungsfluss 

von
Fläche

Vergütung für 

Miete

Betriebs-

kosten

Regionale 

Bindung

Rolle der 

Immobilien-

wirtschaft

Asylwerber in 

organisierten 

Unterkünften 

Dauer des Asyl-

verfahrens

(4-12 Monate)

Bund, Länder, 

Betreiber-

gesellschaften oder 

NGO´s

Bund, Länder, 

Betreiber-

gesellschaften 

oder NGO´s

Mind. 8 m² 

für eine 

Person, 4 

m² je 

weitere 

Person

Je nach 

Versorgungs-art 

von 12 Euro bis 

21 Euro

Betriebs-

kosten  in 

Vergütung 

inbegriffen

Ja, 

Verteilung 

nach 

Quoten-

schlüssel

Kurzfristige 

Wohnraum-

schaffung

Asylwerber in 

privaten 

Unterkünften

Dauer des Asyl-

verfahrens

(4-12 Monate)

Asylwerber 

direkt 

/ 

teilweise 

auch NGO´s

Asylwerber 

direkt 

(Nachweis-

pflicht bei den 

Behörden)

Mind. 8 m² 

für eine 

Person, 4 

m² je 

weitere 

Person

Mietzuschuss 

max. 150 Euro 

pro Asylwerber

max. 300 Euro 

pro Familie

Betriebs-

kosten  in 

Vergütung 

inbegriffen

Ja, 

Verteilung 

nach 

Quoten-

schlüssel

Unterstützung / 

Beratung von 

privaten 

Eigentümern

bzw. 

Bereitstellung 

von Wohnungen 

durch Investoren

Anerkannte 

Flüchtlinge in 

Mindest-

sicherung

Voraus-

sichtlich 

35.600 aus 

2015

Drei Jahre, 

anschließend 

kann 

unbefristeter 

Aufenthalt 

genehmigt 

werden

Asylberechtigter 

direkt

Asylberechtigter 

direkt
individuell

Wohnkosten-

anteil

 209 Euro 

Alleinstehende 

bzw. 315 Euro  

Paare

z.T. regionale 

Erhöhung 

möglich

Allg. 

Betriebs-

kosten-

abrechnung

Nein, freie 

Wahl des 

Standorts

Schaffung von 

leistbarem 

Wohnraum /  

Aktivierung von 

Brachflächen 

bzw. Leerstand 

etc.

89.000
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Politische und bauplanungs- bzw. baurechtliche Maßnahmenpakete zur Wohnraum-

schaffung 

 Die Wohnbauoffensive ist ein richtiger Schritt, um Anreize für eine verstärkte Neubautä-

tigkeit zu setzen. Die angestrebte zusätzliche Neubauleistung von rund 6.000 Wohnun-

gen pro Jahr wirkt positiv und würde zu einer Entspannung der Bedarfssituation beitra-

gen.  Eine Ausweitung der Förderlinien auf weitere immobilienwirtschaftliche Marktteil-

nehmer sowie die Aufstockung der Wohnbauförderung wären sinnvoll. 

 Die neue Wohnbauinvestitionsbank (WIBG) als Teil der vorgenannten staatlichen Maß-

nahmen wird den Wohnungsbau positiv beeinflussen. Im aktuellen Niedrigzinsumfeld 

können jedoch verbilligte Kreditvergaben allenfalls flankierend zur Stimulierung zusätz-

licher Investitionen dienen.  

 Die bisherige Wohnbauförderung stagnierte in den vergangenen 10 Jahren bei ca. 2.5 

Mrd. Euro im Durchschnitt. Mittel für den Bereich des sozialen Mietwohnungsbaus wa-

ren zuletzt rückläufig. Bei einer gesamthaften Betrachtung der österreichischen Wohn-

bauförderung kann somit angemerkt werden, dass sich diese in Bezug auf das Ge-

samtvolumen und den Anteil für (sozialen) Mietwohnungsbau deutlich an den aktuellen 

Bedarf anpassen muss, um vorhandene Nachfrageüberhänge zu bedienen bzw. abzu-

bauen. 

 Im Zusammenhang mit der Unterbringung von Asylberechtigten auf dem Wohnungs-

markt wird das Thema Wohnbeihilfe (Subjektförderung) voraussichtlich an Relevanz 

gewinnen. Die erfolgreiche Inanspruchnahme der Förderung wird jedoch maßgeblich 

von der Unterstützung der Antragssteller abhängen. Neben der notwendigen Auswei-

tung der Mittel wäre hierbei eine weitere Komplexitätsreduktion hilfreich. 

 Das Aussetzen der Richtwerterhöhung erleichtert nur kurzfristig die Leistbarkeit für 

Mieter. Mittel- bis langfristig wird es zur Investitionszurückhaltung der privaten Immo-

bilienwirtschaft führen. Im Ergebnis laufen Maßnahmen wie das Aussetzen der Richt-

werterhöhung bzw. allg. „Mietbremsen“ – unerheblich ob kurzfristig oder am Ende ei-

nes Investitionszyklus - der Mobilisierung privaten Kapitals diametral entgegen. Die 

marktübliche Rentierlichkeit der Mittel und auch der Zugang zu Fremdkapital zur Fi-

nanzierung von Investitionen in den Wohnungsbau werden so erschwert. 

 Grundbesitz mit Wohnräumen für Flüchtlinge kann grundsätzlich von der Grundsteuer 

befreit werden (was die Leistbarkeit aus Mietersicht erhöht), jedoch wird vorausgesetzt, 

dass dieser im Eigentum einer sozialen Einrichtung steht. Ein mildtätiger Zweck liegt 

durch die Nutzung als Flüchtlingsunterkunft bereits vor. Private Immobilieninvestoren, 

die nicht ausschließlich und unmittelbar mildtätigen und/oder gemeinnützigen Zwecken 

nachgehen, können somit nicht von der permanenten Grundsteuerbefreiung profitie-

ren.  

 Vorteilhafte Rahmenbedingungen für eine beschleunigte Wohnraumschaffung wurden 

vom Gesetzgeber im Zuge der Flüchtlingskrise zügig geschaffen. Vereinfachte Voraus-

setzungen ergeben sich für die Immobilienwirtschaft, bspw. im Zusammenhang mit 

Widmungsfragen bzgl. des Gebietscharakters oder auch beschleunigten Bewilligungs-

verfahren. Weitere Initiativen zur sinnvollen Vereinfachung von Genehmigungen wären 

im Wohnungsbau zu begrüßen. 
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Herausforderungen und Lösungsansätze zur Schaffung von leistbarem Wohnraum 

 Zur Schließung der bestehenden Angebotslücke ist es wesentlich, neben einer Incen-

tivierung der Neubautätigkeit durch Förderungen, auch über weitere Maßnahmen und 

Ansatzpunkte nachzudenken. Hierzu zählen insbesondere: 

o Aktivierungspotenziale in den Siedlungsgebieten identifizieren und nutzbar ma-

chen: 

 Strukturelle Leerstände im Wohnungsbestand in Regionen mit schwacher 

Entwicklungsperspektive bestmöglich nutzen (bspw. kostengünstige Be-

reitstellung, web-basierte Schaffung von Transparenz über Angebote, 

Kombination mit Arbeitsmarktinitiativen). 

 Aktivierung von (strukturellen) Leerständen anderer Nutzungsarten auch in 

prosperierenden Regionen nutzen (bspw. Umnutzung nicht mehr wirt-

schaftlich zu betreibenden Hotels, Umnutzung von leerstehenden Büroim-

mobilien). 

o Nachverdichtungspotenziale, speziell in den angespannten Ballungsräumen 

nutzen: 

 Schaffung von Anreizen zur Bebauung (bspw. Rückstufung von Bauland-

reserven, fiskalische Nachteile etc.). 

 Analyse von vorhandenen Baureserven inkl. erleichterter Genehmigungen 

(Aufstocken bzw. Ausbau von Wohnbauten). 

 Abriss vorhandener Bauten zugunsten einer stärker verdichteten Bebau-

ung. 

o Gesteigerte Flächeneffizienz in den Bundesländern durch effektive Raumord-

nung: 

 Entwicklung und Fortschreibung von veralteten Flächenwidmungsplänen. 

 Pro-aktive Steuerung der Gebietsausweisung. 

o Baulandreserven mobilisieren, um brachliegende Liegenschaften zu minimie-

ren und für den Markt zugänglich zu machen. 

o Regionale Unterschiede der Immobilienmarktlage bei der Zuweisung beachten. 

o Planbare (Mindest-) Wirtschaftlichkeit aus Sicht der Immobilienakteure auch 

aus dem Blickwinkel der regulatorischen Rahmenbedingungen sicherstellen. 

 Aus Sicht der privaten Immobilienunternehmen sind folgende Aspekte bezüglich der 

Attraktivität zur Errichtung von Mietobjekten für Asylwerber bzw. allgemein im Segment 

des leistbaren Wohnens wesentlich: 

o Die Planbarkeit und (komparative) Wirtschaftlichkeit von Mietwohnungen muss 

auch für private Investoren sichergestellt werden.  

o Die Objektförderung sollte weiter intensiviert werden. Die Dynamik der Entwick-

lung der Fördersummen der letzten 10 Jahre sowie spezifisch die Förderung im 

Mietwohnungsbau hat keine Ausweitung der Mittelbereitstellung erfahren. 

o Eine Vereinheitlichung der Landesförderungen wäre für österreichweit agie-

rende Investoren vorteilhaft. 
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o Zentrale Beratungsstellen für semi-professionelle private Vermieter über För-

derungen, steuerliche Effekte etc. wären aufgrund der Komplexität sowie Viel-

schichtigkeit der Förderungen wesentlich. 

o Im Niedrigzinsumfeld sollte das Instrument „verbilligte Kredite“ zu Gunsten von 

nicht rückzahlbaren Zuschüssen überdacht werden. Das Marktzinsniveau ist 

gegenwärtig derart gering, dass einmalige Zuschüsse größere Effekte verspre-

chen. 

o Die Inanspruchnahme von Objektförderungen sollte in stärkerem Maße auch 

bei Umnutzungen möglich sein (bspw. von alten Hotels etc.). 

o Die Flexibilität bei der Drittverwendung/Zweitnutzung von Objekten einer be-

stimmten Laufzeit sollte erweitert werden. 

o Die komparative Attraktivität der Wirtschaftlichkeit vermieteter Objekte im Ver-

gleich zur z.B. Schaffung von Eigentumswohnungen muss gewahrt bzw. ver-

bessert werden. 

 Eine mögliche Drittverwendungsfähigkeit von Gemeinschaftsunterkünften, insbeson-

dere für wohnwirtschaftlicher Zwecke oder die Beherbergung, sollte bereits bei der Pla-

nung in Erwägung gezogen werden - speziell in Regionen mit hohem Siedlungsdruck. 

Auf länder- und kommunaler Ebene kann durch die frühzeitige Planung der Erst- und 

Zweitnutzung eine Sicherheit hinsichtlich zukünftiger städtebaulicher Entwicklungen 

und aus privatwirtschaftlicher Sicht eine wirtschaftliche Planungssicherheit erreicht 

werden. 

 Einer Ghettoisierung ist mittels tragfähigen sozialverträglichen Konzepten entgegenzu-

wirken. Kulturelle ethnische Segregation ist zu vermeiden. Aus sozialpolitischer und 

immobilienwirtschaftlicher Sicht kann die architektonische Gestaltung und Bauweise 

von Flüchtlingsunterkünften sowie harmonische Einbindung in das städtebauliche Um-

feld ein Katalysator für eine erfolgreiche Integration bilden.  

 Den einzelnen Akteuren kommen bzgl. der Angebotsschaffung jeweils unterschiedliche 

„Aufgaben“ zu. Im Fokus stehen neben der öffentlichen Hand sowohl Architekten, Pro-

jektentwickler, Immobilienunternehmen und Investoren als auch Banken sowie die Nut-

zerseite. 
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Rolle der immobilienwirtschaftlichen Akteure auf einem Blick 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quelle: Eigene Darstellung. 
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1 Vorbemerkung und Hinführung zum Thema 

Flüchtlingsstrom, sozialer und leistbarer Wohnraum sowie notwendige immobilienwirtschaftli-

che Lösungen – diese drei Schlagworte skizzieren treffend die aktuelle Herausforderung für 

politische Entscheidungsträger, die immobilienwirtschaftlichen Akteure und die Gesellschaft 

als Ganzes. Im Jahr 2015 stellten in Österreich rund 89.000 Flüchtlinge einen Asylantrag. Bis 

April 2016 wurden bereits weitere ca. 18.500 Asylanträge gestellt.1 Seit Monaten stehen Bund, 

Länder und Kommunen vor diesem Hintergrund vor großen Herausforderungen. Mit Hoch-

druck werden Erstaufnahmelager in beispielsweise Turnhallen sowie leerstehenden Büroge-

bäuden geschaffen und parallel intensiv nach Möglichkeiten zur weiteren Aktivierung von 

Wohnraumreserven gesucht. Im Asylanerkennungsverfahren dienen Gemeinschaftsunter-

künfte je nach regionalen Voraussetzungen in Form von Containersiedlungen, Traglufthallen 

und neuerdings in massiver Modulbauweise als Zwischenstation.  

Zur Bewältigung der akuten Herausforderungen wurden bereits politische Maßnahmenpakete 

verabschiedet und eine Obergrenze, mit maximal 37.500 Asylanträgen in 2016, formuliert.2 

Verschiedene Gutachten von Experten zweifeln die Konformität einer definitiven Obergrenze 

mit der Verfassung sowie der Genfer Flüchtlingskonvention an.3 Gleichzeitig wurden am 

27.04.2016 im Österreichischen Nationalrat Verschärfungen der Kriterien für einen positiven 

Asylbescheid beschlossen.4 Die gegenwärtige Zuwanderungsrate ist im Vergleich zu Flücht-

lingsereignissen in der österreichischen Vergangenheit höher. Neben der hohen Anzahl an 

Flüchtlingen und Asylwerbern, stellt diese Entwicklung auch insofern eine Besonderheit dar, 

da gemäß Dubliner Übereinkommen VO (EG) 604/2013 grundsätzlich nur in dem EU-Land 

Asyl beantragt werden dürfte, in welchem der Hilfesuchende erstmals in die EU einreist. Die-

ses Übereinkommen wurde im Zuge der aktuellen Situation und dem hohen Flüchtlingsauf-

kommen faktisch außer Kraft gesetzt. Eine grundsätzliche Entspannung der Lage ist in Anbe-

tracht der anhaltenden Auseinandersetzungen in den Krisenregionen auch mittelfristig nicht in 

Sicht und die europäischen Lösungsansätze mit Limitierungsstrategien in Kooperation mit 

Grenzstaaten werden vorerst nur eine mildernde Wirkung zeigen können.  

Zuwanderungsbewegungen gab es in Österreich schon immer und diese bergen neben den 

hier primär diskutierten Herausforderungen auch Chancen. Diese können sozio-demographi-

scher und/oder ökonomischer Natur sein und neue Impulse setzen. Die Geschichte zeigt, dass 

sich die großen urbanen Räume in Europa insbesondere durch Zuzug positiv weiterentwickeln 

konnten. Die Rolle der Immobilienwirtschaft ist in diesem Zusammenhang aber aktueller denn 

je sowie von zentraler Bedeutung für das Gelingen sozialer, als auch wohnwirtschaftlicher In-

tegration. 

Nachfrage und Angebot bestimmen bekanntlich den Preis und können zu einem Marktgleich-

gewicht führen, so zumindest die neoklassische Gleichgewichtstheorie. Die Realität führt uns 

aber aus heutiger immobilienwirtschaftlicher Sicht ein anderes Bild vor Augen: Die aktuell hohe 

Wohnraumnachfrage trifft auf ein kurzfristig begrenztes Angebot. Bereits vor dem Einsetzen 

der Flüchtlingskrise waren die österreichischen Wohnungsmärkte in weiten Teilen angespannt 

und geprägt durch hohe Preissteigerungen in Folge von Nachfrageüberhängen der vergange-

nen Jahre.5  Angespannte Wohnungsmärkte insbesondere im Segment des leistbaren (Miet-) 

                                              

1 Vgl. Bundesministerium für Inneres, 2016a. 
2 Vgl. Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, 2016, S. 2 ff. 
3 Vgl. Oberwexer, 2016, S. 39 ff. 
4 Vgl. Regierungsvorlage, Asylgesetz 2005 Fremdenpolizeigesetz 2005, BFA-Verfahrensgesetz,  

   Änderung vom 27.04.2016. 
5 Vgl. BGBl. I Nr. 157/2015, 2015 (28.12.2015), S. 1 ff. 
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Wohnungsbaus sind jedoch kein rein österreichisches Phänomen, sondern treffen vielmehr 

auf zahlreiche urbane Räume in Europa im aktuellen Umfeld zu. Die bedingt durch Flüchtlinge 

und Asylwerber nun entstandene zusätzliche Nachfrage forciert diese Entwicklung. Auch wenn 

vermehrt im Schnellverfahren Gemeinschaftsunterkünfte errichtet werden, kann dies die Nach-

frage kurzfristig zwar dämpfen, jedoch werden die neuen Marktteilnehmer bestrebt sein kurz- 

bis mittelfristig aus den teilweise sehr einfachen Wohnverhältnissen auf den normalen Woh-

nungsmarkt zu drängen. Eine Konkurrenzsituation im unteren Mietsegment, speziell zwischen 

anerkannten Flüchtlingen und sozial schwachen Bevölkerungsschichten, sollte vor diesem 

Hintergrund mit Nachdruck vermieden werden. Themen wie „Segregation“ und „Dispersion“, 

also eine fehlende gesellschaftliche soziale Durchmischung, sind in diesem Kontext in aller 

Munde, wobei es das Ansinnen aller Beteiligten sein muss, keinen Raum für Ghettoisierung 

entstehen zu lassen. Kulturelle Vielfalt aber auch Integration sind zentrale Voraussetzungen 

für eine erfolgreiche Einbindung der Hilfesuchenden in unserer Gesellschaft. 

Die private Immobilienwirtschaft ist sich den aktuellen Herausforderungen bewusst und wird 

die daraus erwachsenen Aufgaben strukturiert und mit integrativen Lösungsvorschlägen be-

wältigen. Aus diesem Grund widmet sich die Studie „Rolle der Immobilienwirtschaft in Bezug 

auf die aktuelle Flüchtlingssituation in Österreich“ in Zusammenarbeit mit der BIG Bundesim-

mobiliengesellschaft mbH, der Wirtschaftskammer Österreich Fachverband Immobilien- und 

Vermögenstreuhänder, der BUWOG AG, dem Österreichischen Verband der Immobilienwirt-

schaft ÖVI, dem Verein zur Förderung der Qualität in der Immobilienwirtschaft immQu sowie 

der UBM Development AG diesem Themenfeld.  

Die aktuelle Situation der Flüchtlingskrise in Kombination mit der Bedarfsableitung für integra-

tiven Wohnraum, den politischen Maßnahmenpaketen und bauplanungsrechtlichen Rahmen-

bedingungen, den unterschiedlichen konzeptionellen Wohnansätzen sowie möglichen immo-

bilienwirtschaftlichen Lösungsansätzen werden hierbei in der weiteren Folge ausführlich her-

geleitet, analysiert und diskutiert. 

Die gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften leisten – insbesondere auch im internatio-

nalen Vergleich – Großartiges im Segment des sozialen Wohnungsbaus. Die vorliegende Pub-

likation reflektiert jedoch bewusst Rolle und Aufgabenfelder, die die private Immobilienwirt-

schaft im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise leisten kann und geht somit nur am Rande 

auf gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften ein. 

2 Status Quo der Asyl- und Flüchtlingsthematik 

Um ein Verständnis der jetzigen Flüchtlingssituation zu schaffen, ist es unerlässlich, auch ver-

gangene Flüchtlingsströme in einen historischen Kontext einzuordnen. Hierdurch kann einer-

seits das aktuelle Ausmaß eingeordnet werden, andererseits wird so deutlich, wie eine derar-

tige Situation entsteht und sich auf die Republik Österreich in Bezug auf die Demografie und 

den österreichischen Immobilienmarkt - im speziellen auf den Sektor Wohnen - auswirken 

kann. 

2.1 Übersicht Flüchtlingswanderung und Verfahrensablauf Asyl 

Zu Beginn wird in nachfolgender Abbildung 1 der Verfahrensablauf für ankommende Flücht-

linge ab dem Zeitpunkt der Einreise skizziert, um einen ersten Überblick zu den verwendeten 

Begrifflichkeiten zu erhalten. 
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Abbildung 1: Flüchtlingswanderung und Verfahrensablauf Asyl 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Ausgehend von den ankommenden Flüchtlingen teilen sich diese in Asylantragssteller und 

Transitflüchtlinge, im Sinne von Durchreisenden, auf. In einem weiteren Schritt kommt es zu 

einer Entscheidung hinsichtlich der Zulassung zum bzw. Ablehnung des Asylverfahrens. Nach 

Abschluss des Prüfverfahrens zur Anerkennung wird entweder positiv beschieden mit Fest-

stellung des Asylgrunds und der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis oder negativ beschieden 

verbunden mit der Verpflichtung zur Ausreise. Die Berechtigung zum Familiennachzug wird 

ebenfalls, bei positiven Bescheid, überprüft. 

Aus Sicht der Unterbringungsart teilen sich die Gruppen in die zum Asylverfahren zugelassen 

Flüchtlinge (Asylwerber), welche in Gemeinschafts- oder Privatunterkünften untergebracht 

werden und Personen mit einem positiven Asylbescheid (anerkannte Flüchtlinge). Letztere 

müssen sich selbstständig am „normalen“ (Miet-)Wohnungsmarkt um eine Wohnung bemü-

hen. 

2.2 Entwicklung der Asylwerber- und Flüchtlingszahlen 

Mit einem Blick auf die Geschichte Österreichs lässt sich konstatieren, dass die Republik Ös-

terreich auch bisher schon als „Zuwanderungsland“ kategorisiert werden konnte. Die insbe-

sondere seit 2015 intensiv öffentlich diskutierte „Flüchtlingskrise“ ist somit zwar keine Unbe-

kannte, jedoch stellt sie aufgrund ihres Ausmaßes, der gesamteuropäischen Betroffenheit so-

wie im Zusammenhang mit der humanitären Situation in den Herkunftsländern eine besondere 

Herausforderung dar.  

Im Zeitraum von 70 Jahren, seit Ende des zweiten Weltkrieges bis Mitte des Jahres 2015, hat 

Österreich rund zwei Millionen flüchtigen Menschen als Erstaufnahmeland Hilfe geleistet – 

durchschnittlich somit 28.600 Personen p.a.6 Die Gründe für die Flucht dieser Menschen wa-

ren vielschichtig und reichte von Bürgerkriegen bis hin zur Verfolgung von Menschen aufgrund 

ihrer Ethnie oder Religion. Die Anzahl der seit 1945 nach Österreich geflüchteten und im An-

schluss hier verbliebenen Menschen beträgt rund 700.000 – durchschnittlich 10.000 Personen 

p.a.7 Fakt ist somit, dass bisher ca. 35% der Hilfesuchenden dauerhaft in Österreich geblieben 

sind. Die Bevölkerung Österreichs stieg im Zeitraum 1945 bis 2015 von ca. 6,9 Mio. auf 8,6 

                                              

6 Vgl. www.unhcr.at, 2015. 
7 Vgl. www.unhcr.at, 2015. 
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Mio. Einwohner. In Bezug auf die dauerhaft Verbliebenen stellen diese bei einem durchschnitt-

lichen Bevölkerungsanstieg im Betrachtungszeitraum von ca. 24.300 Personen p.a. einen An-

teil von durchschnittlich 41% dar.8  

Folgende große Flüchtlingswellen seit 1945 sind in diesem Zusammenhang besonders zu er-

wähnen. 

Auswirkungen des Ungarnaufstands 1956 

Die Flüchtlingswelle, welche aus der blutigen Niederschlagung des Volksaufstandes in Ungarn 

durch die der Sowjetunion angehörigen Soldaten resultierte, dauerte vom 26. Oktober 1956 

bis Ende November 1956 an. In diesem Zeitraum wurden auf österreichischer Seite rund 

180.000 ungarische Staatsangehörige registriert. Binnen acht Wochen wurden mit Hilfe des 

UN-Flüchtlingshochkommissariats (UNHCR) davon rund 84.000 ungarische Flüchtlinge in 

Neuansiedlungsländer, großteils nach Kanada und in die USA, geleitet. Ein anderer Teil nutzte 

Österreich als Transitland, um in weitere europäische Länder zu flüchten. Die Unterbringung 

der Flüchtlinge erfolgte Großteils auf privater Basis (z.B. Bauernhäuser). Das größte damalige 

„Auffanglager“ in Eisenstadt bestand aus ehemaligen Beamtensiedlungen und war in einem 

desolaten Zustand. Weitere 6.000 Flüchtlinge wurden in der ehemaligen sowjetischen Kadet-

tenschule in Traiskirchen untergebracht. Nach Ende der Flüchtlingswelle sind ca. 18.000 un-

garische Bürger in Österreich verblieben.9 

Niederschlagung des „Prager Frühlings“ 

Bis Dezember 1968 befanden sich in Folge der Niederschlagung des „Prager Frühlings“ rund 

208.000 tschechoslowakische Staatsbürger auf österreichischem Staatsgebiet. Den Großteil 

der Versorgung der Flüchtlinge übernahm das „Komitee zur Betreuung tschechischer und slo-

wakischer Touristen und Flüchtlinge“, welches eine Initiative der Stadt Wien, des Roten Kreu-

zes, des Gewerkschaftsbunds, des Bundesheers und der katholischen Kirche war. Die Unter-

bringung der Flüchtlinge erfolgte großteils in Traiskirchen, der Wiener Stadthalle und in Lager-

hallen der Austria Tabakregie. Nach der Stabilisierung der politischen Lage in der ehemaligen 

Tschechoslowakei kehrte das Gros der in Österreich verbliebenen Flüchtlinge in ihr Heimat-

land zurück. Von den anfänglich 208.000 tschechoslowakischen Flüchtlingen verblieben rund 

12.000 Flüchtlinge mit genehmigten Asylanträgen aus Angst vor politscher Verfolgung dauer-

haft in Österreich.10  

Verhängung des Kriegsrechts in Polen 1981 

Nach Verhängung des Kriegsrechts im Dezember 1981 flüchteten bis Mitte 1983 rund 120.000 

bis 150.000 polnische Staatsbürger nach Österreich. Dreiviertel davon nutzten Österreich als 

Transitland und setzten ihre Flucht in Drittländer fort. Jeder Vierte stellte in Österreich einen 

Asylantrag. Numerisch bedeutet dies, dass in diesem Zeitraum rund 33.000 Asylanträge von 

polnischen Staatsbürgern in Österreich eingereicht wurden. Aufgrund der Verschärfung des 

Asylrechts wurden von den rund 33.000 eingereichten Asylanträge insgesamt 18.000 abge-

lehnt und 15.000 angenommen. Prozentuell entspricht dies einer Genehmigungsquote von 

45%.11 

  

                                              

8 Vgl. www.statistik.at, 2015d. 
9 Vgl. www.unhcr.at, 2015. 
10 Vgl. www.unhcr.at, 2015. 
11 Vgl. www.unhcr.at, 2015. 

http://www.unhcr.at/
http://www.unhcr.at/
http://www.unhcr.at/
http://www.unhcr.at/
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Auswirkungen Bosnienkrieg 1991/92 

Die bisher höchste Anzahl an in Österreich verbliebenen Flüchtlingen als Folge einer Flücht-

lingswelle ist aufgrund des Bosnienkrieges im Jahr 1991/92 zu verzeichnen. Von den rund 

90.000 nach Österreich geflüchteten Personen ließen sich nach Beendigung des Krieges rund 

60.000 dauerhaft in Österreich nieder. 12 In den Städten wurden die hilfesuchenden Personen 

in Turnhallen und leerstehenden Gebäuden der Kommunen untergebracht.13, 14 

Europäische Flüchtlingskrise und deren Entwicklung 

Als Hauptursachen der gegenwärtigen Flüchtlings- und Migrantenströme gelten der Bürger-

krieg in Syrien, Konflikte im Irak, Afghanistan und Somalia sowie das generell vermehrte Auf-

kommen von destabilisierenden Kräften in der islamischen Welt (Terrorvereinigung IS, AL 

Qaida, usw.). Erschwerend kommt die damit oft einhergehende mangelnde wirtschaftliche Per-

spektive in den Herkunftsländern hinzu. Eine genaue Angabe der Anzahl an Personen, welche 

in Österreich seit Beginn der Flüchtlingskrise angekommen sind und das Land wieder verlas-

sen haben, ist aufgrund der bis dato lückenhaften Erstregistrierung im Schengen-Raum und 

an der österreichischen Grenze nicht eindeutig möglich. Bis einschließlich Dezember sind im 

Jahr 2015 österreichweit rund 89.000 Asylanträge gestellt worden.15 Laut dem österreichi-

schen Bundesministerium für Inneres (BMI) werden aktuell ca. vier von zehn Asylanträgen 

genehmigt. Im Jahr 2014 lag die Genehmigungsquote bei 40%16, daher kann diese Annahme 

des BMI als plausibel angesehen werden und dient in weiterer Folge dieser Studie als Grund-

lage für weitere Ableitungen.17 In 2016 kamen bisher aufgrund unterschiedlicher Maßnahmen 

(„Türkeiabkommen“ der EU, Grenzsicherungsmaßnahmen in Österreich und anderen EU-

Staaten) bisher zwar weniger Flüchtlinge nach Österreich, jedoch ist die Zahl der Asylanträge 

von Januar bis April 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 29% angestiegen.18  

In der folgenden Abbildung 2 sind die erläuterten Flüchtlingsbewegungen nach Österreich gra-

phisch dargestellt. 

  

                                              

12 Vgl. www.unhcr.at, 2015. 
13 Vgl. www.unhrc.at, 2015b. 
14 Vgl. www.wiev1.orf.at, 2011. 
15 Vgl. Bundesministerium für Inneres, 2015c. 
16 28.064 Anträge, 11.351 positive Asylentscheidungen. 
17 Vgl. Bundesministerium für Inneres, 2014. 
18 Vgl. Bundesministerium für Inneres, 2016a. 

http://www.unhcr.at/
http://www.unhcr.at/
http://www.bmi.gv.at/
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Abbildung 2: Historische Entwicklung der Flüchtlingszahlen 

  

 
Quelle: UHNCR, 2015b; Bundesministerium für Inneres, 2015c; IIÖ GmbH, 2016. 

Ein direkter Vergleich mit vergangenen Flüchtlingsströmen nach Österreich ist nicht möglich. 

Exemplarisch waren die jeweiligen Bevölkerungszahlen jeweils geringer und insofern die rela-

tive Relevanz der Flüchtlinge im Vergleich zur aktuellen Situation höher. Dennoch sind die 

gegenwärtigen Herausforderungen auch in der historischen Gegenüberstellung eine Ausnah-

mesituation. So betrugen die reinen Ankünfte („Angekommene Flüchtlinge“=Transitflüchtlinge 

+ Asylantragsteller) im Jahr 2015 fast 600.000. Aus europäischer Sicht ist vor dem Hintergrund 

der anhaltenden Krisenherde auch in naher Zukunft mit keiner Entschärfung der Gesamtprob-

lematik zu rechnen.  

Maßnahmen im Umgang mit den Flüchtlingszahlen 

Nach Aussage des Innenministeriums passierten bis Dezember rund 597.000 Hilfesuchende 

die österreichische Grenze im Jahr 2015.19 Von den genannten Flüchtlingen verließen 508.000 

Österreich wieder (sog. Transitflüchtlinge), ohne einen Asylantrag gestellt zu haben. Laut Aus-

kunft des Generaldirektors für öffentliche Sicherheit befinden sich stetig rund 18.000 bis 

20.000 Transitflüchtlinge in Unterkünften auf österreichischem Staatsgebiet und warten auf die 

Weiterreise in die von ihnen angestrebten Zielländer.20 Diese Zahl könnte, falls die Bundesre-

publik Deutschland - vor allem Bayern -  im Jahr 2016 ihre angekündigte Grenzschließung 

tatsächlich durchführt, stark steigen.21 Diese Flüchtlinge würden gegebenenfalls in der weite-

ren Folge ebenfalls in Österreich einen Asylantrag stellen. 

Am 20. Januar 2016 wurde nun im Rahmen des Asylgipfels in Wien, bei welchem Vertreter 

von Bund, Ländern und Gemeinden anwesend waren, die in der folgenden Abbildung darge-

stellten Richtwerte für die zukünftige Aufnahme von Flüchtlingen beschlossen. Der Richtwert 

soll die Anzahl der Asylanträge, welche in Österreich eingereicht werden können, beschrän-

ken.22 In Abbildung 3 ist die Höchstanzahl, welche als Richtwert festgesetzt wurde, graphisch 

dargestellt. Weitere Überlegungen über das Jahr 2019 hinaus wurden seitens der Politik noch 

nicht angestellt.23 

                                              

19 Vgl. Parlamentsdirektion Österreich, 2015b. 
20 Vgl. Parlamentsdirektion Österreich, 2015c. 
21 Vgl. www.der-standard.at, 2015a. 
22 Vgl. Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, 2016. 
23 Vgl. Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, 2016. 
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Abbildung 3: Höchstanzahl der laut Richtwert einreichbaren Asylanträge 

 

Quelle: Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, 2016. 

Inwiefern diese angestrebten Richtwerte bei einer Verstärkung oder gleichbleiben des Flücht-

lingsstroms einzuhalten sind bzw. im europäischen Kontext eingehalten werden können, kann 

gegenwärtig nicht abschließend beurteilt werden. Im Vergleich zum Jahr 2015 bedeutet die 

angestrebte Begrenzung eine signifikante Reduktion (89.000 vs. 37.500 Asylanträge). Ein 

Rechtsgutachten hat den Beschluss der Obergrenze als verfassungswidrig erklärt.24 In Regie-

rungskreisen werden derzeit alternative Lösungsansätze erarbeitet. 

In der aktuellen Diskussion werden darüber hinaus unterschiedliche weitere Ansatzpunkte zur 

weiteren Verschärfung des Asylrechts angedacht. Exemplarisch wird erwogen, dass nur Per-

sonen einen Asylantrag in Österreich stellen dürfen, bei welchen bereits ein Teil der Kernfa-

milie (Eltern, Großeltern und Geschwister) legal in Österreich leben. Dieser Antrag könnte 

dann direkt an der österreichischen Grenze eingereicht und in einem Schnellverfahren vor Ort 

bearbeitet werden. Wird der Antrag abgelehnt, müssten die Antragsteller unverzüglich in das 

Drittland zurückkehren aus dem sie nach Österreich einreisten.25 Für jene Personen, die keine 

Kernfamilienangehörigen in Österreich haben, wäre es faktisch nicht mehr möglich, in Öster-

reich einen Asylantrag zu stellen.  

Entwicklung der Asylanträge von 2011 bis 2015 

Wie in Abbildung 4 ersichtlich steigt seit dem Jahr 2011 die Anzahl an Asylwerbern und Flücht-

lingen stetig. Österreichweit sind bis einschließlich Dezember im Jahr 2015 rund 89.000 Asyl-

anträge gestellt worden.26 Im Vergleich zum Jahr 2014 stellt dies eine signifikante Zunahme 

um rund 213%, respektive um 60.000 Asylanträge, dar.27 Auch wenn in den Jahresanfangs-

monaten der Flüchtlingsstrom abnehmend erscheint, wird statistisch gesehen die Anzahl in 

den Sommermonaten wieder stark zunehmen, wie bspw. an der Wellenbewegung im Jahr 

2015 in Abbildung 4 zu erkennen ist. 

  

                                              

24 Vgl. Oberwexer, 2016, S. 39 ff. 
25 Vgl. www.diepresse.com, 2016b. 
26 Vgl. Bundesministerium für Inneres, 2015c. 
27 Vgl. Bundesministerium für Inneres, 2015c. 
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Abbildung 4: Entwicklung der Asylanträge in Österreich von 2011 bis 2015 

 

Quelle: Bundesministerium für Inneres, 2015c; IIÖ GmbH, 2016. 

Gliederung der Flüchtlinge nach Herkunftsland, Geschlecht und Alter 

Die Mehrzahl der Hilfesuchenden, welche nach Österreich kommen, sind aus den vorgenann-

ten aktuellen Krisengebieten geflohen, schwerpunktmäßig aus Syrien, Afghanistan sowie dem 

Irak. Im Vergleich zu früheren Migrationsströmen ist somit neben der weitaus höheren Distanz 

auch festzuhalten, dass die Mehrheit der Flüchtlinge der islamischen Glaubensrichtung ange-

hört. Abbildung 5 kann die prozentuale Aufteilung der Flüchtlinge nach Herkunftsländern ent-

nommen werden. 

 Abbildung 5: Gliederung Asylantragssteller nach Herkunftsland (in %) 

 

Quelle: Bundesministerium für Inneres, 2015c. 

Spannungen unter Flüchtlingen aufgrund von Religionsunterschieden sind in diesem Zusam-
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Anhängern derselben Glaubensrichtung (wie bspw. dem Islam), kann es aufgrund unter-

schiedlicher Auslegungen des Glaubens zu Differenzen kommen. Ethnisch begründete Brenn-

punkte sind ebenfalls vorhanden, bspw. zwischen Kosovo-Albanern und Serben.28 

Statistisch kommen mehr als doppelt so viele männliche als wie weibliche Flüchtlinge nach 

Österreich (Abbildung 6). Betrachtet man die Aufteilung nach Geschlechtern innerhalb der ein-

zelnen Staatsangehörigkeiten ist auffällig, dass der Anteil der weiblichen Flüchtlinge aus Sy-

rien und dem Irak relativ gering ist. Bei den Balkanflüchtlingen ist das Verhältnis zwischen 

Frauen und Männern nahezu ausgeglichen.29  

Im Gegensatz zu einer Trennung der Flüchtlinge nach Herkunft, Ethnie oder Religion wird eine 

Trennung zwischen alleinreisenden Männern, alleinreisenden Frauen und Familien als not-

wendig angesehen.30 

Abbildung 6: Gliederung Flüchtlinge nach Geschlecht (in %) 

 

Quelle: Bundesministerium für Inneres, 2015c. 

Strukturiert das Alter der Hilfesuchenden festzuhalten gestaltet sich schwierig, da es in Öster-

reich keine Erhebungen dazu gibt. Jedoch kann anhand der demografischen Nähe und Ähn-

lichkeit der Situation auf deutsche Quellen zurückgegriffen werden. Rund 52% der Flüchtlinge 

sind zwischen 18 und 35 Jahre alt. Der Anteil der minderjährigen Flüchtlinge liegt erfahrungs-

gemäß bei ca. 30%.31 Eine genauere Aufteilung nach dem Alter kann der Abbildung 7 entnom-

men werden. Von den rund 23.000 minderjährigen Flüchtlingen, welche bis Dezember 2015 

in Österreich einen Asylantrag stellten, waren rund 8.400 unbegleitet.32  

 

                                              

28 Vgl. www.focus.de, 2015. 
29 Vgl. www.spiegel.de, 2015. 
30 Vgl. www.tagesschau.de, 2015. 
31 Vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 2016. 
32 Vgl. Bundesministerium für Inneres, 2015c. 

27%

73%

weiblich männlich
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http://www.spiegel.de/
http://www.tagesschau.de/
http://www.bamf.de/
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 Abbildung 7: Gliederung der Flüchtlinge nach Alter (in %) 

 

 

Quelle: Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge, 2016. 

Entwicklung der Asylwerber- und Flüchtlingszahlen 

Eine fundierte Aussage zu treffen, wie sich die Flüchtlingszahlen und die Fluchtrouten entwi-

ckeln werden, ist aus wissenschaftlicher Sicht nicht möglich. Zu viele unsichere Faktoren wie 

die Entwicklung der Situation in den Herkunftsländern oder die Verschärfung der Grenzkon-

trollen bleiben bestehen. Die bisherigen Entwicklungen haben gezeigt, dass sich Flüchtlings-

routen stetig ändern, die Auswirkungen von sogenannten Hotspots an den EU-Außengrenzen 

sind bislang nicht bekannt. Die Europäische Union rechnet laut einer von ihr erstellten Prog-

nose für die nächsten zwei Jahre mit weiteren drei Millionen Flüchtlingen.33 Ausgehend von 

den diskutierten Kontingenten (berechnet nach Bevölkerungsgröße, Bruttoinlandsprodukt, Ar-

beitslosenquote und Anzahl der aufgenommenen Flüchtlinge in den letzten vier Jahren)  würde 

dies für Österreich aliquot 45.500 ankommende Flüchtlinge pro Jahr bedeuten. 34 Aktuell 

schätz bspw. das französische Innenministerium, dass sich ca. 800.000 wartende Flüchtlinge 

allein in Libyen befinden.35 

Abschließend ist festzuhalten, dass sich in Bezug auf die Entwicklung der Flüchtlings- und 

Asylwerberzahlen folgende Rückschlüsse bzw. Anforderungen für die Immobilienwirtschaft 

ableiten lassen: 

 Ausgehend von den 89.000 in 2015 gestellten Asylanträgen resultieren ca. 35.600 an-

erkannte Flüchtlinge. Letztere treten als Wohnungssuchende auf dem österreichischen 

Mietwohnungsmarkt auf und bedingen zusätzliche Nachfrage. 

                                              

33 Vgl. European Commission, 2015. 
34 Vgl. www.de.statista.com, 2016. 
35 Vgl. www.wirtschaftsblatt.at, 2016. 
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 Für Flüchtlinge im Asylverfahren und Transitflüchtlinge sind entsprechende Gemein-

schaftsunterkünfte bzw. Notunterkünfte notwendig. 

 Die bisherigen Ausmaße notieren somit deutlich über dem langjährigen Durchschnitt 

von 10.000 anerkannten Flüchtlingen p.a.  

 Durch die angestrebte Begrenzung der Bundesregierung wird sich die Zahl der 89.000 

Asylanträge in 2015 auf 37.500 in 2016 reduzieren. Inwieweit diese Grenze eingehal-

ten werden kann hängt von den Flüchtlingsströmen an der EU Außengrenze sowie der 

Durchsetzbarkeit einer faktischen Begrenzung ab.  

 Im Gegensatz zu früheren Krisenzeiten stammen die Flüchtlinge aus völlig anderen 

Kulturkreisen. Aspekte der Integration in Bezug auf kulturelle, ethnische sowie religiöse 

Unterschiede sind aus Sicht der Unterbringung somit von überaus großer Bedeutung.  

 Die Anforderungen in Bezug auf das Ausmaß des Wohnungsbedarfs, die Komplexität 

sowie die schwer abschätzbare Entwicklung sind somit aus Sicht der Immobilienwirt-

schaft hoch und treffen auf einen ohnehin angespannten Wohnungsmarkt.  

2.3 Verfahren zur Anerkennung von Asylwerbern und Flüchtlingen 

Das Verfahren zur Anerkennung von Asylwerbern und Flüchtlingen ist mehrstufig. Der Ablauf 

des Anerkennungsverfahren mit dem Entscheidungsprozess sowie die Verfahrensdauer wird 

nachfolgend aufgezeigt. 

2.3.1 Ablaufschema Anerkennungsverfahren 

Ein Antrag auf internationalen Schutz, auch Asylantrag genannt, kann im Beisein eines öffent-

lichen Sicherheitsdienstes oder einer Schutzbehörde auf österreichischem Staatsgebiet ge-

stellt werden.36 Bis zur Erlassung einer durchsetzbaren Entscheidung kann der Asylantragstel-

ler, bis auf wenige Ausnahmen, nicht abgeschoben werden. In Folge der Antragstellung wird 

die um internationalen Schutz ansuchende Person durch ein Organ des öffentlichen Sicher-

heitsdienstes erstbefragt. Diese Befragung dient vorrangig der Ermittlung der Identität und der 

Reiseroute. Des Weiteren wird in der weiteren Folge eine Befragung durch das Bundesminis-

terium für Fremdenwesen und Asyl (BFA) durchgeführt. Aufgrund dieser Befragung wird ent-

schieden, ob der Antragsteller zum Asylverfahren zugelassen wird.37  

Abhängig davon wird der Asylwerber in Folge entweder in einer Erstaufnahmestelle – Perso-

nen, für die wahrscheinlich ein anderer Mitgliedsstaat bzgl. Asylantragsstellung zuständig ist -  

aufgenommen oder direkt in ein Verteilerquartier – Personen, für die wahrscheinlich Österreich 

bzgl. der Asylantragsstellung zuständig ist - überstellt. Als eingebracht gilt der Asylantrag wenn 

eine Prognoseentscheidung getroffen worden ist. 38 

In Folge dessen wird das Zulassungsverfahren bzw. nach abgeschlossenem Zulassungsver-

fahren das inhaltliche Asylverfahren eingeleitet. 39 

Ablauf des Zulassungsverfahrens 

Ab Zulassung des Asylantrags werden Asylwerber in die Grundversorgung aufgenommen. 

Erst wenn das Verfahren in Österreich rechtskräftig abgeschlossen wurde, endet der Bezug 

                                              

36 Vgl. Asylgesetz 2005, 2016 (28.04.2016), §§ 17-22. 
37 Vgl. Asylgesetz 2005, 2016 (28.04.2016), §§ 17-22. 
38 Vgl. www.help.gv.at, 2015c. 
39 Vgl. www.help.gv.at, 2015c. 

http://www.help.gv.at/
http://www.help.gv.at/
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der Grundversorgung.40 Falls die Prüfung des Antrags nicht in den Zuständigkeitsbereich Ös-

terreichs fällt, wird der Antrag bereits im Zulassungsverfahren zurückgewiesen. Wenn das Ver-

fahren zugelassen wurde, wird es in einer Regionaldirektion (oder Außenstelle) des BFA wei-

terverfolgt.41 

Im Zulassungsverfahren wird 

 die Identität des Antragstellers (inklusive erkennungsdienstlicher Behandlung) erho-

ben, 

 die erste Befragung und Einvernahme zu den Fluchtgründen durchgeführt und 

 abgeklärt, ob Österreich für die Führung des Asylverfahrens zuständig ist.42 

In den Erstaufnahmestellen und den Verteilerquartieren werden die Asylwerber hinsichtlich 

des Asylverfahrens, ihrer Betreuung sowie ihrer Rechte und Pflichten informiert. Seitens der 

Behörde wird auch ein Rechtsberater zur Verfügung gestellt (nur bei geplanten zurückweisen-

den Entscheidungen und bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen).43 Abbildung 8 stellt 

den Ablauf einer Asylantragsstellung dar. 

Abbildung 8: Ablauf im Rahmen einer Asylantragsstellung 

 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Asylkoordination Österreich, 2014. 

Im Ergebnis sind die Zuständigkeiten folgendermaßen verteilt: Wird ein Asylantrag gestellt, 

verbringt der Asylwerber die Zeit des Zulassungsverfahrens in einer der Erstaufnahmestellen 

oder Verteilungsquartieren des Bundes. Wird dort eine Zuständigkeit Österreichs zur Führung 

des Asylverfahrens festgestellt (Zulassung zum Asylverfahren, „weiße Karte“), wird der Asyl-

werber in eine Unterkunft eines ihm zugewiesenen Bundeslandes überstellt.44 

  

                                              

40 Vgl. www.help.gv.at, 2015c. 
41 Vgl. www.help.gv.at, 2015c. 
42 www.help.gv.at, 2015c. 
43 Vgl. www.help.gv.at, 2015c. 
44 Vgl. Bundesministerium für Inneres, 2015b. 
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Entscheidung über die Zulassung zum 

inhaltlichen Asylverfahren in Österreich

Asyl

antrag

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/321/Seite.3210001.html#Minderj
http://www.help.gv.at/
http://www.help.gv.at/
http://www.help.gv.at/
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Erläuterung der Begrifflichkeiten 

Asylberechtigt sind laut Genfer Flüchtlingskonvention Art.1 Abschnitt AZ 2 Personen die 

 sich außerhalb des Landes dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen befinden, 

 aus begründeter Furcht vor Verfolgung wegen, 

 seiner Rasse, Religion, Nationalität, politischen Überzeugung, Zugehörigkeit zu einer 

bestimmten sozialen Gruppe, 

 und den Schutz seines Heimatlandes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen der 

Befürchtung nicht in Anspruch nehmen will.45 

Wird das Asylverfahren mit einem positiven Beschluss beendet, so ändert sich der Status von 

Asylwerber in Asylberechtigte bzw. anerkannte Flüchtlinge. Diese erhalten vollen Zugang zum 

Arbeitsmarkt. Für die Unterbringung sind sie nach einer vier Monatsfrist, beginnend ab Zuer-

kennung des anerkannten Flüchtlingsstatus, eigenverantwortlich und müssen sich auf dem 

allgemeinen Wohnungsmarkt um eine Wohnung bemühen. 

Gewährung gem. § 3 Asyl Gesetz (AsylG) erhält, 

 ein Fremder, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, 

 die Verfolgung kann auch auf Ereignissen beruhen, die eingetreten sind, nachdem der 

Fremde seinen Herkunftsstaat verlassen hat oder auf Aktivitäten des Fremden beru-

hen, die dieser seit Verlassen des Herkunftsstaates gesetzt hat, die insbesondere Aus-

druck und Fortsetzung einer bereits im Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung 

sind.46  

In der 123. Sitzung des Nationalrates vom 27.04.2016 wurden Änderungen betreffend § 3 des 

AsylG beschlossen. Folgende Änderungen wurden beschlossen: 

 anstelle einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis wird diese nun auf drei Jahre befristet 

und verlängert sich um eine unbefristete Gültigkeitsdauer, sofern die Voraussetzungen 

für eine Einleitung eines Verfahrens zur Aberkennung des Status des Asylberechtigten 

nicht vorliegt oder das Aberkennungsverfahren eingestellt wird.  

 Herkunftsstaaten, aus welchen in den letzten fünf Kalenderjahren Zuerkennungen er-

teilt wurde, sind jährlich auf ihre bestehende Gefahr zu überprüfen. 

 ein Familienverfahren zur Zusammenführung der Familie ist erst nach Zuerkennung 

der unbefristeten Gültigkeitsdauer zulässig.47 

Gewährung gem. § 2 Asyl Gesetz (AsylG) enthält, 

 „einem Fremden, der einen Folgeantrag stellt, wird in der Regel nicht der Status des 

Asylberechtigten zuerkannt, wenn die Verfolgungsgefahr auf Umständen beruht, die 

der Fremde nach Verlassen seines Herkunftsstaates selbst geschaffen hat, es sei 

denn, es handelt sich um in Österreich erlaubte Aktivitäten, die nachweislich Ausdruck 

und Fortsetzung einer bereits im Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung sind.“48 

Subsidiärer Schutz gem. § 8 Asyl Gesetz (AsylG) erhält, 

 wem die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen wurde oder 

 wem der Status des Asylberechtigten aberkannt wurde 

                                              

45 Vgl. Genfer Flüchtlingskonvention, 1951, Art. 1 Abschnitt AZ 2. 

46 Vgl. Asylgesetz 2005, 2016 (28.04.2016), § 3. 

47 Vgl. Regierungsvorlage, Asylgesetz 2005 Fremdenpolizeigesetz 2005, BFA-Verfahrensgesetz, Änderung vom 27.04.2016. 
48 Vgl. Asylgesetz 2005, 2016 (28.04.2016), § 2. 
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und „wenn eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen 

Herkunftsstaat eine reale Gefahr einer Verletzung im Sinne der Europäischen Konvention Art. 

2, Art.3 oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zum Schutz der Menschenrechte und Grundfrei-

heiten oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrt-

heit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Kon-

fliktes mit sich bringen würde. Eine Familienzusammenführung ist erst nach drei Jahren der 

Zuerkennung des subsidiären Schutzes möglich.“49 

Aufenthaltsdauer und Titel  

In Abbildung 9 werden kurz die einzelnen Fälle bzgl. Aufenthaltsstatus bzw. Aufenthaltstitel in 

Zusammenhang mit den Aufenthaltsdauern dargestellt. Ebenfalls werden die aktuelle rechtli-

che Situation sowie die beschlossenen Änderungen illustriert. 

Abbildung 9: Aufenthaltsstatus und Aufenthaltsdauer im Überblick 

  

Quelle: Asylgesetz 2005, Änderung Asylgesetz – Regierungsvorlage am 27.04.2016 verabschiedet.  

2.3.2 Verfahrensdauer und Grundversorgung 

Eine einheitliche Aussage über die durchschnittliche Dauer eines Asylverfahrens kann auf-

grund bislang nicht erhobener Informationen nur näherungsweise getroffen werden. Laut dem 

Direktor der Regionalstelle des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl, beträgt die durch-

schnittliche Dauer eines Asylverfahrens knapp fünf Monate. Mit dem aktuellen Anstieg der 

Asylanträge stieg auch die Dauer der Asylverfahren auf bis zu zwölf Monate oder länger an 

bis eine Aufstockung der Kapazitäten diesem Effekt gegebenenfalls entgegenwirkt.50 Nach 

Erfahrungen der Caritas Österreich werden die Asylverfahren nach einer durchschnittlichen 

Bearbeitungsdauer von rund einem halben Jahr abgeschlossen.51 

Den Asylwerbern wird ab Einbringung des Asylantrages die sogenannte Grundversorgung ge-

währt. Diese erhält der Asylwerber während der gesamten Verfahrensdauer und später als 

möglicher Asylberechtigter innerhalb der ersten vier Monate nach Zuerkennung des Flücht-

lingsstatus. Die Grundlage für die einheitliche Gewährleistung der vorübergehenden Grund-

versorgung bildet die „Grundversorgungsvereinbarung“ (Art. 15a B-VG) zwischen dem Bund 

und den Bundesländern. Besondere Aufmerksamkeit findet darin die Aufgabenverteilung zwi-

schen den beiden Parteien bei der Betreuung von Flüchtlingen. Die Hauptaufgabe des Bundes 

                                              

49 Vgl. Asylgesetz 2005, 2016, (28.04.2016), § 8. 
50 Vgl. www.tirol.orf.at, 2015. 
51 Vgl. www.kurier.at, 2015a. 

Entscheidung Aufenthaltsdauer

Zuerkennung des Status
„anerkannter Flüchtling“

( 3 AsylG 2005)

Aufenthaltserlaubnis für 3 Jahre, 

lebenslange Aufenthaltserlaubnis kann 

dann erteilt werden

Zuerkennung „subsidiär 
Schutzberechtigter“

( 8 AsylG 2005)

Aufenthaltserlaubnis für 1 Jahr

Verlängerung für zwei weitere Jahre 

möglich

ODER

http://www.tirol.orf.at/
http://www.kurier.at/
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ist die Betreuung der Asylwerber im Zulassungsverfahren und von Asylwerbern, bei welchen 

das Zulassungsverfahren bereits zurückgewiesen wurde. Die einzelnen Bundesländer sind für 

die Betreuung der übrigen schutz- und hilfsbedürftigen Personen sowie für den damit zusam-

menhängenden operativen Bereich zuständig.52 

Leistungen der Grundversorgung während des Verfahrens 

Auf folgende Leistungen hat ein Asylwerber während des Asylverfahrens bzw. als Asylberech-

tigter (hier nur mehr in den ersten vier Monaten) laut Grundversorgungsvereinbarung An-

spruch:53 

 Unterbringung in einer geeigneten Unterkunft, 

 Verpflegung, 

 Taschengeld in Höhe von 40 Euro pro Monat, 

 Krankenversicherung, 

 Information (z.B. über Stand des Asylverfahrens, usw.), 

 Beratung und soziale Betreuung, 

 Transportkosten, 

 Schülerfreifahrt, 

 Bekleidungshilfe, 

 Schulbedarfshilfe. 

Mit Annahme der Grundversorgung erhält der Asylwerber dieselben Rechte und Pflichten wie 

ein österreichischer Staatsbürger. Die Mindestsicherung (siehe Kapitel 2.3.3) wird erst nach 

Zuerkennung des Status eines anerkannten Flüchtlings gewährt. Zusätzlich bestehen gegen-

über der Grundversorgungsbehörde diverse Meldepflichten und die Verpflichtung, sich dem 

Asylverfahren zu stellen. 

2.3.3 Regelungen zur Unterbringung 

Grundsätzlich ist bei den Regelungen zur Unterbringung eine Differenzierung zwischen Asyl-

werbern und anerkannten Flüchtlingen vorzunehmen. 

Anerkannte Flüchtlinge  

Für anerkannte Flüchtlinge sind die Regelungen der Unterbringung nur in den ersten vier Mo-

naten nach ihrer Anerkennung anzuwenden. In diesem Zeitraum sind sie noch befugt die 

Grundversorgung zu beziehen. Sind diese vier Monate verstrichen, müssen sich anerkannte 

Flüchtlinge frei auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt bewegen und entsprechend um eine 

(leistbare) Mietwohnung bemühen. 

Als anerkannter Flüchtling steht diesem Personenkreis in der weiteren Folge wie jedem öster-

reichischem Staatsbürger eine Mindestsicherung in Höhe von durchschnittlich 838 Euro pro 

Monat für Alleinerziehende bzw. 1.257 Euro pro Monat für Paare im Jahr 2016 zu. In diesen 

Beträgen ist bereits ein Anteil von 25 Prozent für die Wohnkosten (d.h. 209,50 Euro bzw. 

315,25 Euro) enthalten. Je nach Bundesland kann die Höhe der Mindestsicherung nach oben 

variieren. Pro Kind kommen zusätzlich ca. 151 Euro pro Monat hinzu.54 Verantwortlich zur 

Zahlung der Mindestsicherung ist grundsätzlich das jeweilige Bundesland. Im Zuge der Ab-

schaffung der Sozialhilfe und Einführung der Mindestsicherung wurde das Bundesgesetz in 

                                              

52 Vgl. Grundversorgungsvereinbarung – Art. 15a B-VG, 2016 (28.04.2016). 
53 Vgl. Grundversorgungsvereinbarung – Art. 15a B-VG, 2016 (28.04.2016), Art. 9. 
54 Vgl. www.help.gv.at, 2016; www.arbeiterkammer.at, 2016. 

http://www.help.gv.at/
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Landesgesetze überführt. Anzumerken ist, dass gerade für anerkannte Flüchtlinge die Hinter-

legung einer Kaution bzw. Bezahlung einer Provision vor finanzielle Herausforderungen stellt 

bzw. zumeist nicht zu bewerkstelligen sein wird – hier gilt es Lösungsansätze zu definieren. 

Der Wohnkostenanteil kann gekürzt werden, wenn keine oder niedrigere Wohnkosten vorlie-

gen. Bei entsprechender Notwendigkeit kann die Wohnleistung jedoch auch erhöht werden 

(kein Rechtsanspruch, außer in der Steiermark, in Tirol und Vorarlberg). Dieselben Modalitäten 

gelten für Personen, die unter subsidiärem Schutz stehen. Die Bundesländer Burgenland, Nie-

derösterreich, Steiermark und Salzburg sind davon ausgenommen. Dort erhalten subsidiär 

Schutzberechtigte einen Betrag von 320 Euro pro Monat.55 

Asylwerber und anerkannte Flüchtlinge in den ersten vier Monaten 

In Österreich gibt es zwei verschiedene Arten der Unterbringung von Menschen, welche die 

Grundversorgung beziehen. Zum einen gibt es die Unterbringung in organisierten Unterkünf-

ten und zum anderen in privaten Unterkünften. Auch wird zwischen zentralen und dezentralen 

Unterkünften unterschieden. Unter zentraler Unterbringung werden beispielhaft Sammelunter-

künfte und Gemeinschaftsunterkünfte genannt. Es handelt sich dabei um Anlagen für soziale 

Zwecke, die spezifisch für diesen Zweck errichtet oder umgewidmet wurden. Im Gegensatz 

dazu sind Asylwerber in einer dezentralen Unterkunft z.B. in Kleingruppen in Wohnungen un-

tergebracht.56 

Organisierte Unterkünfte 

Hierbei sucht sich das jeweilige Bundesland einen Quartiersbetreiber als Vertragspartner (ka-

ritative Einrichtungen oder private Betreiber, welche z.B. Flächen zur Unterbringung von Asyl-

werbern zur Verfügung stellen) oder betreibt das Quartier in Eigenregie. Die Betriebe verpflich-

ten sich, die ihnen zugewiesenen Asylwerber und anerkannten Flüchtlinge (letztere in der ers-

ten vier Monaten) zu versorgen.57 Es gibt drei Arten von Versorgung: 

 Vollversorgung: Bei dieser Art der Versorgungsleistung ist der Quartierbetreiber ver-

pflichtet, neben der reinen Unterbringung auch für die Verpflegung Sorge zu tragen. Im 

Austausch erhält der Quartiersbetreiber je versorgtem Flüchtling aktuell rund 21 Euro 

pro Tag. Für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge beträgt der aktuelle Kostensatz 95 

Euro pro Tag. Dieser wird jedoch nur bei Einrichtungen mit einem Betreuungsschlüssel 

von 1:10 ausbezahlt. Darunter wird verstanden, dass pro zehn unbegleiteten minder-

jährigen Flüchtlingen eine Betreuungsperson 24 Stunden zur Verfügung stehen 

muss.58  

 Teilselbstversorgung: Der Quartiersbetreiber erhält einen Tagessatz von 19 Euro pro 

Tag pro Flüchtling. Davon zahlt er den Asylwerbern 110 Euro pro Monat für die Selbst-

verpflegung. Hygieneartikel sowie Grundnahrungsmittel werden vom Betreiber ge-

stellt.59  

 Selbstversorgung: Im Rahmen der Selbstversorgung ist der Asylwerber selbständig 

für die Beschaffung von Lebensmitteln zuständig. Dafür erhält der Quartiersbetreiber 

einen reduzierten Tagessatz von 12 Euro für die Unterbringung, der Asylwerber erhält 

ein Verpflegungsgeld von 150 Euro pro Monat.60 

                                              

55 Vgl. www.medienservicestelle.at, 2016. 
56 Vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Hrsg.), 2013, S. 1 ff. 
57 Vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Hrsg.), 2013, S. 1 ff. 
58 Vgl. Parlamentsdirektion Österreich, 2016b. 
59 Vgl. www.soziales.steiermark.at, 2016. 
60 Vgl. www.soziales.steiermark.at, 2016. 

http://www.medienservicestelle.at/
http://www.soziales.steiermark.at/
http://www.soziales.steiermark.at/
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Private Unterkünfte 

Jeder Asylwerber hat während der Verfahrensdauer die Möglichkeit, sich in von Privatperso-

nen angebotenen Unterkünften direkt einzumieten. Dabei schließt der Flüchtling direkt mit dem 

Vermieter einen Mietvertrag ab.  

Um eine private Unterkunft in Anspruch nehmen zu dürfen, müssen der Asylwerber und der 

Vermieter gegenüber der Grundversorgungsbehörde vorweisen können, dass die Unterkunft 

für mindestens sechs Monate verfügbar ist. Dies soll einen Wohnungswechsel innerhalb des 

Asylverfahrens verhindern. Des Weiteren muss ein Mietvertrag abgeschlossen werden, damit 

der Flüchtling berechtigt ist, monatliche Zuschüsse für Miete und Verpflegung zu erhalten. Die 

Begrifflichkeit Mietzuschuss ist jedoch nicht additiv zu sehen, sondern dies ist der Betrag der 

einem Asylwerber insgesamt für die Anmietung zur Verfügung steht. Die für solch eine Kons-

tellation zulässigen Mietvertragsarten sind:  

 vergebührter Mietvertrag oder Untermietvertrag 

 Prekariumsvertrag (unentgeltliche Überlassung oder nur Übernahme der anfallenden 

Kosten seitens des Asylwerbers) 

Die Zahlungen für die Vergebührung eines Mietvertrages obliegen üblicherweise dem Mieter.   

Im Fall einer privaten Unterkunft erhält ein Asylwerber folgende Geldleistungen für die De-

ckelung der für ihn dadurch anfallenden Kosten: 

Abbildung 10: Geldleistungen für Asylwerber in privaten Unterkünften  

  

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Art. 9 der Grundversorgungsvereinbarung – Art. 15a B-VG, 2016 

(11.04.2016). 

Diese Geldleistungen erhält der Asylwerber direkt, muss im Gegenzug aber nachweisen, dass 

er die Miete bezahlt.61 Alle Leistungen werden auf ein vom Asylwerber in Österreich eröffnetes 

Konto ausbezahlt. Speziell dafür wurden von einigen Bankhäusern „Beihilfekonten“ eingeführt, 

welche ohne Kontoführungsgebühren abgeschlossen werden können.62  

Eine andere Möglichkeit ist es, dass private Vermieter, welche ihre Unterkunft für Flüchtlinge 

zur Verfügung stellen möchten, einen Mietvertrag mit Vertragspartnern der einzelnen Bundes-

länder (z.B. Caritas, Diakonien) oder dem Bundesland selbst abschließen. In diesem Fall ver-

waltet und führt der Vertragspartner die von Privatpersonen zur Verfügung gestellten Unter-

künfte.  

  

                                              

61 Vgl. UNHCR, 2013. 
62 Vgl. www.diepresse.com, 2015d. 

Leistung Einzelperson Familien

Mietzuschuss (monatlich inkl. 

Betriebskosten)
150 Euro

300 Euro gesamt (ab 

zwei Personen)

Verpflegungszuschuss (monatlich) 215 Euro
Erwachsene 215 Euro

Kinder 100 Euro

Bekleidung (jährlich) 150 Euro 150 Euro / Person

Schulbedarf (jährlich) 200 Euro 200 Euro / Kind
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Aufteilung der anfallenden Kosten 

Die Gesamtkosten, welche für die Unterbringung, Versorgung etc. anfallen, werden zwischen 

Bund und Ländern im Verhältnis sechs zu vier aufgeteilt. Ausgenommen davon sind die Kos-

ten für Verfahren, welche den Zeitraum von 12 Monate überziehen. In diesem Fall werden die 

Kosten zu 100% vom Bund getragen. Die entstehenden Kosten werden von den Vertragspart-

nern (Bund und Land) ausgelegt und vierteljährlich abgerechnet.63 

Aufteilungsquote für die Unterbringung von Asylwerbern 

Der in Österreich gültige Richtwert für die Unterbringung von hilfs- und schutzbedürftigen 

Fremden ist pro Bundesland und Gemeinde 1,5% der Wohnbevölkerung. Wird ein Versäumnis 

dieser Regelung von Seiten des Bundes festgestellt, ist der Bund unter den in Kapitel 5.2 

genannten Voraussetzungen befugt, Ersatzquartiere in den jeweiligen Bundesländern/Ge-

meinden bereitzustellen. Die Neuerungen rund um das Durchgriffsrecht sind im Bundesge-

setzblatt 120 (Bundesverfassungsgesetz über die Unterbringung und Aufteilung von hilfs- und 

schutzbedürftigen Fremden NR: GP XXV IA 1295/A Ab 792 S. 91. BR: 9453 AB 9450 S. 845.) 

für die Republik Österreich festgehalten.64 

Die aktuellen Daten, ersichtlich aus Abbildung 11, zur Erfüllung der Unterbringungsquote der 

einzelnen Bundesländer sind mit Stichtag 14.03.2016 erfasst worden. 

Abbildung 11: Quotenerfüllung in den einzelnen Bundesländern mit Stand März 2016 

 

Quelle: Medien-Servicestelle, 2016. 

Der Soll-Stand beschreibt die lt. Quotenregelung aufzuteilenden Flüchtlinge im Asylverfahren 

auf die Bundesländer und der Ist-Stand die faktische Aufnahmesituation im jeweiligen Bun-

desland. Die Spalte mit den jeweiligen Abweichungen verdeutlicht die Erfüllungsgrade in den 

einzelnen Ländern und lässt in bestimmten Ländern potenziellen Handlungsbedarf erkennen. 

Verweildauer in den Unterbringungseinrichtungen 

Als Verweildauer in den Unterbringungseinheiten kann die gesamte Dauer des Asylverfahrens 

angesehen werden, welche zuvor genannt wurde. Im Zuge des Asylgipfels vom 20.01.2016 

und der Gesetzesnovelle vom 27.04.2016 wurde beschlossen, dass für Flüchtlinge aus „siche-

                                              

63 Vgl. Grundversorgungsvereinbarung Art. 15a B-VG, 2016 (04.04.2016), Art. 10 und 11. 
64 Vgl. BGBl. Nr. 120/2015, 2015 (28.09.2015). 

Bundesland Ist-Stand Soll-Stand Abweichung

Burgenland 2.796 2.923 -4,34%

Kärnten 5.408 5.651 -4,30%

Niederösterreich 16.394 16.592 -1,19%

Oberösterreich 13.847 14.557 -4,88%

Salzburg 4.872 5.455 -10,68%

Steiermark 11.536 12.378 -6,80%

Tirol 6.288 7.377 -14,76%

Vorarlberg 3.803 3.835 -0,83%

Wien 21.590 18.180 18,76%

Gesamt 86.534 86.948
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ren Herkunftsländer“ zukünftig ein beschleunigtes Verfahren eingeführt werden soll. Eine kür-

zere Verweildauer in den Unterbringungseinrichtungen könnte die Folge sein bzw. Kapazitäten 

für Flüchtlinge aus nicht sicheren Herkunftsländern freisetzen. 

Standortwahl der Flüchtlinge im Zulassungsverfahren 

Da die Aufteilung der Flüchtlinge ausgehend von den Erstaufnahmezentren des Bundes an-

hand des zuvor erläuterten Schlüssels auf die Bundesländer erfolgt, können sich die Asylwer-

ber in weiterer Folge nur bedingt frei in Österreich bewegen. Für die Dauer des Zulassungs-

verfahrens besteht für den Flüchtling laut § 12 AsylG eine Beschränkung, wonach sich der 

Asylwerber bis auf einige Ausnahmen nur im Gebiet der betreffenden Bezirksverwaltungsbe-

hörde aufhalten darf. Folgende Ausnahmen erlauben es dem Asylwerber von dieser Regelung 

abzuweichen und das betreffende Gebiet der Bezirksverwaltungsbehörde zu verlassen:  

 Erfüllung der gesetzlichen Pflichten,  

 Ladungen von Gerichten und Staatsanwaltschaften, 

 Folgeleistung von verwaltungsbehördlichen Weisungen sowie 

 Inanspruchnahme von medizinischer Versorgung und Behandlung.65 

Die Gebietsbeschränkung erlischt, sobald der Asylwerber den Status eines anerkannten 

Flüchtlings erhält. Dann ist er berechtigt, sich auf österreichischem Staatsgebiet frei zu bewe-

gen und auch seinen Wohnort frei zu wählen.66 

2.4 Teilnahme am Arbeitsmarkt 

Gemäß § 7 des Grundversorgungsgesetzes ist es Asylwerbern gestattet, kurzfristige Beschäf-

tigungsverhältnisse für Saison- und Erntearbeit sowie geringe gemeinnützige Tätigkeiten ein-

zugehen. Eine Beschäftigung fördert das Selbstwertgefühl, die Sprachkenntnisse, erzeugt ein 

Gefühl des „Nützlich-Seins“ und wirkt sich positiv auf die Integration und das Zusammenleben 

zwischen Asylwerbern und der einheimischen Bevölkerung aus, weshalb eine rasche Arbeits-

marktzugänglichkeit zu begrüßen wäre. 

Wird eine gemeinnützige Beschäftigung in Einrichtungen des Bundes, der Länder und Ge-

meinden angestrebt, ist ein festgelegter Verfahrensablauf – von der Bewerbung bis zur An-

stellung eines Asylwerbers zur gemeinnützigen Beschäftigung - einzuhalten. Dieser Ablauf 

wird in Abbildung 12 dargestellt. 

  

                                              

65 Vgl. Asylgesetz 2005, 2016 (23.03.2016), § 12. 
66 Vgl. Asylgesetz 2005, 2016 (23.03.2016), § 2. 
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Abbildung 12: Ablauf der Antragstellung einer gemeinnützigen Beschäftigung von Asylwerbern 

 

* AMS = Arbeitsmarktservice 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Eiersebner, 2015. 

Gehen Asylwerber einer Beschäftigung i.S. des Grundversorgungsgesetzes § 7 Abs. 3 und 4 

nach, liegt kein Dienstverhältnis vor, jedoch ist ihnen ein Anerkennungsbeitrag (mind. 5 

Euro/Stunde) zu gewähren. Dieser unterliegt nicht der Einkommensteuerpflicht.67 Für eine er-

werbstätige Person beträgt der sogenannte Berufsfreibetrag gemäß Grundversorgung 110 

Euro pro Monat. Verdienen Asylwerber weniger als diesen Betrag, verbleiben die gesamten 

110 Euro bei ihnen. Ist der Verdienst höher, ist ein Kostenbeitrag für ihre Unterbringung zu 

leisten. Der Berufsfreibetrag bleibt erhalten, jedoch verringert sich die Grundversorgung. Tritt 

der Fall ein, dass Asylwerber mehr als die Grundversorgung und den Freibetrag verdienen, 

erlischt der Anspruch auf den Bezug der Grundversorgung und sie gelten als selbsterhaltungs-

fähig.68 

Ist eine entgeltliche Tätigkeit nicht möglich, ist es üblich, dass sich Asylwerber mittels Sport, 

Gemeinschaftsaktivitäten (z.B. Kochen), Sprachunterricht, ehrenamtlicher Mitarbeit etc. be-

schäftigen. Neben der integrativen Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern ist der 

Einstieg in ein geregeltes Berufsleben von prioritärer Bedeutung, um Struktur und Konstanz in 

den Alltag zu bringen. 

Anerkannte Flüchtlinge sind befugt bzw. verpflichtet, am Arbeitsmarkt teilzunehmen und einer 

entgeltlichen Beschäftigung nachzugehen. Ist dies nicht möglich sind sie berechtigt die Min-

destsicherung zu beziehen. 

2.5 Immobilienwirtschaftliche Implikationen der bisherigen Ent-

wicklung 

Als Zwischenfazit hinsichtlich der Anzahl der unterzubringenden Menschen, der Aufenthalts-

dauer, der Arten der Unterbringungsmöglichkeiten sowie der Vergütungsstrukturen ergeben 

sich zusammenfassend folgende Aspekte und Ansatzpunkte für die Immobilienwirtschaft: 

  

                                              

67 Vgl. Grundversorgungsgesetz – Bund 2005, 2016 (12.02.2016), § 7. 
68 Vgl. www.salzburg.gv.at, o.J. 
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Abbildung 13: Zwischenfazit und immobilienwirtschaftliche Implikationen 

 

 Quelle: Eigene Darstellung. 

Aus immobilienwirtschaftlicher Sicht gilt es grundsätzlich Ansätze zu definieren, wie einerseits 

der kurzfristige Bedarf an Wohnraum inkl. der wirtschaftlichen Tragfähigkeit, zum anderen der 

mittel- bis langfristige Bedarf an Wohnraum für anerkannte Flüchtlinge zukünftig gedeckt wer-

den kann. 

3 Bedarfsanalyse für Wohnraum unter Berücksichtigung der Anzahl 

an Asylwerbern und anerkannten Flüchtlingen 

Im Rahmen des Kapitel 3 wird der Gesamtbedarf an neu zu schaffenden Wohnungen für an-

erkannte Flüchtlinge österreichweit genauer vor dem Hintergrund der allg. Angebots- und 

Nachfragesituation analysiert. Im nächsten Schritt wird der sich daraus ableitende Bedarf an 

Wohnraum auf Bundesländerebene heruntergebrochen und erläutert. Die Bedarfsanalyse ist 

insbesondere in Hinblick auf die Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen von Interesse, 

da diese überwiegend im Bereich niedrigpreisigen bzw. sozialen Wohnbau, einem ohnehin 

bereits angespannten Markt, anzusiedeln sind.  

3.1 Konzeptioneller Ansatz zur Bedarfsanalyse 

Die stringente Ableitung des Bedarfs ist in Österreich aufgrund teilweise lückenhafter Aufzeich-

nungen bzw. fehlender Daten auf Bundes- und Landesebene nur bedingt möglich. Vor allem 

die fehlende Transparenz in Bezug auf aktuelle und insbesondere konsistente Leerstandsan-

gaben, ist nicht gegeben. Auf Grundlage von validen Leerstandsaufzeichnungen wäre eine 

Abschätzung in Bezug auf latentes kurz- bis mittelfristiges Aktivierungspotenzial im Bestand 

denkbar. Im weiteren Verlauf der vorliegenden Studie werden vor diesem Hintergrund begrün-

dete Annahmen getroffen, wobei die verwendeten Eingangsparameter jeweils ausführlich er-

läutert werden. Die zugrunde gelegten Basisdaten stammen von Statistik Austria sowie dem 

IIBW – Institut für Immobilien, Bauen und Wohnen, worauf aufbauend die Analysen zum aktu-

ellen und mittelfristigen Bedarf durchgeführt wurden. 

Die Bedarfsanalyse berücksichtigt zwei wesentliche Teilbereiche:  
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Erstens: Offensichtlich ist, dass aufgrund der Vielzahl an neu in Österreich zu integrierenden 

anerkannten Flüchtlinge sich der Bedarf an Wohnraum mittel- bis langfristig nachhaltig verän-

dern wird. Prognosen, welche den zukünftigen Wohnraumbedarf in Österreich analysiert ha-

ben, müssen entsprechend revidiert werden, um den aktuellen Entwicklungen in Bezug auf 

leistbarem Wohnraum Rechnung zu tragen.  

Zweitens: Darüber hinaus ist nun ein bisher nicht vorhanden gewesener Bedarf an temporä-

rem Wohnraum für Flüchtlinge, welche sich im Asylverfahren befinden, abzufedern. Diese 

zweite Art von Wohnraumbedarf weist - bedingt durch die hohe Fluktuation und aufgrund der 

schwer kalkulierbaren Entwicklungen der auslösenden Ereignisse - besonders große Unsi-

cherheiten auf. Im Gegensatz zur ersten Zielgruppe handelt es sich hierbei um kurzfristigen 

Bedarf. 

Differenzierung zwischen langfristigem Bedarf und temporären Unterkünften notwen-

dig 

Die Analyse des akuten und zukünftigen Bedarfs an Wohnraum stellt in Anbetracht anhalten-

der Krisenherde und hohen Flüchtlingszahlen eine zentrale Frage dar. Für die Immobilienwirt-

schaft ist diese Situation gleichermaßen Herausforderung und Chance. Auf der einen Seite 

besteht die Notwendigkeit der zeitnahen Bereitstellung von Unterkünften zur Unterbringung 

geflüchteter Menschen und auf der anderen Seite die Möglichkeit, Hand in Hand mit der Politik 

adäquate wohnpolitische Lösungsansätze zur zukünftigen Schaffung von sozialverträglichen 

Wohnraum zu entwickeln.  

Eine laufende Anpassung des abgeleiteten Bedarfs ist aufgrund von Unwägbarkeiten in den 

Krisenregionen, den anstehenden gesamteuropäischen Lösungsansätzen sowie ggf. weiteren 

Veränderungen der österreichischen Gesetzeslage notwendig.  Somit ist eine stetige Neube-

wertung auf Grundlage neuer Daten und Fakten insbesondere in Bezug auf diesen Themen-

komplex für die Immobilienwirtschaft von besonderer Bedeutung. 

3.2 Gesamtbedarf an Wohnraum in Österreich 

Im Folgenden wird der Status Quo der Bevölkerungsentwicklung und die Anzahl an Wohnbau-

fertigstellungen sowie der aktuelle Bedarf an Wohnraum ohne anerkannte Flüchtlinge skizziert. 

Darauf aufbauend werden die Auswirkungen der Flüchtlingskrise auf den österreichischen 

Wohnungsmarkt in die Analyse miteinbezogen und der sich daraus ableitende Bedarf darge-

stellt. Zentral für die abschließende Feststellung des Wohnraumbedarfs sind die Bevölke-

rungsentwicklung, die Wohnbaufertigstellungen, der Ersatzbedarf an Wohnraum und die 

durchschnittlichen Haushaltsgrößen. 

Anzumerken ist, dass sich die Bedarfsabschätzung und die Bevölkerungsprognose bedingen. 

Längerfristige Schätzungen zum Wohnungsbedarf werden dadurch zusätzlich erschwert.69 

3.2.1 Status Quo: Bevölkerungsentwicklung, Wohnflächenbedarf 

und Fertigstellungen 

Im Folgenden wird auf die Bevölkerungsentwicklung, den Anteil der Erwerbstätigen, die Wohn-

baufertigstellungen, den Wohnflächenbedarf und den Wohnungsbedarf in Österreich näher 

eingegangen. 

  

                                              

69 Vgl. Amann et al., 2014, S. 93 ff. 
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Bevölkerungsentwicklung 

Österreich hat rund 8,6 Mio. Einwohner. Aktuelle Szenarien der Statistik Austria prognostizie-

ren bis zum Jahr 2030 einen weiteren Bevölkerungsanstieg von rund 8,1% auf 9,3 Mio. Ein-

wohner.70 Dies entspricht einem Bevölkerungswachstum von durchschnittlich rund 50.000 Per-

sonen pro Jahr bis 2030 – bezogen auf die aktuelle Einwohnerzahl beträgt die Zunahme somit 

0,6% pro Jahr im Vergleich zu durchschnittlich ca. 0,1% in den letzten beiden Jahrzehnten.71 

Darin enthalten ist ein Basisszenario mit moderater Zuwanderung. Die Altersstruktur der Be-

völkerung wird sich in diesem Zeitraum ebenfalls einem Wandel unterziehen. So wird der An-

teil der Bevölkerung, die 65 Jahre oder älter sind, von 1,57 auf 2,18 Millionen Personen stei-

gen. Prozentual wird für das Jahr 2030 erwartet, dass ca. 23% der Gesamtbevölkerung über 

65 Jahre alt sein werden.72 Im Gegensatz dazu wird die (jüngere) Bevölkerungsgruppe der 20- 

bis unter 65-Jährigen um rund 11% zurückgehen. Der Anteil der Kinder und Jugendlichen geht 

von gegenwärtig knapp 20% auf langfristig rund 19% zurück. In folgender Abbildung wird die 

regionale Bevölkerungsentwicklung in der Republik Österreich bis ins Jahr 2030 dargestellt.73 

Abbildung 14: Prognose der Bevölkerungsentwicklung in Österreich bis 2030 in Prozent 

 

Quelle: ÖROK, 2014. 

Der Anteil der potenziell erwerbsfähigen Personen an der Gesamtbevölkerung (Erwerbspo-

tenzial) sinkt von derzeit 62% auf unter 60% im Jahr 2025. Angenommen, es käme zu keiner 

Migration nach Österreich, würde der Anteil des Erwerbspotenzials langfristig sogar auf unter 

47% absinken.74 Eine stetige Zuwanderung bedingt somit eine positive Wirkung auf dem Ar-

beitsmarkt bzw. für das Erwerbspotenzial. 

Entwicklung des Wohnflächenbedarfs pro Kopf 

Eine wesentliche Komponente der Bedarfsplanung auf dem österreichischen Wohnungsmarkt 

ist der zunehmende Flächenbedarf pro Kopf. Dieser steigt durch die absinkende durchschnitt-

liche Haushaltsgröße (steigende Anzahl von Singlehaushalten) sowie andere Faktoren wie 

                                              

70 Vgl. Statistik Austria, 2015e. 
71 Das Wachstum von 50.000 Personen pro Jahr bis 2030 stellt den langfristigen Durchschnitt dar und unterliegt der Annahme 

einer hohen kurzfristigen Dynamik, d.h. hohe Zuwanderung zu Beginn, und einer absinkenden langfristigen Nettozuwanderung. 
72 Vgl. Statistik Austria, 2015e. 
73 Vgl. Statistik Austria, 2015e. 
74 Vgl. Statistik Austria, 2015e. 
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dem „Remanenzeffekt“. So lag der Flächenbedarf 1971 durchschnittlich noch bei ca. 23 m²75 

pro Kopf. Dieser hat sich bis 2014 mit 44,7 m² pro Kopf fast verdoppelt (siehe Abbildung 15).76 

Abbildung 15: Wohnflächenentwicklung pro Kopf in m² 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Statistik Austria, 2013b/2016b; IIÖ GmbH, 2016. 

Wesentlich für die Abschätzung des Flächenbedarfs für Flüchtlinge ist die Feststellung, dass 

die durchschnittliche Wohnfläche pro Kopf mit zunehmender Haushaltgröße stark abnimmt. 

So liegt der Österreichschnitt für Ein-Personen-Haushalte bei 75,3 m², wohingegen bei Fünf-

Personen-Haushalten die durchschnittliche Wohnfläche pro Kopf nur 27,2 m² beträgt.77 Aktuell 

beträgt die durchschnittliche Haushaltsgröße in Österreich rund 2,3 Personen.78 

Aus Abbildung 16 ist ersichtlich, dass die Anzahl der Haushalte im Zeitraum von 1991 bis 2013 

um rund 23% gestiegen ist. Die Anzahl der Ein-Personen-Haushalte nahm hingegen im glei-

chen Zeitraum um rund 52% zu. Im Vergleich zum Jahr 2013 gab es 1991 noch um ca. 27% 

mehr Fünf-Personen-Haushalte. Aktuell beträgt die durchschnittliche Haushaltsgröße in Ös-

terreich ca. 2,4 Personen. 

Remanenzeffekt und andere Entwicklungen führen zu erhöhtem Flächenbedarf 

Der Trend zu immer kleineren Haushalten wird sich auch in Zukunft fortsetzen. Lediglich im 

Fall des signifikanten Familiennachzugs bei anerkannten Flüchtlingen ist in Bezug auf diese 

Entwicklung mit einem Abschwächen oder gar einer Renaissance von Wohnungen mit fünf 

und mehr Zimmern zu rechnen. 

  

                                              

75 Vgl. Statistik Austria, 2013b. 
76 Vgl. Statistik Austria, 2016b. 
77 Vgl. Statistik Austria, 2014, S. 30. 
78 Vgl. Statistik Austria, 2015d. 
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Abbildung 16: Entwicklung der Haushalte von 1951 bis 2013 

 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Statistik Austria, 2013a. 

Nicht nur die steigende Anzahl der Singlehaushalte beschleunigt den Trend des ansteigenden 

Wohnflächenbedarfs pro Kopf. Auch der erwähnte sog. „Remanenzeffekt“ ist ein Grund für den 

Anstieg der durchschnittlichen Wohnfläche pro Kopf. Dieser besagt, dass ältere Menschen 

ihre Wohnfläche auch bei Auszug der Kinder oder Versterben des Partners trotzdem nicht 

mehr einschränken, obwohl ein Großteil der Wohnung nicht mehr benötigt wird.79 Dieser Effekt 

wirkt sich durch den relativen Anstieg der älteren Bevölkerungsschichten ebenfalls negativ aus 

und beschleunigt die Zunahme der durchschnittlichen Wohnfläche pro Kopf.  

Die Zunahme an genutzter Wohnfläche pro Einwohner ist neben der Zuwanderung und des 

allg. Bevölkerungsanstiegs ein weiterer wesentlicher Auslöser für das Wachstum der Wohn-

flächennachfrage insgesamt.  

Determinanten des Wohnungsbedarfs in Österreich 

Der effektive Wohnungsbedarf erwächst aus dem Zusammenspiel der skizzierten Komponen-

ten Bevölkerungsentwicklung, Entwicklung der Haushaltsgrößen sowie den Ersatzbeschaffun-

gen.  

Ersatzbeschaffungsbedarf entsteht bspw. durch die Obsoleszenz (wirtschaftliche Überalte-

rung) der Gebäude, Umnutzungen bzw. räumliche Veränderungen. Hinzu kommen noch Fehl-

allokationen und Leerstand sowie der investive bzw. auch spekulative Wohnungsbau. Diese 

Parameter sind aufgrund eines Mangels an geeigneten Datenquellen schwer prognostizierbar. 

In der Literatur wird in einem konservativen Ansatz der Ersatzbedarf auf 0,4% und der Bedarf 

für Fehlallokationen und investiven Wohnbau auf ca. 0,2% des gesamten Wohnungsbestan-

des pro Jahr geschätzt.80 Dies bedeutet bei einem geschätzten Wohnungsbestand von rund 

                                              

79 Vgl. Just, 2013, S. 71. 
80 Vgl. Amann und Mundt, 2014, S. 95; Henger, 2014, S. 2. 
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4,6 Mio. Wohnungen in Österreich einen Ersatzbedarf von ca. 27.70081 Wohneinheiten pro 

Jahr.82 

Zahlreiche Studien haben den gesamten österreichischen Wohnungsbedarf für die kommen-

den Jahre auf jährlich zwischen 45.000 und 65.000 Wohneinheiten prognostiziert - der Zuwan-

derungseffekt, ausgelöst durch die Flüchtlingskrise, wurde in den Studien nicht explizit hervor-

gehoben.83 Aktuellste Studien prognostizieren einen mittelfristigen Bedarf von 65.500 

Wohneinheiten pro Jahr.84 Angesichts des aktuellen Flüchtlingszustroms sowie einer starken 

Zuwanderung aus EU-Staaten ist von einem Wohnraumbedarf in diesem Bereich auszugehen. 

Wohnungsbaufertigstellungen in Österreich  

Die Bauaktivität lag im Zeitraum von 2005 bis 2015 bei durchschnittlich ca. 49.000 fertigge-

stellten Wohneinheiten im individuellen Wohnungsbau und Geschosswohnungsbau p.a.. Auf-

grund der sehr guten Immobilienkonjunktur zog diese Zahl auf zuletzt rund 56.80085 Fertigstel-

lungen im Jahr 2015 an.86 Pro 1.000 Einwohner entspricht dies 6,6 Wohneinheiten. Dieser 

Wert notiert damit über dem Niveau von 2005 mit rund 5,3 fertiggestellten Einheiten. Im euro-

päischen Vergleich mit durchschnittlich 3,2 Fertigstellungen pro 1.000 Einwohner hat Öster-

reich eine mehr als doppelt so hohe Quote und konnte sich dem europäischen Abwärtstrend 

entziehen (Deutschland: 3,0 Fertigstellungen pro 1.000 Einwohner).87  

Abbildung 17: Wohnungsbaufertigstellungen Österreich 

 

Quelle: Statistik Austria, 2015a; IIBW, 2016; Euroconstruct, 2016 // Berücksichtigt: Neue Wohnungen in neuen Wohnge-

bäuden, neue Wohnungen in sonstigen neuen sowie in bestehenden Gebäuden. 

Ein stabiles Niveau des Wohnungsneubaus wird zwar auch zukünftig erwartet, jedoch sind die 

Auswirkungen der Flüchtlingskrise bislang noch nicht berücksichtigt. Geht man nun davon aus, 

dass die bisherige Situation von jährlichen Fertigstellungen und dem effektiven Bedarf – zu-

mindest bei einer aggregierten Betrachtung - annähernd ausgeglichen sind, so ergeben sich 

                                              

81 Rechnung: 0,4% Ersatzbedarf + 0,2% Fehlallokation/investiver Wohnbau = 0,6% multipliziert mit 4,6 Mio. Wohnungsbestand = 

Summe v. rund 27.700. 
82 Vgl. Statistik Austria 2015g // Letztstand Wohnungsbestandsaufnahme von Statistik Austria von 2011, extrapoliert bis in das 

Jahr 2016, Prognose von IIBW.  
83 Vgl. ÖROK, 2005; Amann und Mundt, 2009. Czerny und Weingärtler, 2007. Amann, 2016. 
84 Vgl. Amann und Jurasszovich, 2016. 
85 Gerundet. 
86 Vgl. Statistik Austria, 2015a; IIBW, 2016. Euroconstruct, 2016. 
87 Vgl. ÖROK, 2005; Amann und Mundt, 2009, 2014; Czerny und Weingärtler, 2007; Destatis, 2015. 
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nun durch die Einbeziehung der anerkannten Flüchtlinge entsprechende Bedarfslücken, die 

durch eine Angebotsausweitung gedeckt werden müssen.  

Nachfrage erhöht sich signifikant bei Einbeziehung anerkannter Flüchtlinge 

Eine Angebotsausweitung kann durch die Aktivierung leerstehender Flächen im Bestand oder 

Neubauten geschehen. Nicht außer Acht gelassen darf an dieser Stelle, dass nach wie vor 

statistische Ungenauigkeiten aufgrund von nicht weitergegebenen Fertigstellungsanzeigen 

bzw. -meldungen auftreten können.  

Auch wenn mit Blick auf die Anzahl der Baubewilligungen (Hinweis: keine faktischen Fertig-

stellungen) mit ca.  62.100 (2014) bzw. 65.700 (2015) in den letzten Jahren ebenfalls der Be-

darf an Wohnraum bedient hätte werden können (ohne Flüchtlingseffekt), bestehen dennoch 

große regionale und sektorale Defizite, speziell in den Ballungsräumen fehlen leistbare Miet- 

und Eigentumswohnungen.88 Prognose- und Schätzungsfehler sind aber auch hier nicht aus-

zuschließen. Vor allem aber muss betont werden, dass der Zeitraum zwischen Bewilligung 

und dem Übergang der Wohnungen auf den Wohnungsmarkt oftmals 12 bis 24 Monate betra-

gen kann, was bei der Analyse der konkreten Bedarfsableitung anzumerken ist.  

3.2.2 Auswirkungen anerkannter Flüchtlinge auf den Wohnraumbe-

darf 

In die vorgenannten Prognosen nicht mit eingerechnet bzw. explizit betrachtet sind die aner-

kannten Flüchtlinge, welche ab 2014, insbesondere aber massiv in 2015 zusätzlich als Nach-

frager auf dem Wohnungsmarkt aufgetreten sind bzw. weiterhin in 2016 auftreten. Im Rahmen 

der Entwicklung der auf Österreich bezogenen Flüchtlingszahlen wurde bereits festgestellt, 

dass in 2013 ca. 4.130, in 2014 ca. 11.500 und 2015 ca. 35.600 (gem. Annahme Anerken-

nungsquote, vgl. Kapitel 2.1) anerkannt wurden und somit nach dem Ausscheiden aus der 

Grundversorgung auf dem niedrigpreisigen Mietmarkt Wohnraum nachfragen. Für die kurzfris-

tige Bedarfsberechnung wird der Zeitraum 2015/2016 definiert, nachdem die erfahrungsgemä-

ßen Asylverfahrensdauern zwischen sechs bis zwölf Monaten betragen und somit mit einem 

Nachfrageeffekt der Asylantragssteller in 2015 auf dem Mietwohnungsmarkt voraussichtlich in 

2016 zu rechnen ist.  

Ebenfalls sind jene Familienmitglieder, welche mit der Anerkennung des Flüchtlingsstatus bei-

spielsweise des Vaters berechtigt sein könnten nach Österreich zu kommen, nicht mit einge-

rechnet. Erfahrungswerte gehen davon aus (durchschnittlicher Erfahrungswert des Bayeri-

schen Innenministeriums), dass pro Asylberechtigtem rund 2,5 Familienmitglieder nachziehen. 

Ausgehend von den in 2015 anerkannten Flüchtlingen ergibt sich so ein Maximalwert von 

124.600 Hilfesuchenden die zukünftig zusätzlich auf den österreichischen Mietwohnungsmarkt 

als Nachfrager auftreten könnten. In Anbetracht der aktuellen Notwendigkeit einer politischen 

Neubewertung der faktischen Begrenzung (Diskussion zu „Obergrenze“) und den beschlosse-

nen Neuregelungen kann es hier zu weiteren Veränderungen kommen (vgl. Kapitel 2.3.1). 

Anerkannte Flüchtlinge erhöhen Nachfrage nach leistbarem Wohnraum massiv 

Nach Zuerkennung des Flüchtlingsstatus konkurrieren anerkannte Flüchtlinge somit direkt mit 

anderen Wohnungssuchenden auf dem Markt für leistbaren Wohnraum. 

                                              

88 Vgl. Amann und Mundt, 2014, S. 12. 



42 

Der Anteil der von gemeinnützigen Bauvereinigungen errichteten Mietwohnungen im Vergleich 

zu allen insgesamt fertiggestellten Wohnungen notierte im Jahr 2014 bei ca. 30%. Das ent-

spricht rund 15.300 fertiggestellten gemeinnützigen Mietwohnungen österreichweit. Laut dem 

österreichischen Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen (GBV) wurden im Jahr 2015 von 

den rund 56.800 insgesamt errichteten Wohneinheiten ca. 18.500 Mietwohnungen durch ge-

meinnützige Wohnbauträger errichtet.89 Dieses Segment von Wohnungen würde folglich auch 

den Bedarf der im Jahr 2015 rund 35.600 neu anerkannten Flüchtlinge (hier: Annahme von 

ca. 15.000 Wohneinheiten in Haushalten mit 2,4 Personen) 90, inklusive deren Familien (vo-

rausgesetzt Familiennachzug noch durchsetzbar), plus den Bedarf der bestehenden Woh-

nungssuchenden in diesem Wohnungsteilmarkt bedienen.  

Eine gemeinsame Lösung aller immobilienwirtschaftlichen Akteure, gemeinnütziger und priva-

ter Wohnungs(bau)unternehmen, zusammen mit der Politik ist daher unerlässlich, um den 

Nachfrageüberhang zu bewältigen. Grundsätzlich kann ebenfalls davon ausgegangen wer-

den, dass anerkannte Flüchtlinge überwiegend kostengünstigen Wohnraum in den Ballungs-

zentren aufgrund vorhandener Infrastruktur und der voraussichtlich erhöhten Möglichkeit einen 

Arbeitsplatz zu finden, suchen. Damit wird sich die skizzierte Problematik primär in den Bal-

lungsräumen, speziell in Wien auswirken. 

3.3 Angebot von und Nachfrage nach Wohnraum auf Bundeslande-

bene 

Die Herleitung des Bedarfs an Wohnraum ist neben der Bevölkerungsentwicklung, respektive 

Haushaltsentwicklung, von der Anzahl an Wohnungsersatzbeschaffungen sowie von verschie-

denen regionalen, sozialen und ökonomischen Faktoren abhängig. Die Wohnungsbaufertig-

stellungen bzw. die Wohnungsbewilligungen in den jeweiligen Bundesländern sind ebenfalls 

zu analysieren, um die Bedarfsdeckung festzustellen bzw. eine Angebotslücke zu identifizieren 

(vgl. Kapitel 3.4). 

Generell lässt sich feststellen, dass in Ballungsräumen mit einer positiven Arbeitsmarktlage 

ein Szenario des Bevölkerungszuzugs als wahrscheinlich angesehen werden kann. Abgese-

hen von den jeweiligen Landeshauptstädten werden die südöstlichen Bundesländer mittelfris-

tig mit einem mäßigen bis starken Bevölkerungsrückgang konfrontiert sein (vgl. auch Abbil-

dung 14).91 Während der Druck auf Regionen mit positiven Entwicklungsausblick durch aner-

kannte Flüchtlinge noch verstärkt wird, bleibt abzuwarten, ob in eher strukturschwachen Regi-

onen der Zuzug von Hilfesuchenden „gesteuert“ werden kann.  

Der ebenfalls zu beobachtende Trend der insgesamt fortschreitenden Urbanisierung wird mit-

tel- bis langfristig die Wohnungsmärkte in den Ballungsräumen ebenfalls mit steigender Nach-

frage belasten. Städte mit geographischen Begrenzungen wie beispielsweise Salzburg oder 

Innsbruck werden verstärkt betroffen sein. Diese generelle Herausforderung wird durch die 

Wanderungsbewegungen anerkannter Flüchtlinge potenziell verstärkt. 

Unterschiedliche Entwicklung in den Bundesländern 

Der Wohnraumbedarf basiert auf den Ende 2015 veröffentlichten Daten und Prognosen zur 

Haushaltsentwicklung von Statistik Austria. Die Haushaltsprognose berücksichtigt für die Be-

                                              

89 Vgl. Österreichischer Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen, 2015, S. 1. 
90 Rechnung: Asylantragssteller 89.000 in 2015 multipliziert mit einer Anerkennungsquote von 40% ergibt 35.600 anerkannte 

Flüchtlinge. Dies dividiert durch die Haushaltsgröße von 2,4 Personen pro Haushalt ergibt ca. 15.000 Haushalte (gerundet).  
91 Vgl. ÖROK, 2014, S. 1 ff. 
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rechnung der Haushalte die Bevölkerungsentwicklung sowie die unterschiedlichen Haushalts-

größen in den jeweiligen Bundesländern. Während bspw. im Burgenland ca. 2,4 Personen je 

Haushalt leben, sind es in Wien nur ca. 2 Personen je Haushalt.92 Zur Berechnung des zusätz-

lichen Bedarfs durch anerkannte Flüchtlinge, d.h. Anzahl der Haushalte, wurde eine durch-

schnittliche Haushaltsgröße von 2,4 Personen angenommen. Eine zentrale Prämisse ist au-

ßerdem, dass die Summe anerkannter Flüchtlinge je Bundesland proportional zum Anteil der 

Einwohnerzahl des jeweiligen Bundeslandes zur Gesamtbevölkerung aufgeteilt wurde, d.h. 

Wanderungsbewegungen werden hier nicht näher betrachtet 

In Abbildung 18 ist der Bedarf an Wohnungen gesamt (d.h. über alle Preissegmente hinweg) 

exklusive sowie inklusive anerkannter Flüchtlinge in den jeweiligen Bundesländern dargestellt 

– ohne Berücksichtigung des Ersatzbedarfs. 

Abbildung 18: Aktueller Bedarf an Wohneinheiten auf Bundeslandebene 

   

Hinweis: Die hier dargestellten Summen auf Bundeslandebene sind gerundet. Der Wohnungsbedarf gesamt je Bundesland 

basiert auf der aktuellsten Haushaltsprognose von Statistik Austria (12/2015). Der Anteil an anerkannten Flüchtlingen je Bun-

desland berechnet sich gem. der Annahme, dass jedes Bundesland den Anteil der Landesbevölkerung an der Gesamtbevölke-

rung (bspw. das Burgenland mit einem Anteil von 3,4% der Gesamtbevölkerung) als anerkannte Flüchtlinge zugewiesen be-

kommt.  

 

Quelle: Statistik Austria, 2015d; IIÖ GmbH, 2016. 

Ein weiterer Blick auf die Einkommens-, Kauf- sowie Mietpreisentwicklung verdeutlichen den 

spezifischen Bedarf an leistbarem Wohnraum. Seit 2000 stiegen die durchschnittlich verfüg-

baren Einkommen um ca. 28%.93 Im selben Zeitraum legten jedoch die Kaufpreise für Woh-

nungen um ca. 78% zu und die Mietpreise um ca. 45%.94 Es ist naheliegend, dass durch diese 

Rahmenbedingungen in den vergangenen Jahren der Bedarf an leistbarem Wohnraum signi-

fikant zugenommen hat. In diesem Zusammenhang oft diskutierte „Mietpreisbremsen“ oder 

ähnliche regulatorische Eingriffe in den Markt sind jedoch ökonomisch kontraproduktiv. Wäh-

rend kurzfristig die Mieten „leistbarer“ werden führen derartige Reglungen mittelfristig zu einem 

massiven Rückgang privater Investoren am Wohnungsmarkt und bedingen somit das Gegen-

teil der intendierten Wirkung – Preise und Mieten werden aufgrund der Angebotsverknappung 

                                              

92 Vgl. Statistik Austria, 2015b. 
93 Vgl. Statistik Austria, 2016a. 
94 Vgl. www.oenb.at, 2016; Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Entwicklung, 2015, S. 128. 
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Bundesland durch 
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Burgenland 500 500 1.000

Kärnten 500 1.000 1.500

Niederösterreich 4.200 2.900 7.100

Oberösterreich 3.600 2.500 6.100

Salzburg 1.500 1.000 2.500

Steiermark 1.600 2.200 3.800

Tirol 3.100 1.300 4.400

Vorarlberg 1.600 700 2.300

Wien 10.200 3.200 13.400

Gesamt 26.800 15.300 42.100
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massiv steigen. Auch ist die Lenkungswirkung umstritten, da unklar ist, ob ggf. der konkrete 

Mieter im Einzelfall wohlhabender als sein Vermieter ist (und somit de facto nicht schutzbe-

dürftig).95 

Durch anerkannte Flüchtlinge, welche aufgrund ihres geringen Einkommens (zunächst Min-

destsicherung) voraussichtlich auf dem niedrigpreisigen Wohnungsmarkt anzusiedeln sind, 

werden bereits vorhandene Nachfrageüberhänge ohne entsprechende Angebotsausweitung 

deutlich zunehmen.  

Wohnsituation in Wien ist angespannt 

Die Wohnungssuche wird sich speziell für anerkannte Flüchtlinge in Wien schwierig gestalten, 

da davon ausgegangen wird, dass sich zwischen zwei Drittel und 80% aller in Österreich an-

erkannten Flüchtlinge mittelfristig in Wien niederlassen werden.96 Dies ist gesetzeskonform, 

da sich anerkannte Flüchtlinge bis dato frei in Österreich bewegen und niederlassen dürfen. 

Stellt man auf den o.g. kurzfristigen Bedarf von 15.300 Haushalten ab und unterstellt die Wan-

derungsbewegung nach Wien, so könnte sich bei einem Zuzug von zwei Dritteln aller aner-

kannter Flüchtlinge nach Wien der kurzfristige Bedarf von 3.200 Wohnungen mittelfristig auf 

10.200 Wohnungen erhöhen.  

Ersatzbedarf auf Bundesländerebene 

Bei der Bestimmung des Bedarfs durch die Zunahme an Haushalten muss wie bereits erwähnt 

der Ersatzbedarf berücksichtigt werden und zu dem absolut abgeleiteten Bedarf addiert wer-

den.  

Aspekte wie der Verlust von Wohnraum durch Umnutzung, Zusammenlegung oder Abbruch 

bzw. Obsoleszenz sowie Wohnbaufehlallokationen, Leerstand in strukturschwachen Regionen 

oder investiver bzw. spekulativer Wohnbestand fließen in diese Berechnung mit ein. Für die 

Schätzung wird angenommen, dass 0,4% des Wohnungsbestandes ersatzbeschafft wird so-

wie 0,2% des Wohnungsbestandes fehlallokiert und dem investiven/spekulativen Wohnungs-

bestand zuzurechnen sind.97 Wesentlich ist an dieser Stelle der Hinweis, dass es sich hierbei 

um begründete Annahmen aufbauend auf Erfahrungswerten handelt, da es hierzu keine gesi-

cherten statistischen Quellen gibt. In Abbildung 19 ist der Ersatzbedarf auf Bundeslän-

derebene dargestellt. In Summe ergibt sich hier ein Ersatzbedarf von 27.700 Wohneinheiten 

für das Jahr 2016.  

                                              

 

96 Vgl. www.kurier.at, 2016a. 
97 Vgl. Amann und Mundt, 2014, S. 94 ff. 

http://www.kurier.at/
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Abbildung 19: Aktueller Ersatzbedarf Wohneinheiten je Bundesland  

     

Hinweis: Die gerundete Summe von 27.700 ergibt sich durch die 

Multiplikation des Faktors 0,6% (0,4% Ersatzbeschaffung, 0,2% 

Fehlallokation und investiver Wohnbau) mit dem Wohnungsbe-

stand je Bundesland. 

Quelle: Statistik Austria, 2015f; Amann et al., 2014; Amann und Jurasszovich, 2016; IIÖ GmbH, 2016. 

Das Wohnraumangebot ergibt sich aus der Anzahl an Wohnungsbaufertigstellungen (effektiv 

dem Markt zugänglich) und den Wohnungsbewilligungen. Die Wohnungsbaufertigstellungen 

belaufen sich aktuell auf rund 56.800 Wohneinheiten pro Jahr, wohingegen sich die Bewilli-

gungen bei ca. 62.100 (2014) bzw. ca. 65.700 (2015) Wohneinheiten pro Jahr, d.h. im Durch-

schnitt 2014/2015 bei 63.900 Wohneinheiten bewegen.98 Wie aber bereits erwähnt gilt es zu 

beachten, dass Bewilligungen nicht vollständig mit künftigen effektiven Fertigstellungen ein-

hergehen und die zeitliche Differenz zwischen Bewilligung und Fertigstellung bis zu 24 Monate 

betragen kann.99 Die Bedarfsableitung wird aus Gründen der Vollständigkeit und Transparenz 

mit beiden Variablen vorgenommen. Hinsichtlich der Wohnungsbaufertigstellungen ist ab-

schließend zu erwähnen, dass sich die Fertigstellungen dem Bedarf mittelfristig annähern und 

dem Niveau der Bewilligungen angleichen. 

  

                                              

98 Die Summen der Fertigstellungen und Bewilligungen sind jeweils auf Bundeslandebene sowie gesamt gerundet.  
99 Lt. Statistik Austria 2015, Wohnungsbewilligungen, 2015. 

Bundesland

Ersatzbedarf 

Wohneinheiten 
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allokation/investiver 

Wohnbestand)

(Stand:2016)

Burgenland 1.000

Kärnten 1.900

Niederösterreich 5.300

Oberösterreich 4.400

Salzburg 1.800

Steiermark 3.900

Tirol 2.400

Vorarlberg 1.200

Wien 5.800

Gesamt 27.700
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Abbildung 20: Wohnungsbaufertigstellungen (2014/2015) und –bewilligungen (2015) auf Bundeslän-

derebene 

  

Quelle: Statistik Austria, 2015a; IIBW, 2016; Euroconstruct, 2016; IIÖ GmbH, 2016. 

Die direkte Gegenüberstellung von Bedarf (inkl. Ersatz) und Angebot zeigt, dass die jährlichen 

Fertigstellungen und Bewilligungen gegenwärtig weitgehend die Nachfrage nach Wohnraum 

decken könnten, jedoch ohne die Berücksichtigung der Zuwanderung. Eine Ausnahme bildet 

Wien, wo bereits ohne das Einbeziehen des Bedarfs von anerkannten Flüchtlingen eine be-

achtliche Angebotslücke existiert. Die Dringlichkeit in dieser Lage wird deutlich, wenn man den 

bereits bestehenden Bedarf an Wohnungen von 19.200 Wohneinheiten (inkl. anerk. Flücht-

linge und Ersatzbedarf) in 2016 der Neubauleistung von ca. 9.900 Wohnungen (in 2015) bzw. 

den Wohnungsbewilligungen von ca. 12.100 (in 2015) gegenüberstellt.100 

Eine weitere generelle Herausforderung am österreichischen Wohnimmobilienmarkt ist, dass 

Wohnraumentwicklung vor allem in Ballungsräumen häufig im freifinanzierten Wohnbau im 

Wohnungseigentum betrieben wird, obwohl die Wohnungsnachfrage im Niedrigpreissegment 

zur Miete wissentlich höher wäre.101 Auch die Konzentration der Bautätigkeit auf die Ballungs-

zentren ist bedingt durch die zu erzielenden Miet- bzw. Kaufpreise im Vergleich zur Peripherie. 

3.4 Bedarfsanalyse, Angebotslücke und Prognose 

Zur Ableitung des Bedarfs in Bezug auf zusätzlichen Wohnraum auf Bundesländerebene so-

wie gesamt Österreich für anerkannte Flüchtlinge wurden verschiedene Annahmen getroffen. 

Diese und weitere Annahmen zur Ableitung des zusätzlichen Wohnraumbedarfs werden in 

folgender Tabelle prägnant zusammengefasst: 

  

                                              

100 Vgl. www.blog.arbeit-wirtschaft.at, 2014. 
101 Vgl. Steiner, 2015, S. 12 ff. 

Bundesland

Wohnungsbaufertig-

stellungen

(Stand:2015)

Wohnungsbewil-

ligungen

(Stand:2014/2015)

Burgenland 1.800 2.400

Kärnten 3.050 3.300

Niederösterreich 9.700 11.100

Oberösterreich 10.450 11.100

Salzburg 3.800 3.700

Steiermark 9.500 10.300

Tirol 5.750 7.100

Vorarlberg 2.850 2.800

Wien 9.900 12.100

Gesamt 56.800 63.900

http://www.blog.arbeit-wirtschaft.at/
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Abbildung 21: Prämissen zur Ableitung des Bedarfs, der Angebotslücke und Bedarfsprognose 

  

Quelle: Statistik Austria, 2015a/2015b/2015d; IIÖ GmbH, 2016; Bundesministerium für Inneres, 2016a; Bundesministe-

rium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, 2016. 

Die einzelnen Prämissen basieren auf Durchschnitts- und Erfahrungswerten bzw. entstammen 

den Angaben des Bundes. Abweichungen sind möglich, jedoch geben die Werte eine valide 

Indikation, um unterschiedliche Bedarfsszenarien darauf aufzubauen. Neben den bereits be-

schriebenen Faktoren wie Anerkennungsquote, Haushaltsgröße, Ersatzbedarf, Anzahl Asyl-

antragssteller und Familiennachzug, wird für die Ableitung des zukünftigen Bedarfs die verab-

schiedete faktische Flüchtlingsbegrenzung (Obergrenze) als Richtwert für Asylantragsteller 

angenommen. Wohnungsbaufertigstellungen werden zur Ermittlung des aktuellen Bedarfs mit 

56.800 (Letztstand 2015) angenommen, als Prognoseannahme auf Basis der Wohnungsbe-

willigungen von 2014 und 2015 – sowie aufgrund der Wohnbauoffensive (vgl. Abschnitt 4.2.1) 

- wird eine zukünftige durchschnittliche Fertigstellung von ca. 63.900 Wohneinheiten p.a. (An-

näherung an Wohnungsbewilligungen) zugrunde gelegt.  

Aktuelle Angebotslücke – kurzfristiger Bedarf 2015/2016 

In Abbildung 22 wird der zusätzliche Bedarf an Wohnraum heruntergebrochen auf die Bun-

desländer und Österreich dargestellt. Als kurzfristiger Bedarf wird hier das Jahr 2015/2016 

angeführt aufgrund der Tatsache, dass der Bedarf an Wohnraum in 2016 auf Basis der Flücht-

lingszahlen in 2015 basiert. Dies ist der Verfahrensdauer von Asylverfahren, wie in Kapitel 

2.3.2 erläutert, geschuldet. Hingewiesen sei auf die Darstellung des Angebots in Form der 

beiden zuvor angeführten Variablen Wohnbaufertigstellungen und Wohnungsbewilligungen. 

Wesentlich ist auch der Hinweis, dass der bisherige durchschnittliche Wohnflächenbedarf pro 

Kopf in Österreich von 44,7 m² im Rahmen der Schaffung von Wohnraum für anerkannte 

Flüchtlinge moderater ausfallen wird.102  Auch über Wohngemeinschaften muss intensiv nach-

gedacht werden. Die mögliche Aktivierung von potenziellen Leerstandsflächen ist hier eben-

falls nicht mit eingeflossen. 

  

                                              

102 Vgl. Statistik Austria, 2014, S. 30. 
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Abbildung 22: Angebotslücke – kurzfristiger Bedarf (Effekte aus 2015 in 2016) 

 
Quelle: Statistik Austria, 2015a/2015d/2015f; IIÖ GmbH, 2016. 

Im Ergebnis kann somit festgestellt werden, dass der Wohnraumbedarf ohne anerkannte 

Flüchtlinge durch die Neubauleistung bzw. den Wohnungsbewilligungen ohne eine weitere 

Differenzierung der Marktsegmente sowie bei einer aggregierten österreichweiten Betrachtung 

gedeckt werden könnte (in diesem Fall sogar Überdeckung). Ausgenommen davon ist auf 

Länderebene Wien sowie speziell das Umland von Wien, hier ergibt sich bereits ohne Berück-

sichtigung eines Zuwanderungseffektes eine Angebotslücke. Neben relativierenden Aspekten 

wie Leerstandsaktivierungen oder Umnutzungen die hier - wie zuvor dargestellt - nicht einge-

flossen sind, muss darüber hinaus festgestellt werden, dass sich faktisch der gesamte Nach-

frageüberhang auf leistbare Mietobjekte, respektive den geförderten / sozialen W ohnungsbau 

bezieht. 

Nachfrageüberhang bezieht sich fast ausschließlich auf leistbare Mietwohnungen 

Ermittelt man nun den Saldo aus Wohnungsbaufertigstellungen und dem Gesamtbedarf inklu-

sive anerkannten Flüchtlingen sowie Ersatzbeschaffungen, so ergibt sich eine kurzfristige Be-

darfslücke i.H.v. 13.000 Einheiten. In Anbetracht der durchschnittlichen Baubewilligungen aus 

2014/2015 reduziert sich der Nachfrageüberhang auf ca. 5.900 Wohneinheiten – die Notwen-

digkeit des Gelingens der aktuellen Wohnbauoffensive mit jährlich weiteren 6.000 Fertigstel-

lungen wird hier deutlich. Hierbei ist zu beachten, dass Bewilligungen keine effektiven Fertig-

stellungen darstellen und die zeitliche Differenz zwischen Bewilligung und Fertigstellung bis 

zu 24 Monate betragen kann.103 Jedoch ist auf Basis der Bewilligungen mittelfristig von einem 

deutlichen Anstieg der Fertigstellungen auszugehen. 

Dieser Bedarf unterliegt der Annahme, dass 40% der Asylwerber, die auf die einzelnen Bun-

desländer mithilfe der Quotenregelung aufgeteilt wurden, einen positiven Asylbescheid erlan-

gen und dort in den freien Wohnungsmarkt eintreten.104 Die Anzahl der Haushalte resultiert 

aus den aktuellen Daten und Prognosen von Statistik Austria.105  

Der Wohnbedarf insgesamt inkl. anerkannter Flüchtlinge beläuft sich letztlich in der kurzfristi-

gen Betrachtung auf 69.800 Wohneinheiten in 2016. Auch wenn die Bautätigkeit in Österreich 

                                              

103 Lt. Statistik Austria, Wohnungsbewilligungen, 2015. 
104 Vgl. Wirtschaftskammer Österreich, o.J. 
105 Vgl. Statistik Austria, 2015b. 
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Wien 10.200 3.200 5.800 9.900 12.100

Österreich gesamt 26.800 15.300 27.700 56.800 63.900

Wohnungsbedarf gesamt
(inkl. anerk. Flüchtlinge und Ersatzbedarf)

Angebotslücke 

Szenario ohne Flüchtlingseffekt 9.400

Szenario mit Flüchtlingseffekt -5.900

2.300

-13.000

69.800
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in den letzten Jahren gestiegen ist und auf einem stabilen Niveau verbleibt, zeigt sich, dass es 

zu weiteren Anpassungen i.S.v. weiteren Wohnbauprojekten kommen muss, um den vorhan-

denen Nachfrageüberhang – spezifisch im Bereich des sozialen Mietwohnungsbaus – abzu-

bauen. Angenommen werden kann, auch mit Blick auf die Prognosedaten der Statistik Austria, 

dass kurzfristig mit einer hohen Dynamik sprich Anstieg der Haushalte zu rechnen ist, mittel- 

bis langfristig aber wieder abflacht.  

Bedarfsprognose – Szenarioanalyse bis 2020 

Neben dem akuten Bedarf ist es zielführend einen darüberhinausgehenden mittelfristigen Aus-

blick darzustellen. 

Wesentlich ist aus immobilienwirtschaftlicher Sicht sich auf mögliche zukünftige Fallkonstella-

tionen einzustellen, um rechtzeitig pro-aktiv entsprechende Maßnahmen setzen zu können. 

Aus diesem Grund wurden auf Basis der Annahmen und Prämissen vier verschiedene Szena-

rien der Zuwanderung von anerkannten Flüchtlingen hergeleitet, jeweils prognostiziert bis in 

das Jahr 2020 (siehe Abbildung 23): 

 Szenario 1: Konservativ ohne Familiennachzug 

Ein Drittel der in 2015 anerkannten Flüchtlinge in 2016/2017, für die Folgejahre jeweils 

um 10% reduzierte Zuwanderung.106 

 Szenario 2: Konservativ mit Familiennachzug 

Ein Drittel der in 2015 anerkannten Flüchtlinge inkl. Familiennachzug in 2016/2017, die 

Folgejahre jeweils um 10% reduzierte Zuwanderung. 

 Szenario 3: Faktische Begrenzung (Obergrenze) ohne Familiennachzug 

Faktische Begrenzung, davon 40% Anerkennungsquote bis 2020 in abgestufter Form. 

 Szenario 4: Faktische Begrenzung (Obergrenze) mit Familiennachzug  

Faktische Begrenzung, davon 40% Anerkennungsquote bis 2020 in abgestufter Form, 

jedoch inkl. Familiennachzug. 

Die Annahme für den Grundbedarf an Wohnraum hinsichtlich der mittelfristigen Prognose bis 

2020 mit rund 60.000 Wohneinheiten p.a. basiert auf der Prognose zur österreichischen Be-

völkerungsentwicklung von Statistik Austria sowie dem jährlichen Ersatzbedarf. Anzumerken 

sei hier jedoch, dass ab dem Jahr 2017 im Rahmen der Bevölkerungsprognose keine explizite 

Ausweisung der Anzahl an anerkannten Flüchtlingen erfolgte. Diese Annahmen werden daher 

im Zuge der Szenarioanalyse explizit getroffen und fließen in die Bedarfsberechnungen ein. 

Aufgrund der starken europäischen Zuwanderung wird, auch wenn mit einer zukünftig gerin-

geren Anzahl an ankommenden Flüchtlingen im Zuge der internationalen Krisen zu rechnen 

ist, von einem konstant hohen Wohnungsbedarf ausgegangen.107 

Die Wohnbaufertigstellungen werden mit dem Durchschnittswert der Wohnbaubewilligungen 

in 2014/2015 mit 63.900 pro Jahr angenommen, basierend auf der Annahme, dass sich die 

Fertigstellungen dem Niveau der Bewilligungen anpassen. Es ergibt sich somit eine kumulierte 

Angebotslücke von somit rund 1.800 Wohneinheiten bis in 2020 bei Betrachtung des Szenario 

1 und rund 5.800 Wohneinheiten in Szenario 3. Der Anteil an zusätzlichem Wohnbedarf durch 

anerkannte Flüchtlinge ist dabei unterschiedlich und notiert bei 6,8% bzw. bei 8,2%. 

Berücksichtigt man nun einen möglichen Familiennachzug in Szenario 2 und Szenario 4, so 

steigt die Angebotslücke für Wohnraum entsprechend signifikant auf 44.000 bzw. 59.900. An 

                                              

106 Die Ergebnisse werden jeweils auf volle hundert Personen bzw. Haushalte bzw. Wohneinheiten gerundet, um Scheingenau-

igkeit zu vermeiden. 
107 Vgl. Statistik Austria, 2015d. 
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dieser Stelle soll mit dem Familiennachzugsszenario nur ein möglicher Effekt dargestellt wer-

den, welcher sich jedoch zeitversetzt (mittel- bis langfristig) auswirken könnte. Dieses Szenario 

ist von zahlreichen Variablen abhängig. 

Die nachfolgende Tabelle gibt einen aggregierten Überblick zu den jeweiligen Szenarien: 

Abbildung 23: Überblick Szenarioanalyse (Kumuliert 2017 bis 2020)   

 

Hinweis: Die hier dargestellten Summen sind gerundet und können ggfs. Rundungsfehler enthalten.  

Quelle: Eigene Darstellung. 

Zusammenfassend wird der kumulierte Wohnraumbedarf bis 2020 aus dem akutem Bedarf 

und den einzelnen mittelfristigen Szenarien präsentiert. 

Abbildung 24: Überblick Angebotslücke bis 2020  

    

Quelle: Eigene Darstellung. 

Die Bedarfsprognose skizziert in allen Fallkonstellationen, dass in den kommenden Jahren ein 

Prozess der Anpassung der Bautätigkeit an den höheren Wohnbedarf dringend stattfinden 

muss. Auch wenn man von einer sehr konservativen Annahme bzgl. der Zuwanderung ohne 

Familiennachzug (Szenario 1) ausgeht, ergibt sich eine kumulierte Angebotslücke bis 2020 

von insgesamt 15.000 Wohneinheiten. Die in weiterer Folge skizzierte Wohnbauoffensive ist 

somit dringend erforderlich (vgl. Abschnitt 4.1.2). Die hieraus erwarteten zusätzlichen Wohn-

baufertigstellungen i.H.v. 30.000 Einheiten bis spätestens 2022 können positive Implikationen 

hinsichtlich der o.a. Angebotslücke schaffen. 

Szenarioanalyse

Aggregiert von 2017 bis 2020

Szenario 1

Konservativ ohne 

Familiennachzug

Szenario 2

Konservativ mit 

Familiennachzug

Szenario 3

Faktische Begrenzung 

ohne Familiennachzug

Szenario 4

Faktische Begrenzung mit 

Familiennachzug

Anerkannte Flüchtlinge in 

Personen
41.400 143.100 51.000 180.800

Wohnbedarf anerkannte 

Flüchtlinge
17.400 59.600 21.400 75.500

Durchschnittlicher Wohnbedarf 

ohne Flüchtlinge
131.200 131.200 131.200 131.200

Ersatzbedarf 108.800 108.800 108.800 108.800

Summe Wohnbedarf 

kumuliert
257.400 299.600 261.400 315.500

Wohnbaufertigstellungen 255.600 255.600 255.600 255.600

Angebotslücke 

Wohneinheiten
-1.800 -44.000 -5.800 -59.900

Anteil Bedarf anerkannter 

Flüchtlinge an Bedarf 

kumuliert (in %)

6,8% 19,9% 8,2% 23,9%

Angebotslücke Wohnraum

Angebotslücke

2016

Angebotslücke

2017 bis 2020

(Summe)

Kumuliert

Konservatives Szenario -1.800 -7.700

Konservatives Szenario mit 

Familiennachzug
-44.000 -49.900

Faktische Begrenzung -5.800 -11.700

Faktische Begrenzung mit 

Familiennachzug
-59.900 -65.800

-5.900
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Abschließend dargestellt ist der kumulierte Wohnraumbedarf bis ins Jahr 2020 mit den jewei-

ligen Szenarien. Im Falle eines konservativen Szenarios ergibt sich bspw. ein kumulierter 

Wohnraumbedarf von rund 327.200 Wohneinheiten.  

Abbildung 25: Überblick Bedarf bis 2020 

   

Quelle: Eigene Darstellung. 

3.5 Immobilienwirtschaftliche Implikationen der Bedarfsanalyse 

Der Bedarf an Wohnungen in Österreich, speziell im Bereich des leistbaren Wohnens, wird 

durch die signifikante Anzahl anerkannter Flüchtlinge ab 2015 erheblich beeinflusst. Auch der 

Bedarf an Unterkünften für Asylwerber im Zulassungsverfahren ist anhaltend hoch. Dieser wird 

wahrscheinlich ebenfalls in naher Zukunft nicht abklingen, da angestrebte Regulierungen 

(Richtwert/Obergrenze, Begrenzung Nachzug, Grenzschließung etc.) zwar zu einer Reduzie-

rung führen, aber die zukünftigen Veränderungen in den Krisenregionen und die Wirkung der 

politischen Maßnahmen nur schwer abschätzbar sind. 

Selbst wenn der Richtwert (faktische Begrenzung) nicht erreicht werden sollte, wird der anhal-

tend hohe Bedarf an Unterkünften für Asylwerber vorerst bestehen bleiben, da Gemeinschafts-

unterkünfte bspw. nur Übergangslösungen darstellen, es jedoch sichergestellt werden muss, 

dass eine sozialverträgliche und menschenwürdige Unterbringung garantiert werden kann. Die 

Situation in Wien und anderen Ballungsräumen wird sich überdurchschnittlich verschärfen, da 

die meisten der anerkannten Flüchtlinge voraussichtlich in den Ballungsräumen bzw. bereits 

prosperierenden Regionen nach einer Beschäftigung und Wohnraum suchen werden. Anzu-

merken ist auch, dass die Nachfrage in diesen Gebieten nach sowohl 1-Zimmerwohnungen 

als auch effizienten 4-Zimmerwohnungen durch einerseits die hohe Anzahl an allein reisenden 

Flüchtlingen und andererseits im Falle des Familiennachzugs zunehmen wird. 

Gemeinsame Anstrengungen zur Schaffung von leistbarem Wohnraum werden speziell mit 

Blick auf bestehende bzw. zu erwartende Angebotslücken verdeutlicht und erfordern eine enge 

Kooperation zwischen allen immobilienwirtschaftlichen Akteuren und den politischen Entschei-

dungsträgern.  

Aufgrund der Dimension der wohnungspolitischen Herausforderungen liegt es auf der Hand, 

dass nicht nur gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften bzw. karitative Organisationen im 

Rahmen der Bewältigung gefordert sind, sondern ebenso private Immobilieninvestoren. 

Implikationen aufgrund des akuten sowie des zukünftigen Bedarfs lassen sich in mehreren 

Bereichen ableiten, um mehr Angebot zu schaffen: 

 Aktivierungspotenziale in den Siedlungsgebieten identifizieren und nutzbar machen. 

Bedarf 

Wohnraum

Akuter Bedarf 

2016

Bedarf 

2017 bis 2020

(Summe)

Kumuliert

Konservatives Szenario 257.400 327.200

Konservatives Szenario mit 

Familiennachzug
299.600 369.400

Faktische Begrenzung 261.400 331.200

Faktische Begrenzung mit 

Familiennachzug
315.500 385.300

69.800
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o Strukturelle Leerstände im Wohnungsbestand in Regionen mit schwacher Ent-

wicklungsperspektive bestmöglich nutzen (bspw. kostengünstige Bereitstel-

lung, web-basierte Schaffung von Transparenz über Angebote, Kombination 

mit Arbeitsmarktinitiativen), 

o Aktivierung von (strukturellen) Leerständen anderer Nutzungsarten auch in 

prosperierenden Regionen (bspw. Umnutzung nicht mehr wirtschaftlich zu be-

treibenden Hotels, Umnutzung von leerstehenden Büroimmobilien) 

 Nachverdichtungspotenziale, speziell in den angespannten Ballungsräumen nutzen. 

o Schaffung von Anreizen zur Bebauung (bspw. Rückstufung von Baulandreser-

ven, fiskalische Nachteile etc.), 

o Analyse von vorhandenen Baureserven inkl. erleichterter Genehmigungen 

(Aufstocken bzw. Ausbau von Wohnbauten), 

o Abriss vorhandener Bauten zugunsten einer stärker verdichteten Bebauung. 

 Gesteigerte Flächeneffizienz in den Bundesländern durch effektive Raumordnung. 

o Entwicklung und Fortschreibung von veralteten Flächenwidmungsplänen, 

o Pro-aktive Steuerung der Gebietsausweisung. 

 Baulandreserven mobilisieren, um brachliegende Liegenschaften zu minimieren und 

für den Markt zugänglich zu machen. 

o Redevelopment von Industriebrachen 

 Regionale Unterschiede der Immobilienmarktlage bei der Zuweisung beachten. 

 Planbare (Mindest-) Wirtschaftlichkeit aus Sicht der Immobilienakteure auch aus dem 

Blickwinkel der regulatorischen Rahmenbedingungen sicherstellen. 

Die Handlungsmaxime für die österreichische Immobilienwirtschaft und die Politik ist folglich 

die verstärkte Aktivierung der Bautätigkeit und Anreizschaffung. Hierzu ist die Schaffung von 

Transparenz über vorhandene Reserven und möglichen Aktivierungspotenzialen ein wichtiger 

Schritt. Wesentliches Ziel aller Beteiligten muss die exakte Bedarfserhebung bzw. -prognose 

in den einzelnen Segmenten, spezifisch dem leistbaren Mietwohnungsmarkt, sein. Wande-

rungsbewegungen der betroffenen Bevölkerungsgruppen sowie bestehende Nachfrageüber-

hänge in vielen regionalen Teilmärkten sind hierbei zu beachten. 

4 Politische Maßnahmenpakete zur Wohnraumschaffung 

Politische Maßnahmen tragen in hohem Maße zur Wohnraumschaffung - insbesondere zur 

Bereitstellung von leistbaren Wohnungen - bei. Im Folgenden werden bestehende und im Zuge 

der Flüchtlingskrise initiierte Programme skizziert. Weiters werden die aktuelle Fördersituation 

und steuerliche Maßnahmen zur Erhöhung der Wohnbautätigkeit dargestellt. 

4.1 Staatliche Wohnraumförderung und Sonderprogramme 

Zur Erleichterung der Wohnraumschaffung für Flüchtlinge wurden aus aktuellem Anlass Son-

dermaßnahmen beschlossen, diese werden ergänzt durch die bereits seit langem bestehende 

staatliche Wohnraumförderung. 

4.1.1 Vorbemerkung zu staatlichen Maßnahmen 

In Hinblick auf die aktuelle Flüchtlingssituation und dem damit vermutlich dauerhaft einherge-

henden erschwerten Zugang zu leistbarem Wohnraum bestehen diverse staatliche Maßnah-

menpakete. Diese gliedern sich in bestehende Maßnahmen, Sondermaßnahmen und steuer-
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liche Instrumente. Im Rahmen der Sondermaßnahmen hat die Politik auf die aktuelle ange-

spannte Situation reagiert und eine Wohnbauoffensive beschlossen, um den Druck auf den 

Wohnungsmarkt durch die Schaffung von zusätzlichem (leistbaren) Wohnraum zu verringern.  

Abbildung 26: Politische Maßnahmen zur Wohnraumschaffung 

Quelle: Eigene Darstellung // Informationsquelle: Oberhuber und Denk, 2014, S. 116; BGBl. I Nr. 157/2015; GrStG 1955; 

Grundsteuerbefreiungsgesetze der Länder; EStG 1988; Bundesgesetz über Steuerliche Sondermaßnahmen zur Förde-

rung des Wohnbaus 1993. 

In den folgenden Kapiteln werden die in Abbildung 26 genannten politischen Rahmenbedin-

gungen der Wohnraumschaffung einer detaillierten Betrachtung unterzogen. In Hinblick auf 

die Leistbarkeit wird zusätzlich die in 2016 ausbleibende Richtwerterhöhung behandelt. 

4.1.2 Wohnbauoffensive 

Mit 17.12.2015 wurde das „Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Einrichtung 

einer Wohnbauinvestitionsbank (WBIB-G) erlassen und das Bundesgesetz über Steuerliche 

Sondermaßnahmen zur Förderung des Wohnbaus und das Wohnungsgemeinnützigkeitsge-

setz geändert werden“ im Bundesrat beschlossen (BGBl. I Nr. 157/2015). 

Grundsätzliche Ziele dieses Bundesgesetzes sind die: 

 Erhöhung des Angebots an leistbarem Wohnraum, 

 Ausweitung der Finanzierungsmöglichkeiten durch die Wohnbanken und Steigerung 

der Investitionen in wohnnahe Infrastrukturbereiche und die 

 Schaffung einer höheren Effizienz, Transparenz und Rechtssicherheit im Wohnungs-

gemeinnützigkeitsgesetz (WGG). 

In den nächsten fünf bis sieben Jahren sollen hierdurch 30.000 zusätzliche Wohnungen für bis 

zu 68.000 Menschen geschaffen werden bzw. 6.000 weitere geförderte Wohnungen pro 

Jahr.108 

Die finanziellen Mittel für dieses Vorhaben sollen durch eine Haftungsübernahme des Bundes 

über 500 Millionen Euro aktiviert werden. Diese ermöglicht es der noch zu gründenden Wohn-

bauinvestitionsbank (WBIB) ein Globaldarlehen von bis zu 700 Millionen Euro bei der Europä-

ischen Investitionsbank (EIB) aufzunehmen. Die WBIB gibt diese Mittel wiederum in Form von 

                                              

108 Vgl. Beilage BGBl. Nr. I 157/2015, 2015, S. 1 ff. 

Sondermaßnahmen Staatliche Wohnraumförderung

Maßnahmen zur Wohnraumschaffung

Wohnbau

förderung

Bauspar-

sektor

Wohnbau

-banken-

sektor

Wohnbaufinanzierung„Wohnbauoffensive“

• Befreiung von der Grundsteuer 

(befristet und dauerhaft)

• Sonderausgaben i.S. des 

Einkommensteuergesetzes

• Steuerliche Sondermaßnahmen

Steuerliche Maßnahmen

Wohnbau-

investitions-

bank

Änderung des 

Gesetzes 

„Steuerliche 

Sondermaß-
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Änderung 
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kostengünstigen Wohnbaukrediten an gemeinnützige und gewerbliche Bauträger und Ge-

bietskörperschaften unter entsprechenden Auflagen weiter. Für die nächsten fünf bis sieben 

Jahre werden hierdurch positive konjunkturelle Auswirkungen in Höhe von rd. 5,75 Milliarden 

Euro Investitionsvolumina erwartet - davon 750 Millionen Euro für siedlungsbezogene Infra-

struktur und 5 Milliarden Euro für die Schaffung zusätzlichen Wohnraums.109 

Gesamtwirtschaftlich soll der Druck am Wohnungsmarkt durch das erweiterte Wohnungsan-

gebot gedämpft und folglich eine Senkung der Wohnkosten erreicht werden, um leistbares 

Wohnen zu ermöglichen. Letzteres wird durch Mietzinsobergrenzen gemäß den landesförder-

rechtlichen Vorgaben erreicht, die für WBIB-finanzierte Mietwohnungen gelten bzw. durch die 

Bestimmungen des WGG im Fall der gemeinnützigen Bauvereinigungen. Neben diesen pri-

mären Auswirkungen werden weitere positive Effekte auf das Wirtschaftswachstum und die 

Beschäftigungsquote erwartet.110 

Bundesgesetz über die Einrichtung einer Wohnbauinvestitionsbank (WBIB-G) 

Nachfolgend wird die Zielsetzung des WBIB-G (§ 1) dargestellt und in der Folge erläutert: 

„§ 1. (1) Ziel dieses Bundesgesetzes ist im Sinn eines leistbaren Wohnens – und in 

Ergänzung zur Wohnbauförderung der Länder – die Finanzierung und Förderung so-

wohl einer kurz- und mittelfristig erhöhten Wohnbautätigkeit und damit ein erhöhtes 

Wohnungsangebot in Miete und Wohnungseigentum in Österreich als auch die Wei-

terreichung erzielbarer Kostenvorteile unmittelbar an die endbegünstigten Wohnungs-

nutzer. 

(2) Zur Umsetzung dieses Ziels sollen an gemeinnützige und gewerbliche Wohnbau-

träger sowie an Gebietskörperschaften langfristige und kostengünstige wohnbaube-

zogene Kredite vergeben werden, welche der Finanzierung 

1. von Maßnahmen zur Stadtentwicklung, zur Stadterneuerung oder zur Errichtung 

siedlungsbezogener Wohninfrastruktur oder 

2. von Maßnahmen zur Schaffung energieeffizienten Wohnraums im Neubau oder 

Altbestand dienen. 

(3) Kreditvergaben an Gebietskörperschaften gemäß den Vorschriften dieses Bun-

desgesetzes dürfen ausschließlich für die Finanzierung siedlungsbezogener Wohninf-

rastruktur erfolgen.“111 

Die WBIB hat folglich Finanzierungs- und Förderungsmittel an gemeinnützige und gewerbliche 

Wohnbauträger sowie an Gebietskörperschaften zu vergeben, um den in § 1 Abs. 2 und 3 

WBIG-G formulierten Zwecken zu entsprechen. Die Vergabe von bundesbehafteten Krediten 

unterliegt den in § 5 des WBIB-G formulierten Richtlinien. 

Grundlegende Voraussetzung ist, dass die Miete einer mittels WBIB-finanzierten Wohnung 

entsprechend den Bestimmungen der Wohnbauförderungsgesetze festgelegt wird bzw. die 

Entgeltbestimmungen des § 14 WGG eingehalten werden. Des Weiteren sollen zusätzlich zu 

den Wohnbauförderungsmitteln den Ländern mind. 50% der jährlich zu vergebenden Finan-

zierungen für baulichkeits- oder projektbezogene Kofinanzierungen zur Verfügung stehen. 

                                              

109 Vgl. Beilage BGBl. Nr. I 157/2015, 2015, S. 1 ff. 
110 Vgl. Beilage BGBl. Nr. I 157/2015, 2015, S. 1. 
111 BGBl. I Nr. 157/2015, 2015 (28.12.2015), § 1. 
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Hierbei werden Maßnahmen zur Errichtung siedlungsbezogener Wohninfrastruktur nicht mit-

einberechnet. Unter diesen Voraussetzungen soll bedarfsgerecht zusätzlich leistbarer Wohn-

raum entstehen.112 

Die genauen Konditionen für die von der WBIB zu vergebenden Kredite werden erst nach 

deren Gründung letztlich festgelegt. 

Der Bau von Gemeinschaftsunterkünften für Asylwerber wird im Rahmen dieses Gesetzes 

jedoch nicht zusätzlich gefördert. Separate Förderlinien wären hier ggf. auch im Hinblick auf 

die Umnutzung von Altbestand für diese Zielgruppe anzudenken. Im Kontext der derzeitigen 

Flüchtlingssituation ist die Initiative positiv zu bewerten, da dem erhöhten Bedarf der Asylbe-

rechtigten an leistbaren Wohnungen Rechnung getragen wird. Jedoch kann die in Kapitel 3 

skizzierte Bedarfslücke allein durch diese Maßnahme bei weitem nicht geschlossen werden. 

Auch bleibt die faktische Relevanz von verbilligten Förderkrediten im aktuellen Niedrigzinsum-

feld abzuwarten. Darüber hinaus ist fraglich, ob für private Bauträger hierdurch sozialer Woh-

nungsbau im komparativen Vergleich zum freifinanzierten Wohnungsbau an Attraktivität ge-

winnt. 

Änderung des Bundesgesetzes über Steuerliche Sondermaßnahmen zur Förderung des 

Wohnbaus 

Grundsätzlich regelt dieses Bundesgesetz die steuerliche Begünstigung für die Erstanschaf-

fung von jungen Aktien, Wandelschuldverschreibungen und Partizipationsrechten i.S. des 

Bankwesengesetzes zur Förderung des Wohnbaus (vgl. Abschnitt 4.1.4). 

Durch die getroffenen Änderungen sollen die Finanzierungsmöglichkeiten der Wohnbauban-

ken auf wohnnahe Infrastrukturbereiche ausgeweitet werden, um so die Zielerreichung bun-

desweit 30.000 zusätzliche Neubauwohnungen bis spätestens 2022 zu errichten, zu unterstüt-

zen. 

Die hier relevanten Änderungen umfassen eine Ausweitung der Voraussetzungen von § 1: 

§ 1 Abs. 2 Z 1 a: Ergänzung um Maßnahmen der Wohnbauförderung. 

Durch die Gesetzesänderung werden nun auch „sonstige Maßnahmen zur Erschließung und 

zur Förderung von Wohngebieten“ in die steuerliche Begünstigung einbezogen.113 

Die Anpassungen des „Bundesgesetzes über Steuerliche Sondermaßnahmen zur Förderung 

des Wohnbaus“ sind nur indirekt geeignet positive Effekte in Bezug auf die Wohnraumschaf-

fung für Flüchtlinge zu entfalten. 

Änderung des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes (WGG) 

Im Rahmen der Wohnbauoffensive (BGBl. I Nr. 157/2015) wurden diverse Änderungen des 

WGG vorgenommen. Im Folgenden werden die für die hier im Fokus stehende Fragestellung 

relevanten Änderungen kurz skizziert: 

 § 1 Abs. 3: Im Sinne eines Generationenausgleichs sollen bestehende und zukünftige 

Nutzer dauerhaft mit nachhaltigem Wohnraum versorgt werden. Folglich ist das erwirt-

schaftete Eigenkapital für die Schaffung neuen Wohnraumes aufzuwenden. 

 § 3: Durch die weggefallene Bedarfsprüfung durch die örtlich zuständige Landesregie-

rung wird die Gründung neuer gemeinnütziger Bauvereinigungen vereinfacht. 

                                              

112 Vgl. BGBl. I Nr. 157/2015, 2015 (28.12.2015), Art. 1. 
113 Vgl. BGBl. I Nr. 157/2015, 2015 (28.12.2015), Art. 2. 
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 § 7 Abs. 3 Z 10: Zukünftig soll es gemeinnützigen Bauvereinigungen ermöglicht wer-

den, sich an Wohnbaubanken zu beteiligen. 

 § 7 Abs. 6: Um die Neubau- und Sanierungstätigkeit zu unterstützen ist zusätzliches 

gemeinnütziges Eigenkapital innerhalb von zwei Jahren für Geschäfte i.S. des WGG 

zu verwenden.114 

Diese Änderungen können in einer Erhöhung des Angebots und der Qualität an leistbaren 

Wohnungen resultieren. Weiters soll mehr in den nachhaltigen Wohnungsbau investiert wer-

den, um zukünftigen Generationen leistbares Wohnen zu ermöglichen. Insbesondere die er-

leichterte Gründung neuer gemeinnütziger Bauvereinigungen und die erhöhten Anreize zum 

Kapitaleinsatz sind grundsätzlich geeignet, die angestrebte Entwicklung positiv zu beeinflus-

sen. Indirekt wird somit auch Asylberechtigten der Zugang zu bezahlbaren Wohnungen er-

leichtert. Ob die angestrebte Zielsetzung infolge der Gesetzesänderung erfüllt werden kann, 

wird sich jedoch erst im Laufe der Zeit zeigen. 

Vergabepraxis von Wohnungen gemäß Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG) 

Im Rahmen des WGG ist in § 8 Abs.1-3 definiert, welcher Personenkreis auf geförderten 

Wohnraum anspruchsberechtigt ist. Zulässige Personenkreiseingrenzungen sind, wenn 

 „eine Bauvereinigung ihre Tätigkeit auf Angehörige bestimmter Unternehmen 

(Betriebe) oder eines bestimmten Berufes beschränkt, 

 eine Bauvereinigung sich verpflichtet, gegen die Gewährung von angemesse-

nen Finanzierungshilfen Wohnungen zur Benützung durch die in Z 1 genannten 

Personen zur Verfügung zu halten, 

 eine Bauvereinigung in der Rechtsform der Genossenschaft Wohnungen aus-

schließlich ihren Mitgliedern überläßt oder 

 eine Bauvereinigung eine bestimmte Anzahl von Wohnungen an Personen 

überläßt, die von einer Gebietskörperschaft namhaft gemacht werden.“115 

Außerdem hat die Bauvereinigung auf Aspekte wie Wohnungsbedarf, Haushaltsgröße, Ein-

kommen und Wohnungswerber zu achten. Die Vergabepraxis ist somit, dass ein begünstigter 

Personenkreis den Zugriff auf diese Wohnungen erhält, was auch im Sinne des WGG ist. Im 

Falle der Flüchtlingsunterbringung zeichnete sich aber auch ab, dass bspw. Wohnungen auf 

dieser Grundlage ausschließlich an gemeinnützige Organisationen zur Flüchtlingsbetreuung 

vermietet werden konnten, wohingegen private Organisationen mit dem selbigen gesellschaft-

lichen Auftrag nicht zur Anmietung berechtigt waren. Eine Vereinfachung bzw. Überarbeitung 

der Vergaberichtlinien mit Bezug auf Sondersituationen wie der Flüchtlingskrise und deren 

Bewältigung, auch mit Hilfe von privaten Organisationen, gilt es daher anzustreben. 

4.1.3 Wohnbaufinanzierung 

Die Wohnbaufinanzierung gliedert sich in die Bereiche Wohnbauförderung, Bauspar- und 

Wohnbaubankensektor. 

Wohnbauförderung – Gesamtvolumen seit 2004 nicht wesentlich gesteigert 

Im Rahmen der Wohnbauförderung wird das dringende Bedürfnis nach leistbarem Wohnraum 

in Form von Objekt- und Subjektförderungen erfüllt. Die Wohnbauförderung hat in Österreich 

                                              

114 Vgl. BGBl. I Nr. 157/2015, 2015 (28.12.2015), Art. 3. 
115 Vgl. WGG 1979, 2016 (04.06.2016), § 8 Abs. 1-3. 
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eine lange Tradition und ist insofern keine spezifische bzw. neue Initiative. Wesentlich ist je-

doch die Feststellung, dass auch Unterkünfte für Flüchtlinge und Gemeinschaftsunterkünfte 

unter die Förderrichtlinien fallen. 

Die Objektförderung unterstützt die Errichtung von Flüchtlingsunterkünften, sowohl von Ge-

meinschaftsunterkünften als auch Wohnungen für Asylberechtigte, mittels Landesdarlehen o-

der Annuitätenzuschüssen zu Bankdarlehen. Die Subjektförderung erfolgt mittels Eigenmit-

telersatzdarlehen für Eigenmittel oder Wohnbeihilfe und richtet sich somit auch direkt an Asyl-

berechtigte und ermöglicht ihnen leistbares Wohnen durch die Minderung der monatlichen 

Wohnraumbelastung.116 Die Förderungshöhe richtet sich analog der Vorgehensweise für Ös-

terreicher u.a. nach dem Einkommen des Förderungswerbers, der Wohnungs- und Haushalts-

größe bzw. Anzahl der im Haushalt lebenden Personen, Nettonutzflächendichte, Haustechnik 

und nach ökologischen und energetischen Kriterien.117 Auf beide Teilbereiche wird aufgrund 

ihrer Bedeutung in Kapitel 4.2 näher eingegangen. 

Abbildung 27 zeigt die Gesamtausgaben der Wohnbauförderung (Subjekt- und Objektförde-

rung) der einzelnen Bundesländer von 2004 bis 2014 in Millionen Euro. Diese schlüsseln sich 

auf in Ausgaben für Förderung des Wohnbaus und Förderung der Wohnhaussanierung. 

Abbildung 27: Gesamtausgaben der Wohnbauförderung (Objekt- und Subjektförderung) der einzelnen 

Bundesländer von 2004 – 2014 

 Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Bundesministerium für Finanzen, 2004 – 2014. 

Im Beobachtungszeitraum 2004 bis 2014 ist ersichtlich, dass die Summe der Wohnbauförde-

rung nicht substanziell anstieg bzw. inflationsbereinigt faktisch rückläufig war. Der Wert no-

tierte bis dato dauerhaft um ca. 2,5 Milliarden Euro pro Jahr. In Wien und Niederösterreich 

                                              

116 Vgl. www.help.gv.at, 2015a. 
117 Vgl. Burgenländisches Wohnbauförderungsgesetz (Bgld. WFG) 2005, 2016 (12.02.2016), § 9 und § 10; Kärntner Wohnbau-
förderungsgesetz (K-WBFG) 1997, 2016 (12.02.2016), § 12, § 14, § 18 und § 28; Niederösterreichisches (NÖ) Wohnungsförde-

rungsgesetz 2005, 2016 (12.02.2016), § 3; Oberösterreichisches Wohnbauförderungsgesetz (Oö. WFG) 1993, 2016 
(12.02.2016), § 7, § 13, § 18 und § 23; Salzburger Wohnbauförderungsgesetz (S.WFG) 2015, 2016 (12.02.2016), § 9, § 19, § 

20, § 23, § 25, § 26a, § 27, § 29, § 31 und § 39; Steiermärkisches Wohnbauförderungsgesetz (Stmk. WFG) 1993, 2016 
(12.02.2016), § 7, § 25 und § 36; Vorarlberger Neubauförderungsrichtlinie 2016/2017 für den öffentlichen Wohnbau, 2015 (o.J.), 

§ 8; Tiroler Wohnbauförderungsgesetz (TWFG) 1991, 2016 (12.02.2016), § 17; Wiener Wohnbauförderungs- und Wohnhaussa-

nierungsgesetz (WWFSG) 1989, o.J., § 9 und § 11. 
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konnten im Vergleich zu den restlichen Bundesländern die höchsten Wohnbauförderungsaus-

gaben beobachtet werden, was dem erhöhten Bedarf in den Ballungsräumen geschuldet ist. 

Die Förderungsleistung im Mietwohnungssektor war 2015 auf einem neuen Tiefstand mit ei-

nem Rückgang im Vergleich zu 2014 von 18% auf rd. 14.600 geförderte Wohnungen. Dies 

geht zu Lasten der Mieter, die leistbaren Wohnraum nachfragen, da dem steigenden Bedarf 

durch die geringere Förderungsleistung nicht entsprochen werden kann.118 

Bei einer gesamthaften Betrachtung der österreichischen Wohnbauförderung kann somit kri-

tisch angemerkt werden, dass sich diese in Bezug auf das Gesamtvolumen und den Anteil für 

(sozialen) Mietwohnungsbau deutlich an den aktuellen Bedarf anpassen muss, um vorhan-

dene Nachfrageüberhänge zu bedienen. 

Bausparsektor – keine nennenswerte Relevanz für anerkannte Flüchtlinge 

Das Bausparsystem beruht darauf, dass die Einlagen von Bausparern als Kredit für wohnungs-

wirtschaftliche Maßnahmen (u.a. Miet- und Genossenschaftswohnungen) verwendet werden. 

Durch die Tilgung der bestehenden Darlehen werden wiederum laufend Mittel zur weiteren 

Vergabe von Finanzierungen generiert.119 Als Anreiz wird das Bausparen durch die staatliche 

Bausparprämie gefördert. Diese richtet sich nach dem aktuellen Zinsniveau und beträgt aktuell 

lediglich 1,5% (max. 18 Euro pa) und ist von der Kapitalertragsteuer befreit.120 Weiters sind 

Beiträge an eine Bausparkasse von max. 1.200 Euro p.a. für unbeschränkt Steuerpflichtige 

von der Einkommensteuer befreit.121 

Zwar unterstützt die staatliche Förderung des Bausparens grundsätzlich die Schaffung von 

leistbaren Wohnungen, allerdings nicht für die hier in Frage stehenden Bevölkerungsgruppen. 

Es sind keine Maßnahmen bekannt, die in nennenswertem Umfang für die Unterbringung von 

Flüchtlingen aufgewendet wurden. 

Wohnbaubankensektor – positive Effekte für leistbaren Wohnraum 

Durch Wohnbaubanken werden Wohnbauprojekte mittels steuerbegünstigten Wohnbauanlei-

hen (vgl. auch Abschnitt 4.1.4 zu Steuerliche Sondermaßnahmen zur Förderung des Wohn-

baus) finanziert. Rechtliche Grundlage ist das „Bundesgesetz über Steuerliche Sondermaß-

nahmen zur Förderung des Wohnbaus“ (vgl. Abschnitt 4.1.4 zu Steuerlichen Sondermaßnah-

men zur Förderung des Wohnbaus). Das Instrument der steuerbegünstigten Wohnbauanlei-

hen existiert bereits seit 1993.122 Die Emissionserlöse aus den Wohnbauanleihen sind gemäß 

Zweckbestimmung für die Förderung des Wohnbaus (wohnbaugeförderte Objekte oder Ob-

jekte, die gleichen Kriterien unterliegen) zu verwenden. Die Projekte der Wohnbaubanken wer-

den v.a. über Geschäftsbanken finanziert, indem Wohnbauanleihengelder widmungsgerecht 

zur Verfügung gestellt werden. Schwerpunkt liegt dabei in der Finanzierung von Projekten von 

gemeinnützigen Bauvereinigungen. Rund 70% aller Wohnungen im großvolumigen Wohnbau 

werden durch Wohnbauanleihen, ausgegeben von den Wohnbaubanken, finanziert, der über-

wiegende Teil davon (ca. 70%) fließt in die Finanzierung von gemeinnützigen Vorhaben. Die 

Anleiheemissionen lassen sich für 2014, 2015 und die ersten beiden Monate des laufenden 

Jahres in Summe mit rd. 11,5 Milliarden Euro beziffern.123 

                                              

118 Vgl. Österreichischer Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen – Revisionsverband, 2016b, S. 4 ff. 
119 Vgl. Schmidinger, 2014, S. 6. 
120 Vgl. www.arbeiterkammer.at, 2015. 
121 Vgl. EStG 1988, 2016 (12.02.2016), § 108 Abs. 1. 
122 Vgl. Schmidinger, 2014, S. 7. 
123 Vgl. Österreichischer Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen, 2016a. 

http://www.arbeiterkammer.at/
http://www.gbv.at/
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Die Bereitstellung von Kapital durch die Wohnbaubanken wirkt sich direkt auf das leistbare 

Wohnen aus. Dadurch wird es ermöglicht, das Angebot an bezahlbaren Wohnungen zu erhö-

hen und folglich erhalten Asylberechtigte einen erleichterten Zugang zum Wohnungsmarkt. 

Neben den gemeinnützigen Bauvereinigungen sind auch gewerbliche Wohnbauträger sowie 

private Bauherren und somit weite Teile der österreichischen Immobilienwirtschaft grundsätz-

lich berechtigt, derartige Kredite aufzunehmen, jedoch nutzen Letztere diese Möglichkeit in 

geringerem Ausmaß. Die gegenwärtigen Konditionen der Kredite notieren bei 0,30 – 4,00% 

Verzinsung (fix und variabel möglich) und 10 – 12 Jahren Laufzeit.124 Somit sind die Konditio-

nen gegenwärtig marginal günstiger als „gewöhnliche“ Immobilienfinanzierungen. 

Beispiel zur Wohnraumschaffung für Asylwerber und Flüchtlinge anhand des „Woh-

nungspakts Bayern“ im Nachbarland 

Am 09. Oktober 2015 wurde in Bayern der „Wohnungspakt Bayern“ zwischen bayrischem 

Staat, Kommunen, Kirche und Wohnungswirtschaft beschlossen. Dieser besagt, dass bis 2019 

rund 28.000 neue, staatlich finanzierte oder geförderte Mietwohnungen entstehen sollen (Bay-

ern hat insgesamt rund 12,8 Mio. Einwohner125). Der Pakt besteht aus drei differenzierten För-

derprogrammen:126 

 Staatliches Sofort- bzw. Sonderprogramm: Darin werden vom Staat Wohnungen für 

anerkannte Flüchtlinge um 70 Mio. Euro errichtet. Die Planung und Errichtung obliegt 

dabei der Obersten Baubehörde. Die Besonderheit dieser zukünftig bestehenden Woh-

nungen liegt darin, dass sie mit reduziertem Wohn- und Baustandard und mit befristeter 

Standzeit erbaut werden. Diese Unterkünfte sind als Überbrückungslösung angedacht, 

bis genügend Wohnungen z.B. durch geförderten Wohnungsbau bereitgestellt werden 

können. 

 Kommunales Förderprogramm: Von Seiten der Gemeinden und Kirchen werden im 

Zuge eines 4-Jahresprogramms 150 Mio. Euro bereitgestellt. Ab 2016 sollen innerhalb 

der Programmlaufzeit rund 1.500 Wohnungen p.a. errichtet werden.  

 Staatliche Wohnraumförderung: Im Zuge einer Erweiterung der Wohnraumförderung 

sollen Wohnungen für rund 3.300 Personen errichtet werden. Finanziert werden diese 

durch zusätzlich 150 Mio. Euro zum bereits bestehenden Haushaltsansatz für die 

Wohnraumförderung in Höhe von 242,4 Mio. Euro.  

Der Wohnungspakt Bayern ist ein gemeinsames Projekt vom Staat, von der Kirche und von 

der Wohnungswirtschaft. Ein unkonventionelles rasch umsetzungsfähiges Konzept war hierbei 

das Ziel, um Anreize für eine erhöhte Bautätigkeit - insbesondere im Bereich des leistbaren 

Wohnraums und der Flüchtlingsunterbringung - zu setzen. 

Der intereuropäische Austausch, auch im Bereich der Fördermaßahmen und allgemeiner 

Marktstimulierung, wäre speziell mit Blick auf die gemeinsame Krisenbewältigung und Identi-

fikation von Best-Practice-Ansätzen positiv zu bewerten. 

4.1.4 Steuerliche Maßnahmen 

Steuerliche Vorteile zur fremdgenutzten, respektive vermieteten Wohnraumschaffung sollen 

die Attraktivität der entsprechenden Investitionen erhöhen und die Wohnbautätigkeit anregen. 

                                              

124 Vgl. www.swohnbaubank.at, 2016a; www.swohnbaubank.at, 2016b; www.bankaustria.at, 2016; www.hypo-investor.at, o.J.; 
www.raiffeisen-wohnbaubank.at, 2015; www.raiffeisen-wohnbaubank.at, 2016. 
125 Vgl. www.statistik.bayern.de, 2014. 
126 Vgl. Vgl. Immobilien Zentrum, 2015, S. 12-15. 

http://www.swohnbaubank.at/
http://www.swohnbaubank.at/
http://www.bankaustria.at/
http://www.hypo-investor.at/
http://www.raiffeisen-wohnbaubank.at/
http://www.raiffeisen-wohnbaubank.at/


60 

Im Folgenden werden die Befreiung von der Grundsteuer, das Absetzen bestimmter Kosten 

von der Einkommenssteuer und steuerliche Sondermaßnahmen zur Wohnraumschaffung 

skizziert. Hierbei handelt es sich um bereits seit längerem bestehende Instrumente. Nicht alle 

Maßnahmen sind für die Errichtung von Flüchtlingsunterkünften insbesondere von privaten 

Initiatoren von Bedeutung bzw. können von diesen in Anspruch genommen werden, weshalb 

jeweils die Relevanz kritisch beleuchtet wird. Auf mögliche steuerliche Vorteile im Zusammen-

hang mit selbstgenutzten Eigenheimen wird hier nicht weiter eingegangen. 

Befreiung von der Grundsteuer 

Gemäß § 3 Grundsteuergesetz (GrStG) 1955 ist Grundbesitz unter folgenden Voraussetzun-

gen dauerhaft grundsteuerbefreit: 

 Abs. 1 Z 1: Kasernen und Lagerunterkünfte des Bundesheeres, der Bundespolizei 

und der Justizwache einschließlich der Wohnungen, die den kasernenbenutzungs-

pflichtigen Personen zugewiesen sind, 

 Abs. 1 Z 2: Wohnräume in den Heimen der Österreichischen Gesellschaft vom 

Roten Kreuz und der ihr angeschlossenen Verbände, die für die Aufnahme erho-

lungsbedürftiger oder hilfsbedürftiger Personen bestimmt sind, 

 Abs. 1 Z 3a: Wohnräume der hilfsbedürftigen Personen in den Gebäuden, für die 

wegen Benutzung für mildtätige Zwecke keine Grundsteuer zu entrichten ist sowie 

 Abs. 1 Z 5: Räume, in denen sich Personen für die Erfüllung der begünstigten 

Zwecke ständig bereithalten müssen (Bereitschaftsräume), wenn sie zugleich die 

Wohnung des Inhabers darstellen. 

 Abs. 2: Gemeinschaftliche Speiseräume und sonstige gemeinschaftliche Aufent-

haltsräume sowie Empfangsräume sind den im Abs. 1 bezeichneten Räumen 

gleichzustellen.127 

Weitere Voraussetzung für die permanente Grundsteuerbefreiung ist, dass der Grundbesitz 

gemäß GrStG   3 „einer inländischen Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögens-

masse, die nach der Satzung, Stiftung oder sonstigen Verfassung und nach ihrer tatsächlichen 

Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar mildtätigen oder mildtätigen und gemeinnüt-

zigen Zwecken dient“ und der Grundbesitz vom Eigentümer für mildtätige Zwecke genutzt 

wird.128 

Folglich kann Grundbesitz mit Wohnräumen für Flüchtlinge grundsätzlich von der Grundsteuer 

befreit werden, jedoch wird vorausgesetzt, dass dieser im Eigentum einer sozialen Einrichtung 

steht. Ein mildtätiger Zweck liegt durch die Nutzung als Flüchtlingsunterkunft bereits vor. Pri-

vate Immobilieninvestoren, die nicht ausschließlich und unmittelbar mildtätigen und/oder ge-

meinnützigen Zwecken nachgehen, können somit nicht von der permanenten Grundsteuerbe-

freiung profitieren. Daraus ergibt sich die Schlussfolgerung, dass die Befreiung allenfalls im 

Fall von Zweckgesellschaften („Special Purpose Vehicel“ als Grundstücksgesellschaft) zu dis-

kutieren wäre. 

Die Grundsteuer kann im Vollanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes (MRG) und im 

WGG grundsätzlich über die Betriebskosten an die Mieter weiterverrechnet werden. Somit re-

sultieren aus der Grundsteuerbefreiung positive Effekte für leistbaren Wohnraum, da sich die 

gesamte Mietbelastung reduziert. Investoren von Mietwohnungen können folglich nicht direkt 

                                              

127 GrStG 1955, 2016 (10.02.2016), § 3. 
128 Vgl. GrStG 1955, 2016 (10.02.2016), § 2 Z 3. 
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von der Befreiung profitieren, da der Kostenvorteil in der Regel an die Mieter weitergegeben 

werden muss. 

Zeitlich befristete Grundsteuerbefreiung 

Neu geschaffene Wohnobjekte und ggf. Wohnheime im Burgenland, in Kärnten, Salzburg, Ti-

rol, Vorarlberg und Wien können seit Inkrafttreten der jeweiligen Gesetze zeitlich von der 

Grundsteuer befreit werden. Grundsätzlich wird vorausgesetzt, dass eine Förderung nach den 

Bestimmungen des Wohnbauförderungsgesetzes gewährt wurde bzw. das Vorhaben förde-

rungswürdig wäre. Abbildung 28 gibt einen Überblick über die relevanten Befreiungsmöglich-

keiten der einzelnen Bundesländer und den Befreiungszeitraum. 

Abbildung 28: Grundsteuerbefreiung bei Wohnraumschaffung 

Quelle: Burgenländisches Grundsteuerbefreiungsgesetz 1995, 2016 (09.02.2016), § 1 und § 2; Kärntner Grundsteuerbe-

freiungsgesetz (K-GSBG) 1975, 2016 (09.02.2016), § 1 und § 2; Salzburger Bauten-Grundsteuerbefreiungsgesetz 1998, 

2016 (09.02.2016), § 1 und § 2; Tiroler Grundsteuerbefreiungsgesetz 1987, 2016 (09.02.2016), § 1; Vorarlberger Grund-

steuerbefreiungsgesetz 1974, 2016 (08.02.2016), § 1 und § 4; Wiener Grundsteuerbefreiungsgesetz 1973, o.J., § 2 und § 

6. 

Die befristete Grundsteuerbefreiung in Niederösterreich (siehe § 17 NÖ Wohnungsförderungs-

gesetz 2005) wurde 2011 außer Kraft gesetzt, in Oberösterreich in 2012 und in der Steiermark 

im Jahr 2013.129 

Der Neubau von Unterkünften für Flüchtlinge, Asylwerber und Asylberechtigte – sowohl Woh-

nungen als auch Wohnheime – ist somit nur in den o.g. Fällen zeitlich von der Grundsteuer 

befreit. Die Befreiung reduziert die Steuerbelastung bzw. die Betriebskosten für Mietwohnun-

gen für den oben angegebenen Befreiungszeitraum. Grundsätzlich (Ausnahme: Tirol) kann 

von dieser Befreiung auch profitiert werden, wenn keine Wohnraumförderung beantragt wurde. 

4.1.5 Aussetzen der Richtwerterhöhung 

Gemäß bisheriger gesetzlicher Regelung ist alle zwei Jahre eine Erhöhung der Richtwertmie-

ten zur Anpassung an den Verbraucherpreisindex vorgesehen. Im Jahr 2016 wird jedoch von 

der Indexanpassung der Richtwerte abgesehen und die nächste Erhöhung wird erst im April 

                                              

129 Vgl. www.leopoldsdorf.gv.at, o.J.; OÖ Grundsteuerbefreiungsgesetz 1968, 2012 (letzte Fassung); Steiermärkisches Landes-

gesetzblatt 37/2013, 2013, Punkt 166. 

Bundesland Gegenstand der Befreiung Voraussetzungen
Befreiungs-

zeitraum

Burgenland

Neubauten von Wohnungen und Wohnheimen sowie Aufbauten 

bestehender Bauten, sofern eine neue Wohnung geschaffen 

wird

geförderte und nicht geförderte Bauten, sofern die 

Voraussetzungen für die Wohnbauförderung vorliegen

(§ 1 Grundsteuerbefreiungsgesetz)

15 Jahre

Kärnten bauliche Anlagen zur Schaffung neuen Wohnraumes

geförderte und nicht geförderte Bauten, 

sofern die Voraussetzungen für die Wohnbauförderung oder 

des Gesetzes für den Wohn- und Siedlungsfonds vorliegen 

(§ 1 K-GSBG)

20 Jahre

Salzburg Neu-, Zu-, Auf-, Um- und Einbauten
neu geschaffene Fläche muss mind. zur Hälfte ständigen 

Wohnzwecken dienen
12 Jahre

Tirol
Neu-, Zu-, Auf-, Um- und Einbauten sowie 

Verbesserungsmaßnahmen in Bauten für Wohnungen

• Errichtung muss nach dem WFG, aus Mitteln des 

Landeswohnbaufonds oder des Bundes-Wohn- und 

Siedlungsfonds gefördert werden, Verbesserung nur nach 

dem WFG

• Wohnungen mit max. 150 m² Nutzfläche

• Wohnungen müssen der Deckung eines ganzjährigen 

Bedarfs dienen

20 Jahre

Vorarlberg Neu-, Zu- und Umbauten sowie Erneuerungen von Wohnraum

•geförderte und nicht geförderte Bauten 

(§ 1 Grundsteuerbefreiungsgesetz)

• max. 130 m² Nutfläche bzw. max. Nutzfläche gemäß WFB

• Wohnungen müssen der Deckung eines ganzjährigen 

Bedarfs dienen

20 Jahre

Wien

• Neu-, Auf-, Zu-, Um- oder Einbau von Wohnungen in 

bestehende Baulichkeiten, die dem Altstadterhaltungsgesetz 

bzw. Denkmalschutzgesetz unterliegen

• Neu-, Auf-, Zu-, Um- oder Einbau von Wohnheimen in 

bestehende Baulickeiten

• geförderte und nicht geförderte Bauten

(§ 4 Grundsteuerbefreiungsgesetz)

• max. 130 m²

20 Jahre

http://www.leopoldsdorf.gv.at/
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2017 vorgenommen.130, 131 Diese Maßnahme senkt die Mietbelastung für Asylberechtigte, die 

betroffene Zinshäuser oder Gemeindewohnungen bewohnen, zumindest temporär. Vor dem 

Hintergrund, dass die nächste und dementsprechend höhere Anpassung im Jahr 2017 erfol-

gen soll, hält sich die Erleichterung auf lange Sicht jedoch in Grenzen. 

Eine Richtwerterhöhung hätte bspw. in Wien eine Anhebung der Miete um 14 Cent/m² pro 

Monat zur Folge gehabt. Durch die ausbleibende Erhöhung entgehen den Vermietern so In-

vestitionsmittel in Höhe von rund 45 Millionen Euro, die wiederum einer möglichen Neubau-

leistung von rund 400 Wohnungen entsprächen.132 Vor diesem Hintergrund wird die Ausset-

zung der Richtwerterhöhung intensiv diskutiert. Für die Mieter verringert sich zwar temporär 

die Mietbelastung, jedoch werden negative Folgen für die Wohnungswirtschaft durch fehlende 

Investitionsmittel erwartet. Auch ergeben sich durch derartige Maßnahmen mittelfristig nega-

tive Implikationen in Bezug auf Investitionsanreize. Für private Investoren sind planbare und 

auskömmliche Ertragsmöglichkeiten zentrale Kriterien bei der Beurteilung der Attraktivität al-

ternativer Anlageformen. 

4.2 Fördersituation zur Unterbringung und Wohnraumschaffung 

Im Folgenden werden Objekt- und Subjektförderung der Wohnbauförderung näher beleuchtet. 

Die Objektförderung erleichtert finanziell die Errichtung von Wohngebäuden und Wohnheimen 

für Flüchtlinge. Durch die Subjektförderung erhalten Asylwerber mit positivem Asylbescheid 

und subsidiär Schutzbedürftige einen monetären Zuschuss zur Deckung ihrer monatlichen Be-

lastungen im Zusammenhang mit Wohnraum. 

4.2.1 Grundlagen der Wohnbauförderung 

Flüchtlingsunterkünfte zur Unterbringung von Asylwerbern während des Verfahrens können 

als Gemeinschaftsunterkünfte (vgl. Kapitel 2.3.3) angesehen werden. Der Begriff „Gemein-

schaftsunterkunft“ wird im Rahmen der Wohnbauförderung nicht explizit genannt, jedoch han-

delt es sich dabei um Gebäude, in denen mehrere Personen gemeinschaftlich leben. Wohn-

heime im Sinne der Wohnbauförderungsgesetze sind als Gebäude definiert, die der Befriedi-

gung des regelmäßigen oder temporären Wohnbedürfnisses der Nutzer dienen. Neben Wohn-

räumen sind noch weitere Flächen für Verwaltung, Unterbringung des Personals, Sanitärflä-

chen etc. vorgesehen.133 Somit können sowohl Wohnheime als auch normale Wohngebäude 

für mehrere Flüchtlinge als Gemeinschaftsunterkunft angesehen werden, wobei jedoch keine 

exakte Trennung zwischen diesen Kategorien erfolgt. 

Gehen Asylwerber in den Status der Asylberechtigten über, müssen sie sich eine geförderte 

oder frei-finanzierte Wohnung auf dem Wohnungsmarkt suchen. Da die Personenkreise spe-

zifisch leistbare Wohnungen zur Miete nachfragen, sind sie auf geförderte Wohnungen und/o-

der Wohnbeihilfe angewiesen, da die Mindestsicherung i.d.R. nicht für die Mieten am freien 

Wohnungsmarkt ausreicht. 

4.2.2 Objektförderung – Errichtungsförderung (Neubau) 

Die Objektförderung umfasst die Vergabe von Darlehen und Annuitätenzuschüssen mit dem 

Ziel der Erhöhung der Wohnbauleistung. Die Förderung der Errichtung von Objekten zur 

Wohnraumschaffung durch private und gemeinnützige Bauträger sowie soziale Einrichtungen 

                                              

130 Vgl. Richtwertgesetz 1993, 2016 (04.04.2016), § 5.  
131 Vgl. www.derstandard.at, 2016b. 
132 Vgl. Edlauer, 2016, S. 21. 
133 Vgl. hierzu Ländergesetze zur Wohnbauförderung. 

http://www.derstandard.at/
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unterliegt diversen Bestimmungen und Voraussetzungen des jeweiligen Bundeslandes. 

Grundsätzlich ist jedes Vorhaben heterogen und muss individuell betrachtet werden. 

Abbildung 29 stellt die nach den jeweiligen Gesetzen, Richtlinien und Verordnungen förde-

rungswürdigen Neubauvorhaben auf Länderebene und die jeweilige Förderungshöhe dar. Für 

zusätzliche Leistungen wie z.B. eine ökologische Bauausführung, Passivhausstandard, Barri-

erefreiheit etc. werden neben der grundlegenden Förderung ergänzende Zuschüsse gewährt. 

Hier gelten ebenfalls länderspezifische Regelungen. 

Grundsätzlich ist wesentlich, dass geförderte Wohnungen nur an begünstigte und ihnen nahe-

stehende Personen vermietet werden dürfen, darunter fallen auch Asylberechtigte. Die Aus-

wahl der potenziellen Mieter richtet sich je nach Bundesland und Fördervorhaben u.a. nach 

dem Einkommen, der Familiengröße, dem Alter sowie ggf. ergänzenden Voraussetzungen wie 

bspw. dem Tatbestand, dass eventuell ein dringendes Wohnbedürfnis vorliegen muss.134 Auch 

ist es möglich, dass geförderte Wohnungen von einem gemeinnützigen Verein angemietet 

werden und im Anschluss daran vom Verein an begünstigte Personen weitergegeben wird. 

Eine Organisation kann erst als gemeinnützig angesehen werden, wenn das Finanzamt die 

Gemeinnützigkeit bestätigt. Eine Erklärung in den Statuten der Organisation reicht nicht für 

eine Einstufung als eine gemeinnützige Organisation aus. Eine Vergabe der geförderten Woh-

nungen an nicht gemeinnützige Organisationen ist nicht gestattet. 

Abbildung 29: Vergleich der Errichtungsförderung der Bundesländer  

                                              

134 Vgl. hierzu Ländergesetze zur Wohnbauförderung. 

Förderung für Bau durch Art der Förderung Höhe der Förderung

Wohnungen zur Überlassung in 

Miete
gemeinnützige Bauvereinigungen

Wohnheime
gemeinnützige Bauvereinigungen

soziale Einrichtungen

Mietwohnungen in 

Mehrgeschossbau
gemeinnützige Bauvereinigungen

Wohnheime
gemeinnützige Bauvereinigungen

soziale Einrichtungen

Wohnheime
gemeinnützige Bauvereinigungen

soziale Einrichtungen

Miet(kauf)wohnungen

gemeinnützige Bauvereinigungen

private Bauträger

soziale Einrichtungen

Förderungsdarlehen

max. 58 % der anerkennbaren 

Gesamtbaukosten als Basisförderung

Wohnheime
gemeinnützige Bauvereinigungen

soziale Einrichtungen
Annuitätenzuschüsse

max. 50  % Zuschuss der förderbaren 

Gesamtbaukosten zu einem Darlehen 

Wohnhäuser mit Mietwohnungen 

für junge Menschen

gemeinnützige Bauvereinigungen

gewerbliche Bauträger
Förderungsdarlehen max. 66 % der Gesamtbaukosten

Mietwohnungen

Bauträger

sonstige juristische Personen des 

Privatrechts

natürliche Personen

550 - 650 EURO/m² Grundbetrag

Wohnheime

Bauträger

Juristische Personen unter best. 

Voraussetzungen

soziale Einrichtungen

40.000 EURO/Heimplatz

Förderungskredit und 

rückzahlbare 

Annuitätenzuschüsse

max. 60 % d. angemessenen 

Gesamtbaukosten,

für die restlichen Prozent können 

rückzahlbare Annuitätenzuschüsse  

gewährt werden

Förderungsdarlehen 13,50 EURO/Punkt*

Bundesland

Förderungsdarlehen 650 EURO/m² Nutzfläche FixbetragBurgenland

Errichtungsförderung

Kärnten

Wohnungen

Oberösterreich

Niederösterreich

gemeinnützige Bauvereinigungen

andere Bauvereinigungen

Salzburg
nicht rückzahlbarer

Zuschuss
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 Quelle: Payrich, 2016; Bgld. WFG 2005, 2016 (12.02.2016), § 19, § 20 und § 25; K-WBFG 1997, 2016 (12.02.2016), § 14 

und § 15 Abs. 2; NÖ Wohnungsförderungsgesetz 2005, 2016 (12.02.2016), § 3; NÖ Wohnungsförderungsrichtlinien 

2011, 2015 (10.02.2015), § 26 und § 30; www.noe.gv.at, 2015; Oö. WFG 1993, 2016 (12.02.2016), § 7; www.land-oberoes-

terreich.gv.at, o.J.; Oö. Neubauförderungs-Verordnung 2013, 2016 (09.02.2016), § 1; Oö. Junges-Wohnen-Verordnung 

2014, 2016 (09.02.2016), § 1; S.WFG  2015, 2016 (12.02.2016), § 26 bis § 28, § 30 und § 31; Salzburger Wohnbauförde-

rungsverordnung (WFV) 2015, 2015 (12.02.2016), § 17 und § 20; Stmk. WFG 1993, 2016 (12.02.2016), § 7; Tiroler WFG 

1991, 2016 (12.02.2016), § 27; Tiroler Wohnbauförderungsrichtlinie, 2016, S. 16 ff; Vorarlberger Neubauförderungsricht-

linie 2016/2017 für den privaten Wohnbau, 2015, § 11 und § 12; Vorarlberger Neubauförderungsrichtlinie 2016/2017 für 

den öffentlichen Wohnbau, 2015, § 7 und § 10; WWFSG 1989, o.J., § 9; www.wien.gv.at, o.J.; IIÖ GmbH, 2016. 

Bei der Bauausführung sind die anrechenbaren Gesamtbaukosten einzuhalten. Diese wiede-

rum werden u.a. bestimmt durch die Art des zu errichtenden Objektes und dessen Ausstattung 

(z.B. Heizwärmebedarf) und finden sich in den Gesetzen, Richtlinien und Verordnungen der 

Länder wieder. 

Werden Gebäude zur Unterbringung von Flüchtlingen bzw. Asylberechtigten neu errichtet, be-

steht grundsätzlich die Möglichkeit, objektbezogene Wohnbauförderung zu beziehen. Ein 

Großteil der Mittel wird von den gemeinnützigen Bauvereinigungen in Anspruch genommen. 

In einigen Bundesländern werden auch Bauvorhaben privater Bauträger gefördert, jedoch ist 

hier die zentrale Voraussetzung, dass spezifische Regelungen über die Mietzinsbildung z.B. 

gemäß Wohnbauförderungsgesetz oder Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz eingehalten wer-

den. 

Aus Sicht der privaten Immobilienwirtschaft ist die Möglichkeit einer Objektförderung grund-

sätzlich positiv zu bewerten. Unter Berücksichtigung der aktuellen Leitzinspolitik und dem herr-

schenden Niedrigzinsumfeld sind die Zinssatzkonditionen für die gewährten Förderdarlehen 

Förderung für Bau durch Art der Förderung Höhe der Förderung

Geschosswohnbau gemeinnützige Bauvereinigungen
nicht rückzahlbare 

Förderungsbeiträge

grundsätzlich in der Höhe von 2 %; bei 

"Sozialmietwohnungen" 3 % zu 

Kapitalmarktdarlehen

Wohnheime
gemeinnützige Bauvereinigungen

soziale Einrichtungen

Förderungsdarlehen

rückzahlbare 

Annuitätenzuschüsse

n.a.

Wohnhäuser (mit 

Mietwohnungen)

max. 1.020 EURO/m² förderbare 

Nutzfläche (je nach 

Nettonutzflächendichte)

Wohnheime
max. 900 EURO/m² förderbare Nutzfläche 

(Errichtung sonstiger Heime)

Wohnheime
gemeinnützige Bauvereinigungen

soziale Einrichtungen
600 EURO/m² förderbare Nutzfläche

Investorenwohnungen

natürliche Personen

Juristische Personen

Personengesellschaften

780 EURO/m² Nutzfläche

Mietwohnungen

natürliche Personen

juristische Personen mit Sitz im 

Inland

Errichtergesellschaft (Bauträger)

Hauptförderung: 

510 - 700 EURO/m² Nutzfläche

ggf. zzgl. ergänzende 

Baukostenzuschüsse für Kleinbaustellen 

und/oder bei hohen ökologischen 

Standards

Superförderung:

weiteres Landesdarlehen in Höhe von 

150 EURO/m² Nutzfläche

Heime

gemeinnützige Bauvereinigungen

soziale Einrichtungen

juristische Personen unter best. 

Voraussetzungen

Errichtergesellschaft (Bauträger)

Hauptförderung: 

510 EURO/m² Nutzfläch (inkl. 

Zusatzflächen)

Errichtungsförderung

soziale Einrichtungen = Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen, die nach Satzung, Stiftung oder sonstiger Verfassung und ihrer 

tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar kirchlichen, gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken dienen, zur Einräumung des Miet- 

oder Nutzungsrechtes an begünstigte Personen

* In Niederösterreich bemisst sich das förderbare Nominale nach einem Punktesystem. Die erreichten Punkte (richten sich nach „Energiekennzahl, 

Nachhaltigkeit“, „Zusatzförderungen“ und „Zielgruppenspezifische Förderungen“) werden mit der gesamten Nutzfläche multipliziert, wobei ein Punkt 13,50 

Euro entspricht.

Vorarlberg

Wien

Förderungskredit

gemeinnützige Bauvereinigungen

soziale Einrichtungen

befugte gewerbliche Bauträger

Förderungskredit

Tirol

Steiermark

Bundesland

Landesdarlehen

http://www.noe.gv.at/
http://www.wien.gv.at/
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wie bspw. in Tirol mit einem gewichteten Zinssatz über 35 Jahre von 1,5% nicht unattraktiv, 

speziell in Hinblick auf mögliche zukünftige Veränderungen der europäischen Zinspolitik. 

Nichtsdestotrotz ist der zinspolitische Anreiz im Vergleich zu einem vergangenen hohen Zins-

umfeld niedriger zu bewerten. 

4.2.3 Subjektförderung – Wohnbeihilfe, Wohnzuschuss und Miet-

zinsbeihilfe 

Die Subjektförderung richtet sich direkt an Mieter zur Minderung ihrer Mietbelastung. Neben 

der bundesweit bestehenden Wohnbeihilfe gibt es weitere länderspezifische Beihilfen. 

 Kärnten: besondere Wohnbeihilfe für junge Förderungswerber 

 Niederösterreich: Wohnzuschuss (Nutzungsvertrag wurde vor dem 30. Juni 2009 ab-

geschlossen) und Wohnzuschuss „Modell 2009“ (Nutzungsvertrag wurde nach dem 

30. Juni 2009 abgeschlossen) 

 Salzburg: erweiterte Wohnbeihilfe für nicht oder nicht mehr geförderte Wohnungen 

 Tirol: Mietzinsbeihilfe 

Grundsätzlich wird Wohnbeihilfe für Wohnraum, der zur Deckung eines dringenden, dauerhaf-

ten Wohnbedürfnisses dient, gewährt. Ist der tatsächliche Wohnungsaufwand höher als der 

zumutbare, kann Anspruch auf Wohnbeihilfe geltend gemacht werden. Die Höhe berechnet 

sich grundsätzlich in Abhängigkeit vom Einkommen, von der Familiengröße und den Wohn-

kosten. Im Rahmen des Wohnbauförderungsgesetz obliegt die Befugnis den einzelnen Bun-

desländern.135 Teilweise wird Wohnbeihilfe nur für geförderte Wohnungen gewährt. Bei der 

Berechnung sind bisherige geltend gemachte Zuschüsse (bspw. Mietzinsbeihilfe) zu berück-

sichtigen. Die Mietzinsbeihilfe wird beim Amt der Tiroler Landesregierung beantragt und richtet 

sich nach der individuellen Einkommenssituation der Antragssteller.  

Abbildung 30 gibt einen länderspezifischen Überblick über Förderungswerber, Voraussetzun-

gen und die Höhe und Dauer der Ausbezahlung der Wohnbeihilfe. 

Abbildung 30: Gegenüberstellung der Wohnbeihilfe der einzelnen Bundesländer 

                                              

135 Vgl. Wohnbauförderungsgesetze bzw. -richtlinien der jeweiligen Länder. 

Förderungswerber allgm. Förderungswerber spez. Voraussetzungen Berechnung der Höhe Art der Wohnung
Dauer 

(jeweils)

Burgenland

Wohnbeihilfe

österreichische Staatsbürger

gleichgestellte Personen

Hauptmieter, Wohnungsinhaber 

oder Nutzungsberechtigter einer 

Mietwohnung

Hauptwohnsitz

Nutzfläche max. 50 m² bei 1 Person
-

Kärnten

Wohnbeihilfe

österreichische Staatsbürger

gleichgestellte Personen
Mieter einer Wohnung

Wohnung dient der Befriedigung 

dringenden, ganzjährigen und 

regelmäßigen Wohnbedürfnisses

Besondere

Wohnbeihilfe

österreichische Staatsbürger

gleichgestellte Personen
Bezieher im Alter zw. 18 - 25

Erstmaliger Bezug einer 

eigenen Wohnung
Zuschlag zur Wohnbeihilfe

Niederösterreich

Wohnbeihilfe

Hauptwohnsitz

angemessene Wohnnutzfläche: 70 m² 

für 1 bzw. 2 Personen

Wohnbauförderung wurde vor 1993 

beantragt

Wohnungsaufwand abzgl. zumutbarer 

Wohnungsaufwand

Verringerung des zumutbaren 

Wohnungsaufwandes für begünstigte 

Personen (§ 41) um 30% bzw. 40%

Wohnzuschuss
Hauptwohnsitz

Nutzungsvertrag bis 30. Juni 2009

1 bis 5% der förderbaren Nominale (siehe § 

47 Abs. 4)

Wohnzuschuss 

„Modell 2009"

Hauptwohnsitz

Nutzugnsvertrag ab 1. Juli 2009

Differenz aus dem Wohnungsaufwand und 

einer Betriebskostenpauschale von 1 Euro 

bezogen auf die förderbare Nutzfläche und 

dem zumutbaren Wohnungsaufwand.

Oberösterreich

Wohnbeihilfe
n.a.

Hauptmieter, 

Wohnungseigentumsbewerber 

oder Eigentümer einer 

geförderten Wohnung

Hauptmieter einer nicht 

geförderten Wohnung

Wohnung dient der Befriedigung der 

Wohnbedürfnisse und wird dauernd 

bewohnt

angemessener (bzw. anrechenbarer 

Wohnungsaufwand) abzgl. zumutbarer 

Wohnungsaufwand

geförderte und nicht 

geförderte Wohnungen
 1 Jahr

Bundesland

angemessener (bzw. anrechenbarer) 

Wohnungsaufwand

abzgl. zumutbarer Wohnungsaufwand

Subjektförderung

gerförderte und nicht 

geförderte Wohnungen

1 Jahr

1 Jahr

österreichische Staatsbürger

gleichgestellte Personen

Ehepaare (nur 1 Partner muss 

die Fördervoraussetzungen 

erfüllen)

Benutzer von geförderten 

Wohnungen, Wohnheimen 

sowie Eigenheimen

geförderte Wohnung
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Quelle: Bgld. WFG 2005, 2016 (12.02.2016), Absch. 7; K-WBFG 1997, 2016 (12.02.2016), Absch. 8; NÖ Wohnungsförde-

rungsrichtlinien 2011, 2015 (10.02.2015), Absch. 8; Oö. Wohnbeihilfen-Verordnung 2012, 2016 (12.02.2016); S.WFG 

2015, 2016 (12.02.2016), Absch. 7; Stmk. WFG 1993, 2016 (12.02.2016), § 7 und § 17 bis § 20; www.tirol.gv.at, o.J.b.; 

www.tirol.gv.at, o.J.a.; TWFG 1991, 2016 (12.02.2016), § 11; Vorarlberger Wohnbeihilferichtlinie 2016, 2015 (o.J.); 

WWFSG 1989, o.J., § 9 und § 20 bis § 25; IIÖ GmbH, 2016. 

Für Wohnheime kann nur in Niederösterreich um Wohnbeihilfe angesucht werden. In den üb-

rigen Bundesländern gilt das Modell der Wohnbeihilfe nicht für Wohnheime. 

Anerkannte Flüchtlinge und subsidiär Schutzbedürftige sind österreichischen Staatsbürgern 

gleichgestellt und können grundsätzlich (unter bestimmten Voraussetzungen) Mietzinsbeihilfe, 

und Wohnbeihilfe sowie besondere -, erweiterte -, Wohnzuschüsse (Subjektförderung im Rah-

men der Wohnbauförderung) beantragen. Asylwerbern stehen diese Förderungen nicht zu. 

Die Beihilfenhöhe ist von Fall zu Fall unterschiedlich, da sie von diversen Faktoren abhängt. 

Grundsätzlich ist die Wohnbeihilfe jedoch ein wirksames Instrument zur Reduktion der monat-

lichen Mietbelastung und unterstützt gerade Asylberechtigte, die noch kein eigenes Einkom-

men besitzen bzw. nur über geringe monetäre Mittel verfügen.  

Insgesamt nahmen bspw. im Jahr 2014 nur 6% der Haushalte Wohnbeihilfen in Anspruch. Im 

europäischen Vergleich rangiert Österreich deutlich hinter Schweden, Dänemark oder Frank-

reich, bei diesen werden Wohnbeihilfen von über 20% der Haushalte bezogen.136 Es zeigt sich 

ebenfalls, gemessen an den Gesamtausgaben, dass Wohnbeihilfen seit den 1980er Jahren 

für die jeweiligen Bundesländer eine unterschiedliche Bedeutung besitzen (Oberösterreich ca. 

                                              

136 Vgl. Amann und Mundt, 2015, S. 13 ff. 

Förderungswerber allgm. Förderungswerber spez. Voraussetzungen Berechnung der Höhe Art der Wohnung
Dauer 

(jeweils)

Steiermark

Wohnbeihilfe

österreichische Staatsbürger

Mieter und Personen die einen 

Ruhegenuss beziehen (mind. 3 

Jahre Berufstätigkeit in 

Österreich)

gleichgestellte Personen

Mieter ohne österreichische 

Staatsbürgerschaft unter best. 

Voraussetzungen

Mieter einer geförderten 

Mietwohnung

Untermieter unter best. 

Voraussetzungen

Mieter einer im 

Wohnungseigentum 

befindlichen geförderten 

Eigentumswohnung

Wohnungseigentümer einer 

geförderten Eigentumswohnung

Untermieter einer geförderten 

Mietwohnung

angemessene Nutzfläche: 

50 m² für 1 Person

Voraussetzung nicht geförderte 

Wohnungen: Hauptmietzins darf 

Richtwert ohne Zuschläge nicht 

überschreiten

geförderte und nicht 

geförderte Wohnungen
 1 Jahr

Salzburg

Wohnbeihilfe

begünstigte Personen

Gebietskörperschaften zur 

Weitergabe an begünstigte 

Personen in Miete

Hauptmieter n.a. geförderte Wohnungen  3 Jahre

erweiterte

Wohnbeihilfe

begünstigte Personen

Gebietskörperschaften zur 

Weitergabe an begünstigte 

Personen in Miete

Hauptmieter (+ Hauptwohnsitz)

Ausstattungskategorie A

schriftlicher und vergebührter 

Mietvertrag

vereinbarter Hauptmietzins übersteigt 

Richtwert nicht

Befriedigung eines regelmäßigen, 

dringenden Wohnbedürfnisses

nicht oder nicht mehr 

geförderte Wohnungen
 3 Jahre

Tirol

Wohnbeihilfe

Eigentümer

Mieter

anrechenbare Nutzfläche: 50 m² für 1 

Person
geförderte Wohnungen  1 Jahr

Mietzins-

beihilfe
Mieter

anrechenbare Nutzfläche: 50 m² für 1 

Person

in sich abgeschlossene Wohnung 

(mind. 1 Zimmer, Küche, Vorraum, WC 

und nach Möglichkeit Bade- oder 

Duschgelegenheit)

nicht geförderte 

Wohnungen
-

Vorarlberg

Wohnbeihilfe

österreichische Staatsbürger

gleichgestellte Personen

nicht österreichische, nicht EU- 

oder EWR-Staatsbürger, die 

mehr als 10 Jahre in Österreich 

wohnhaft sind oder mind. 8 

Jahre in Österreich beschäftigt 

sind

langfristig aufenthaltsberechtigte 

Drittstaatsbürger

subsidiär Schutzberechtigte

Hauptmieter

wenn Ausbildungen über das 

AMS mit Taggeld unterstützt 

werden

anrechenbare Nutzfläche: 50 m² für 1 

Person

geförderte und nicht 

geförderte Wohnungen
 1 Jahr

Wien

Wohnbeihilfe

österreichische Staatsbürger

gleichgestellte Personen

Ausländer, die sich seit mind. 5 

Jahren ständig legal in 

Österreich aufhalten

Mieter

Eigentumswohnungen

Betreute Personen, die ein 

Nutzungsrecht an einer 

Wohnung haben, deren 

Hauptmieter ein vom Fonds 

Soziales Wien anerkannter 

Träger ist

Wohnung dient der Befriedigung eines 

dringenden regelmäßigen 

Wohnbedürfnisses

geförderte Wohnungen  2 Jahre

Bundesland

Subjektförderung

angemessener (bzw. anrechenbarer 

Wohnungsaufwand) abzgl. zumutbarer 

Wohnungsaufwand

 österreichische Staatsbürger

gleichgestellte Personen

andere natürliche Personen, 

wenn sie seit mind. 5 Jahren in 

Tirol Hauptwohnsitz haben 

(Drittstaatsangehörige)

http://www.tirol.gv.at/
http://www.tirol.gv.at/
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30%, Burgenland und Salzburg ca. 6% der Förderausgaben).137 Bezogen auf die wohnungs-

politische Aufgabe im Zusammenhang mit der Unterbringung von Asylberechtigten auf dem 

Wohnungsmarkt wird das Thema Wohnbeihilfe voraussichtlich an Relevanz gewinnen. Die 

erfolgreiche Inanspruchnahme der Förderung wird jedoch maßgeblich von der Unterstützung 

der Antragssteller abhängen (aufgrund der oftmals hohen Komplexität im Zuge der Antrags-

stellung).  

4.3 Auswirkungen und Bewertung politischer Maßnahmen aus 

Sicht der Immobilienwirtschaft 

Leistbarer Wohnraum ist besonders in Hinblick auf die derzeitige Flüchtlingssituation von ho-

her Priorität. Die anhaltend hohe Anzahl an Asylwerbern, die zunehmend auf den österreichi-

schen Wohnungsmarkt drängen, erhöhten den bereits jetzt bestehenden Preisdruck. 

Bezahlbarer Wohnraum kann grundsätzlich durch günstige Grundstückspreise, geringe Bau-

kosten, ein gutes Förderklima, vereinfachte Genehmigungsverfahren sowie fiskalische An-

reize mobilisiert werden. Grundsätzlich können derartige Maßnahmen wichtige Anreize zur 

Erhöhung der Investitionstätigkeit, einer Stärkung der Bauwirtschaft und im Ergebnis eine Be-

lebung der Konjunktur bewirken und letztlich den Nachfrageüberhang im Bereich des leistba-

ren Wohnraums verringern. Weitere Impulse kann eine Erhöhung von gefördertem Wohnraum 

schaffen, indem z.B. ab einem gewissen Volumen die Inanspruchnahme der Förderung ver-

pflichtend wird. Weiters sollten positive Maßnahmen wie z.B. eine zusätzliche Abschreibung 

neuer Wohngebäude für Investoren in den Vordergrund rücken. 

Die gegenwärtige Wohnbauoffensive ist ein richtiger Schritt, um derartige Anreize für die Neu-

bautätigkeit zu schaffen - mit gesamtwirtschaftlich (positiven) Folgen zur Erhöhung des Woh-

nungsangebots. Jedoch wird die hierdurch angestrebte zusätzliche Neubauleistung von rund 

6.000 Wohnungen pro Jahr nur in begrenztem Maße dazu beitragen können, den aktuellen 

Nachfrageüberhang von bspw. knapp 13.000 Wohnungen in 2015/16 sowie in den Folgejahren 

bis 2020 zu decken. Eine weitere Erhöhung der Bauleistung im Segment des leistbaren Wohn-

raums ist somit erstrebenswert bzw. notwendig. 

Aus Sicht der privaten Immobilieninvestoren sind folgende Aspekte bezüglich der Attraktivität 

zur Errichtung von Mietobjekten für Asylwerber bzw. allgemein im Segment des leistbaren 

Wohnens wesentlich: 

 Die Planbarkeit und (komparative) Wirtschaftlichkeit von Mietwohnungen muss auch 

für private Investoren sichergestellt werden. Mietschranken oder das Aussetzen der 

Richtwerterhöhung laufen der Mobilisierung privaten Kapitals diametral entgegen. 

 Die Objektförderung sollte weiter intensiviert werden. Die Dynamik der Entwicklung der 

Fördersummen der letzten 10 Jahre sowie spezifisch die Förderung im Mietwohnungs-

bau hat keine Ausweitung der Mittelbereitstellung erfahren. 

 Eine Vereinheitlichung der Landesförderungen wäre für österreichweit agierende In-

vestoren vorteilhaft. 

 Zentrale Beratungsstellen für semi-professionelle private Vermieter über Förderungen, 

steuerliche Effekte etc. wären aufgrund der Komplexität sowie Vielschichtigkeit der För-

derungen wesentlich. 

                                              

137 Vgl. Amann und Mundt, 2015, S. 13 ff. 
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 Im Niedrigzinsumfeld sollte das Instrument „verbilligte Kredite“ zu Gunsten von nicht 

rückzahlbaren Zuschüssen überdacht werden. Das Marktzinsniveau ist gegenwärtig 

derart gering, dass einmalige Zuschüsse größere Effekte versprechen. 

 Die Inanspruchnahme von Objektförderungen sollte in stärkerem Maße auch bei Um-

nutzungen möglich sein (bspw. von alten Hotels etc.). 

 Die Flexibilität bei der Drittverwendung/Zweitnutzung von Objekten einer bestimmten 

Laufzeit sollte erweitert werden. 

 Die komparative Attraktivität der Wirtschaftlichkeit vermieteter Objekte im Vergleich zur 

z.B. Schaffung von Eigentumswohnungen muss gewahrt bzw. verbessert werden. 

5 Bauplanungs- und bauordnungsrechtliche Rahmenbedingungen 

Die bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Rahmenbedingungen bilden das Grundgerüst 

für Möglichkeiten und Grenzen der Realisierung von Flüchtlingsunterkünften sowie leistbarem 

Wohnraum. Im Folgenden werden die geschaffenen Erleichterungen bzw. die bestehenden 

Bestimmungen diesbezüglich dargestellt und kritisch beleuchtet. 

5.1 Vorbemerkungen 

Aufgrund des starken Anstiegs an Flüchtlingen und Asylwerbern besteht die Notwendigkeit, 

rechtzeitig adäquate Wohnraumlösungen zu realisieren. Diesem Bedarf kurzfristig und unter 

Einhaltung der bestehenden Gesetze und Verordnungen zu entsprechen, bedingt auch ein 

tiefes Verständnis der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Rahmenbedingungen, die 

im Folgenden dargelegt werden. 

Grundsätzlich können unterschiedliche Unterkünfte zur Befriedigung der Wohnbedürfnisse 

von Flüchtlingen und Asylwerbern verwendet werden. Befinden sich Asylwerber noch im An-

erkennungsverfahren, werden sie einer vorübergehenden Betreuungseinrichtung für Zwecke 

der Grundversorgung zugeteilt. Das Wohnbedürfnis kann jedoch auch in einer Gemeinschafts-

unterkunft (Wohnheim oder in Wohnungen) erfüllt werden. Asylwerber mit positivem Aufent-

haltsbescheid müssen sich anschließend um eine Wohnung auf dem normalen Wohnungs-

markt bemühen. Die folgenden Ausführungen und aktuellen Gesetzesinitiativen beziehen sich 

rein auf Unterkünfte für Flüchtlinge mit starkem Fokus auf vorübergehende Betreuungseinrich-

tungen. 

Bei Flüchtlingsunterkünften handelt es sich häufig um Anlagen für soziale Zwecke. Je nach 

Gestaltung der Räume, Aufenthaltsbestimmungen und Anerkennungsstatus kann es sich auch 

um eine normale Wohnnutzung handeln. Anlagen für soziale Zwecke grenzen sich von Wohn-

bauten hinsichtlich der Zahl der Bewohner, der eingeschränkten Lebensführung aufgrund der 

räumlichen Gegebenheiten, der zeitlichen Befristung des Aufenthalts und ggf. einer verein-

fachten Bauweise ab. Die Folgen einer bestimmten Widmung werden im Rahmen dieses Ka-

pitels bauplanungs- bzw. bauordnungsrechtlich ebenfalls dargestellt. 

5.2 Bundesverfassungsgesetz über die Unterbringung und Auftei-

lung von hilfs- und schutzbedürftigen Fremden – beschlossene 

Neuerungen 

Um die Unterbringung und Aufteilung von Flüchtlingen im Bundesgebiet zu erleichtern, wurde 

mit 25.09.2015 das Bundesverfassungsgesetz über die „Unterbringung und Aufteilung von 

hilfs- und schutzbedürftigen Fremden“ beschlossen. Es trat am 01.10.2015 in Kraft und ist bis 

31.12.2018 gültig. 
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Ziel des Gesetzes ist 

„die menschenwürdige, gleichmäßige, gerechte und solidarische Unterbringung und Auftei-

lung von hilfs- und schutzbedürftigen Fremden (…) im Bundesgebiet. Die Unterbringung um-

fasst jedenfalls angemessenen Wohnraum, einen Schlafplatz und ausreichende Sanitäranla-

gen und darf weder gesundheits- noch umweltgefährdend sein.“138 

Für die Unterbringung sollen – sofern Bund, Länder und Gemeinden diese nicht selbst besor-

gen – vorrangig gemeinnützige humanitäre oder kirchliche Einrichtungen oder Institutionen der 

freien Wohlfahrtspflege zuständig sein.139 

Beschlüsse im Überblick 

Die beschlossenen Neuerungen werden nachfolgend kurz vorgestellt und kommentiert: 

 Artikel 2 (1): Laut Gemeinderichtwert sind im Bedarfsfall in jeder Gemeinde 1,5% der 

Wohnbevölkerung an Flüchtlingen unterzubringen, für die Bereitstellung der Unter-

künfte sind die jeweiligen Gemeinden zuständig. 

 Artikel 2 (2): Mittels Verordnung kann je nach Bedarf ein geringerer oder höherer Ge-

meinderichtwert festgelegt werden. 

 Artikel 2 (3): Um die Unterbringungsquote zu erfüllen, können Gemeinden eines Be-

zirks Vereinbarungen über die Unterbringung und Verteilung von hilfs- und schutzbe-

dürftigen Fremden treffen. 

 Artikel 3 (1): Auf Grundstücken des Bundes (oder die ihm zur Verfügung stehen) wird 

kein vorheriges Verfahren zur Nutzung und zum Umbau von Bestandsbauten oder zur 

Aufstellung beweglicher Wohneinheiten vorausgesetzt. Die Anordnung mit Bescheid 

hat durch das Bundesministerium für Inneres zu erfolgen, d.h. Bewilligungen, Geneh-

migungen und Anzeigen entfallen. 

 Artikel 3 (2): Voraussetzung für eine Nutzung von Grundstücken gem. Abs. 1 ist, dass 

das betroffene Bundesland die Unterbringungsquote im Vormonat durchschnittlich 

nicht erfüllt hat bzw. im betroffenen politischen Bezirk weniger Flüchtlinge unterge-

bracht wurden als auf Grund des Bezirksrichtwertes nötig wären. 

 Artikel 3 (3): Die Zahl der untergebrachten Fremden auf einem solchen Grundstück 

darf nicht mehr als 450 betragen. 

 Artikel 3 (4): Es sollen Grundstücke in jenen Gemeinden genutzt werden, die dem 

Gemeinderichtwert nicht entsprechen. Stehen gleichwertige Grundstücke in mehreren 

in Betracht kommenden Gemeinden zur Verfügung, sollen primär jene genutzt werden, 

die sich in Gemeinden mit mehr als 2.000 Einwohnern befinden oder die den Zielen 

besser entsprechen. 

 Artikel 3 (5): Die Bezirksverwaltungsbehörde muss überprüfen, ob den bundes- und 

landesrechtlichen Vorschriften – mit Ausnahme des Bau- und Raumordnungsrechts – 

entsprochen wird. 

 Artikel 3 (6): Sind die Voraussetzungen hinsichtlich Abs. 5 nicht oder nur teilweise 

erfüllt, hat das Bundesministerium für Inneres dementsprechende Maßnahmen einzu-

leiten. Besonders zu beachten sind hierbei, ob den Kriterien Festigkeit, Brandschutz, 

Hygiene, Nutzungssicherheit und Umweltverträglichkeit entsprochen wird. 

 Artikel 4: Der Kostenersatz für die Unterbringung von hilfs- und schutzbedürftigen 

Fremden wird gemäß Art. 9 Z 1 der Grundversorgungsvereinbarung festgelegt und ist 

                                              

138 BGBl. Nr. 120/2015, 2015 (28.09.2015), Art. 1. 
139 Vgl. BGBl. Nr. 120/2015, 2015 (28.09.2015), Art. 1 (2). 
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dementsprechend zwischen Bund und Ländern aufzuteilen (in Kapitel 2 bereits näher 

erläutert).140  

Das Bundesverfassungsgesetz ermöglicht damit die Aufteilung der Flüchtlinge auf die einzel-

nen Länder nach dem Gemeinderichtwert bzw. der „Flüchtlingsquote“ und verpflichtet jede 

Gemeinde, eine gewisse Anzahl von Flüchtlingen aufzunehmen. Des Weiteren werden der 

Bau von beweglichen Flüchtlingsunterkünften und die Nutzung bestehender Objekte auf 

Grundstücken des Bundes vereinfacht. Eine enge Zusammenarbeit zwischen den Kommunen 

und den immobilienwirtschaftlichen Akteuren ist daher unerlässlich, um die regionalen Bedürf-

nisse und Notwendigkeit der Unterbringung zu bewältigen. 

Das Gesetz ist aufgrund der Dringlichkeit sinnvoll und in Bezug auf die österreichweite Auftei-

lung der Flüchtlinge ausgewogen. Es nimmt Rücksicht auf die Fähigkeiten zur Integration und 

deren Grenzen in kleineren Gemeinden und nutzt die Ressourcen des Bundes. Die Maßnah-

men zielen primär auf die notwendigen Gemeinschaftsunterkünfte ab, die auf Grundstücken 

des Bundes errichtet/umgebaut werden. Dies schließt die private Immobilienwirtschaft grund-

sätzlich aus, da diese nicht aus eigener Initiative handeln können, sondern es einer Anordnung 

des Bundes bedarf. Der Bund kann jedoch Grundstücke sowie Gebäude von privaten Perso-

nen zum Zweck der Schaffung von Flüchtlingsunterkünften anmieten. Durch eine Ausweitung 

der baurechtlichen Erleichterungen auf die gesamte Immobilienwirtschaft könnte die Attrakti-

vität von Investitionen in Flüchtlingsunterkünfte in hohem Maße erhöht werden. 

5.3 Bauplanungsrechtliche Aspekte für Gemeinschaftsunterkünfte 

bzw. sozialverträglichen Wohnraum 

Auf Länderebene wurden Gesetze beschlossen, die den Bau von Betreuungseinrichtungen 

hinsichtlich der jeweiligen Baugenehmigungsfähigkeit erleichtern und Bewilligungsverfahren 

beschleunigen. 

5.3.1 Länderspezifische Gesetzesinitiativen 

Vereinfachungen wurden in den Widmungskategorien, in denen gebaut werden darf und in 

einer vereinfachten und beschleunigten Genehmigung der Vorhaben geschaffen. Konkret wur-

den in den Bundesländern Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, der Steier-

mark, Tirol, Vorarlberg und Wien Gesetze bzw. Erweiterungen zu speziellen Erleichterungen 

für die Errichtung vorübergehender Betreuungseinrichtungen für Flüchtlinge erlassen. Im Fol-

genden werden diese kurz vorgestellt und kommentiert. 

Kärntner Bauordnung (BO) 1996 § 7 Abs. 1 

Mit der Änderung der Bauordnung vom 10. März 2016 sind folgende Vorhaben baubewilli-

gungsfrei: 

 die Errichtung, Änderung und der Abbruch von baulichen Anlagen im Nahbereich von 

bestehenden Grenzübergangsstellen zur Regelung, Lenkung und Überwachung des 

Eintrittes in das Bundesgebiet sowie die Änderung der Verwendung in eine solche An-

lage und 

 die Änderung der Verwendung von Gebäuden oder Gebäudeteilen in einem Gebäude 

oder einem Gebäudeteil zur Unterbringung von Personen i.S. des Kärntner Grundver-

sorgungsgesetzes. 

                                              

140 Vgl. BGBl. Nr. 120/2015, 2015 (28.09.2015), Art. 1. 
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Weiters dürfen diese Vorhaben auch entgegen dem Flächenwidmungsplan ausgeführt wer-

den.141 

Niederösterreichische BO 2014 § 16a - Vorübergehende Betreuungseinrichtungen für 

Zwecke der Grundversorgung 

Die Errichtung von Bauwerken, die einem vorübergehenden, max. 5 Jahre dauernden Bedarf 

dienen, wird erleichtert. Jedoch handelt es sich um Betreuungseinrichtungen (i.S.v. organisier-

ten Unterkünften gemäß § 2 Abs. 1 Z 5 NÖ Grundversorgungsgesetz), die vom Land Nieder-

österreich oder einer vom Land beauftragten humanitären, kirchlichen oder privaten Einrich-

tung bzw. Person betrieben werden. 

Derartige Anträge können bis 30.06.2017 eingebracht werden.142 Für genannte Bauvorhaben 

entfällt die Prüfung, ob dem Bauvorhaben 

 die im Flächenwidmungsplan festgelegte Widmungsart des Baugrundstücks, seine Er-

klärung zur Vorbehaltsfläche oder Aufschließungszone, 

 der Bebauungsplan, 

 eine Bausperre, 

 die Unzulässigkeit der Erklärung des betroffenen Grundstücks im Bauland zum Bau-

platz sowie 

 ein Bauverbot nach § 13 oder nach § 42 Abs. 6 des NÖ Raumordnungsgesetzes (ROG) 

2014, LGBl. Nr. 3/2015 in der geltenden Fassung 

entgegensteht.143 

Die Kriterien der Sicherheit von Personen, Hygiene, Standsicherheit, Trockenheit und Brand-

schutz der baubehördlich bewilligten oder angezeigten Bauwerke der Nachbarn und bei Neu- 

und Zubauten eine ausreichende Belichtung der Nachbargebäude müssen aber erfüllt sein. 

Nach Ablauf der gemeldeten Frist ist die Betreuungseinrichtung innerhalb von sechs Monaten 

zu entfernen bzw. der ursprüngliche Zustand des Grundstücks oder der Bebauung wiederher-

zustellen.144 

Oberösterreichisches Unterbringungs-Sicherstellungsgesetz 

Zur befristeten Unterbringung von Flüchtlingen können Bauwerke und Anlagen im Bauland (§ 

21 Oö. Raumordnungsgesetz) und auf geeigneten sonstigen Flächen (§ 29 und § 30 Oö. 

Raumordnungsgesetz) per Verordnung errichtet und dementsprechend genutzt werden (gilt 

auch für Änderungen des Verwendungszwecks, Umbauten und sonstigen Änderungen von 

Bestandsbauten). An einem Standort dürfen max. 100 Personen untergebracht werden. In der 

Verordnung können weitere Festlegungen der Widmungen und Gebäude formuliert werden. 

Für solche Bauten entfällt die Oö. Bauordnung 1994 und § 40 Abs. 8 des Oö. Raumordnungs-

gesetzes 1994 in Hinblick auf die Errichtung und die Dauer der Verwendung. Trotzdem müs-

sen die Anforderungen hinsichtlich Standsicherheit, Brandschutz, Hygiene und Nutzungssi-

cherheit erfüllt werden.  

Das Gesetz tritt mit Ablauf des 30.06.2016 außer Kraft.145 

                                              

141 Kärntner BO 1996, 2016 (08.04.2016), § 7 Abs. 1. 
142 Vgl. NÖ BO 2014, 2016 (12.02.2016), § 16a. 
143 Vgl. NÖ BO 2014, 2016 (12.02.2016), § 20 Abs. 1. 
144 Vgl. NÖ BO 2014, 2016 (12.02.2016), § 16a. 
145 Vgl. Oö. Unterbringungs-Sicherstellungsgesetz, 2016 (12.02.2016). 
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Salzburger Flüchtlingsunterkünftegesetz 

Für Flüchtlingsunterkünfte – i.S. von Unterkünften einer Betreuungseinrichtung des Landes 

oder einer vom Land beauftragten Einrichtung (humanitäre, kirchliche oder private Einrichtung 

oder Institutionen der freien Wohlfahrtspflege) – wurden mittels Flüchtlingsunterkünftegesetz 

raumordnungs- und baurechtliche Erleichterungen geschaffen. Nachfolgend ein Überblick: 

§ 2 Raumordnungsrechtliche Einrichtungen: 

a) Flüchtlingsunterkünfte sind in allen Baulandkategorien (§ 30 SROG 2009) zulässig. 

b) Eine Einzelbewilligung für Flüchtlingsunterkünfte kann nach § 46 SROG 2009 auch im 

Grünland erteilt werden. 

c) Werden bestehende Bauten und widmungswidrige Bestandsbauten mit Aufenthalts-

räumen als Flüchtlingsunterkunft genutzt ist keine Bewilligung nach § 46 SROG nötig. 

§ 3 Baurechtliche Erleichterungen: 

a) Werden Bestandsbauten mit Aufenthaltsräumen als Flüchtlingsunterkunft genutzt, ist 

keine Bewilligung der Baubehörde gemäß § 2 Abs. 1 Z 5 notwendig. 

b) Es sind keine Bauplatzerklärung und Baubewilligung für die auf zwei Jahre befristete 

Aufstellung von Wohncontainern für Flüchtlingsunterkünfte erforderlich. 

c) Die bautechnischen Anforderungen werden erfüllt, wenn hinsichtlich Verwendungs-

zweck und voraussichtlicher Unterbringungsdauer ein tragbares Maß an Festigkeit, 

Brandschutz, Hygiene, Nutzungssicherheit und Schallschutz vorhanden ist. Beim Neu-

bau von Objekten können bautechnische Ausnahmen auf Antrag gewährt werden – 

soweit diese mit dem Verwendungszweck und der durchschnittlichen Unterbringungs-

dauer vereinbar sind.  

Das Flüchtlingsunterkünftegesetz tritt mit 09.07.2017 außer Kraft.146 

Steiermärkisches Baugesetz (BauG) § 21a - Vorübergehende Betreuungseinrichtungen 

zur Grundversorgung 

Die Schaffung vorübergehender Betreuungseinrichtungen ist vereinfacht möglich. Dabei han-

delt es sich um organisierte Unterkünfte gemäß Steiermärkischem Betreuungsgesetz § 2 Z 1 

und 2, die vom Land oder humanitären, kirchlichen oder privaten Einrichtungen betrieben wer-

den. 

Nach § 21a sind Umbaumaßnahmen und Nutzungsänderungen an Bestandsgebäuden, Neu- 

und Zubauten in Leichtbauweise, Wohncontainer und sonstige Fertigteilbauten baubewilli-

gungsfrei und in allen Baugebietskategorien gemäß § 30, auf Verkehrsflächen gemäß § 32 

und im Freiland gemäß § 33 Abs. 3 Z 1 des Steiermärkischen Raumordnungsgesetzes 2010 

zulässig. 

Baurechtliche und bautechnische Vorschriften können bei diesen Bauvorhaben abweichen, 

jedoch sind die Mindestanforderungen bezüglich Festigkeit, Brandschutz, Hygiene und Nut-

zungssicherheit i.S. des Verwendungszwecks einzuhalten. Bauvorhaben sind nach Außer-

krafttreten des Gesetzes innerhalb eines Monats in den ursprünglichen Zustand oder die ur-

sprüngliche Nutzung zurückzuführen, Neu- und Zubauten sind komplett zu entfernen. 

§ 21a des Steiermärkischen Baugesetzes tritt mit Ablauf des 31.12.2017 außer Kraft.147 

                                              

146 Vgl. Salzburger Flüchtlingsunterkünftegesetz 2015, 2016 (12.02.2016). 
147 Vgl. Stmk. BauG 1995, 2016 (12.02.2016), § 21a, § 120a Abs. 19. 
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Tiroler Bauordnung (TBO) § 46a – Vorübergehende Betreuungseinrichtungen für Zwe-

cke der Grundversorgung 

Betreuungseinrichtungen gemäß § 1b Tiroler Grundversorgungsgesetz sind durch das Land 

Tirol, eine Gemeinde, einen Gemeindeverband oder durch eine von diesen beauftragten hu-

manitäre, kirchliche oder private Einrichtungen oder eine Institution der freien Wohlfahrtspflege 

zu betreiben. 

Für vorübergehende Bauvorhaben ist nur eine Bauanzeige erforderlich. In der Betreuungsein-

richtung dürfen höchstens 2% der Einwohneranzahl der betroffenen Gemeinde untergebracht 

werden. 

Bei den Bauvorhaben handelt es sich um 

 den Neubau von Gebäuden für Betreuungseinrichtungen in Leichtbauweise (z.B. Con-

tainer oder sonstige Fertigteilbauten), 

 Zu- und Umbauten von Gebäuden und sonstige Änderungen für Betreuungseinrichtun-

gen sowie 

 die Verwendung von bisher in anderer Form genutzten Objekten als Betreuungsein-

richtung. 

Diese unterliegen weder den Festlegungen des Flächenwidmungsplanes noch den Bebau-

ungsplänen sowie nicht entsprechenden textlichen Festlegungen des örtlichen Raumord-

nungskonzeptes. Auch die Vorschriften der §§ 4 bis 11 gelten nicht. Bautechnische Erforder-

nisse hinsichtlich der mechanischen Festigkeit und Standsicherheit, des Brandschutzes für 

Wohngebäude, Hygiene, Nutzungssicherheit und ggf. der Gesamtenergieeffizient sind einzu-

halten. 

Die Bestandsdauer beträgt max. fünf Jahre, kann aber aufgrund einer neuen Bauanzeige um 

einmalig zwei Jahre verlängert werden, wenn die Betreuungseinrichtung weiterhin benötigt 

wird. Nach Ablauf der Bauanzeige ist das Bauvorhaben in seinen ursprünglichen Zustand zu-

rückzuführen bzw. Neu- und Umbauten zu entfernen.148 

§ 46a der Tiroler Bauordnung gilt unbefristet. 

Vorarlberger Baugesetz § 20a – Unterkünfte zur Grundversorgung 

Bauvorhaben, die vom Land oder von einem von diesem herangezogenen Dritten gemäß § 7 

des Mindestsicherungsgesetzes für Personen der Grundversorgungsvereinbarung zur Verfü-

gung gestellt werden, sind frei und zulässig. 

Voraussetzungen hierfür sind die Einhaltung der Abstandsflächen und Mindestabstände, die 

Wahrung der Interessen der Sicherheit und der Gesundheit und die Lage der Unterkünfte in 

einer Baufläche oder in einem Sondergebiet. 

§ 20a tritt am 01.07.2017 außer Kraft, bis dahin erlangte Berechtigungen gemäß § 20a erlö-

schen am 01.07.2019.149 

Bauordnung für Wien § 71c – Vorübergehende Einrichtungen zur Unterbringung von 

Personen 

Mit 19. April 2016 trat die Novelle der Bauordnung für Wien betreffend § 71c in Kraft. 

                                              

148 Vgl. TBO 2011, 2016 (12.02.2016), § 46a. 
149 Vgl. Vorarlberger BauG 1998, 2016 (12.02.2016), § 20a. 
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Die beschlossenen Änderungen richten sich an temporäre Unterbringungsmöglichkeiten u.a. 

für Flüchtlinge sofern deren Nutzung und die Durchführung von Baumaßnahmen in diesem 

Zusammenhang vom Staat organisiert werden. 

Mit Inkrafttreten dieser Novelle bedarf es für Bestandsbauten sowie Neu- und Zubauten in 

Leichtbauweise (Container, Fertigteilhäuser etc.) mit einer Nutzungsdauer von max. 6 Mona-

ten keiner Baubewilligung noch einer Bauanzeige. Weiters entfallen die weiteren Bestimmun-

gen der Bauordnung für Wien, mit der Voraussetzung, dass auf die „allgemeinen Vorausset-

zungen an die mechanische Festigkeit und Standsicherheit, den Brandschutz, die Hygiene 

und Gesundheit sowie die Nutzungssicherheit Bedacht genommen wird“. 

Die Nutzungsdauer kann bei Vorliegen einer Baubewilligung auf 5 Jahre verlängert werden, 

dabei kann auf die Einhaltung der Gesetzesbestimmungen und Verordnungen verzichtet wer-

den – jedoch nicht zwingend. Werden subjektiv-öffentliche Nachbarrechte verletzt, kann die 

Bewilligung trotzdem erteilt werden. 

Die Nutzung für oben genannte Objekte ist auf max. 15 Jahre beschränkt, hierfür bedarf es 

ebenfalls einer Baubewilligung für diesen Zeitraum. Auf die Einhaltung der Bestimmungen der 

Bauordnung kann verzichtet werden, jedoch sind die zuvor definierten allgemeinen Anforde-

rungen einzuhalten sowie sind zusätzlich ein Energieausweis vorzuglegen und das Erdge-

schoss barrierefrei auszuführen. Essentiell in diesem Fall ist, dass bei Verletzung subjektiv-

öffentlicher Nachbarrechte keine Baubewilligung erteilt werden kann.150 

Länderspezifische regulatorische Veränderungen – Ausschließlicher Fokus auf die 

akute Flüchtlingsunterbringung 

Durch die Lockerung der Baubestimmungen konnten bereits mehr Flüchtlingsquartiere in kür-

zerer Zeit gestellt werden. Die Unterbringung in Gebäuden, die prinzipiell geeignet sind und 

die Nutzeranforderungen erfüllen, jedoch nicht alle bautechnischen bzw. bauplanungsrechtli-

chen Anforderungen erfüllen, wurde so möglich. 

Nach der Nutzung als Flüchtlingsunterkunft sind die Gebäude in ihren ursprünglichen Zustand 

zurück zu führen, was eine Nachnutzung zur Gänze ausschließt. Selbiges gilt für Grundstücke 

auf denen Objekte zur vorübergehenden Unterbringung errichtet wurden bzw. werden. Eine 

Zweitnutzung in Form von preiswerten Wohnungen wäre jedoch erstrebenswert, um die ange-

spannte Lage im Segment leistbarer Mietwohnungen zu entspannen. Hier besteht Handlungs-

bedarf für den Gesetzgeber, die getroffenen Bestimmungen hinsichtlich des Rückbaus der 

Anlagen zu lockern und somit sinnvolle Zweitnutzungen zu ermöglichen. 

5.3.2 Baugenehmigungsfähigkeit von Unterkünften für Asylwerber 

Die im vorangegangen Kapitel angeführten Ländergesetze bzw. Gesetzesänderungen zielen 

auf die Erleichterung bei der Schaffung von Flüchtlingsunterkünften ab. Insbesondere ist es 

möglich, beschränkt auf Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark und Tirol, vo-

rübergehende Betreuungseinrichtungen auch in anderen Widmungskategorien, die nicht als 

Wohngebiet ausgewiesen sind, zu schaffen. In Kärnten betreffen die Lockerungen im Bereich 

der Errichtung nur Anlagen, die benötigt werden, wenn Flüchtlinge die österreichische Grenze 

übertreten. 

                                              

150 Vgl. Bauordnung für Wien; Änderung, 2016 (19.04.2016). 
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Die folgenden Abbildungen geben nun einen Überblick, in welchen Widmungskategorien Un-

terkünfte zur Unterbringung von Asylwerbern und anerkannten Flüchtlingen in den Bundeslän-

dern zulässig sind bzw. sein könnten. Wesentlich ist die Feststellung, dass es sich um Ein-

schätzungen auf Basis der jeweiligen Landesgesetze handelt, jedoch wird über die tatsächli-

che Realisierbarkeit eines Projektes im Einzelfall von den kommunalen Gremien entschieden. 

Im Speziellen werden hier drei Kategorien betrachtet: Unterkünfte i.S.e. Anlage für soziale 

Zwecke („Einrichtungen für soziale Bedürfnisse“), Unterkünfte i.S.e. Wohnnutzung und Unter-

künfte i.S.e. Betreuungseinrichtung. Bei Betreuungseinrichtungen handelt es sich um vorüber-

gehende Unterkünfte zum Zwecke der Grundversorgung. 

Asylwerber werden vorrangig in ersteren und letzteren Quartieren, Asylberechtigte primär in 

Wohnungen untergebracht. 

Die Abbildungen liefern dabei einen komprimierten Überblick über die Realisierbarkeit von 

Bauvorhaben in den länderspezifischen Widmungsgebieten durch die Kennzeichnungen „zu-

lässig“ (grün), „ausnahmsweise zulässig“ (orange) und „nicht zulässig“ (rot). Ausnahmsweise 

zulässig sind Unterkünfte, die gemäß den länderspezifischen Gesetzesinitiativen errichtet wur-

den bzw. werden.  

Burgenland 

Abbildung 31:  Baugenehmigungsfähigkeit von Flüchtlingsunterkünften im Burgenland 

Eigene Darstellung, Quelle: Burgenländisches Raumplanungsgesetz 1969, 2016 (12.02.2016). 

Das Sondergebiet ist für all jene Bauten vorgesehen, die nicht in den übrigen Widmungskate-

gorien zulässig sind, so werden explizit auch Erstaufnahmestellen für Flüchtlinge genannt. Es 

kann davon ausgegangen werden, dass auch Betreuungseinrichtungen in dieser Widmungs-

kategorie erlaubt sind. 
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Kärnten 

Abbildung 32:  Baugenehmigungsfähigkeit von Flüchtlingsunterkünften in Kärnten 

Eigene Darstellung, Quelle: Kärntner Gemeindeplanungsgesetz 1995, 2016 (12.02.2016). 

Betreuungseinrichtungen werden gemäß Kärntner Gemeindeplanungsgesetz in keiner W id-

mungskategorie explizit erwähnt, derlei Gebäude sind somit im Sondergebiet zulässig. Die 

Änderung der Kärntner Bauordnung richtet sich nicht an vorübergehende Betreuungseinrich-

tungen. Die Errichtung von Flüchtlingsunterkünften wird nur in Hinblick auf den Wegfall der 

Baubewilligung erleichtert, jedoch werden durch die Novelle keine weiteren Widmungskatego-

rien für Flüchtlingsunterkünfte aktiviert. 

Niederösterreich 

Abbildung 33:  Baugenehmigungsfähigkeit von Flüchtlingsunterkünften in Niederösterreich 

Eigene Darstellung, Quelle: Niederösterreichisches Raumordnungsgesetz 2014, 2016 (12.02.2016); Bauordnung 2014, 

2016 (12.02.2016).  

In Niederösterreich sind Flüchtlingsunterkünfte in zahlreichen Widmungskategorien zulässig. 

Gemäß § 16a der NÖ Bauordnung entfallen für Betreuungseinrichtungen die Bestimmungen 

des Flächenwidmungsplans, somit sollten solche Bauvorhaben grundsätzlich in allen Wid-

mungskategorien möglich sein. Für die Wohnnutzung im Grünland gelten die Voraussetzun-

gen von § 20. 
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Oberösterreich 

Abbildung 34:  Baugenehmigungsfähigkeit von Flüchtlingsunterkünften in Oberösterreich 

Eigene Darstellung, Quelle: Oberösterreichisches Raumordnungsgesetz 1994, 2016 (12.02.2016); Unterbringungs-Si-

cherstellungsgesetz 2015, 2016 (12.02.2016). 

Die vorübergehende Unterbringung von Flüchtlingen kann gemäß Unterbringungs-Sicherstel-

lungsgesetz in allen Baulandskategorien, auf Verkehrsflächen sowie im Grünland erfolgen. 

Der Bau von Flüchtlingsunterkünften i.S. von Anlagen für soziale Zwecke und Wohnungen 

sind nur begrenzt möglich. 

Salzburg 

Abbildung 35:  Baugenehmigungsfähigkeit von Flüchtlingsunterkünften in Salzburg 

Eigene Darstellung, Quelle: Salzburger Raumordnungsgesetz 2009, 2016 (12.02.2016); Flüchtlingsunterkünftegesetz 

2015, 2016 (12.02.2016). 

Das Flüchtlingsunterkünftegesetz macht die Errichtung von Betreuungseinrichtungen in allen 

Baulandkategorien zulässig. Gemäß Salzburger Raumordnungsgesetz können Anlagen für 

soziale Zwecke und Wohnobjekte vorrangig im Bauland gebaut werden. 
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Steiermark 

Abbildung 36:  Baugenehmigungsfähigkeit von Flüchtlingsunterkünften in der Steiermark 

Eigene Darstellung, Quelle: Steiermärkisches Raumordnungsgesetz 2009, 2016 (12.02.2016); Baugesetz 1995, 2016 

(12.02.2016), § 21a. 

§ 21a des Steiermärkischen Baugesetzes erleichtert den Bau von Betreuungseinrichtungen 

für Zwecke der Grundversorgung. So sind diese Vorhaben in allen Widmungskategorien zu-

lässig. 

Tirol 

Abbildung 37:  Baugenehmigungsfähigkeit von Flüchtlingsunterkünften in Tirol 

Eigene Darstellung, Quelle: Tiroler Raumordnungsgesetz 2011, 2016 (12.02.2016); Bauordnung 2011, 2016 (12.02.2016), 

§ 46a. 

Betreuungseinrichtungen können lt. Tiroler Bauordnung § 46a in allen hier angeführten Wid-

mungskategorien errichtet werden. Anlagen für soziale Zwecke sind hingegen nur im Wohn- 

und Kerngebiet zulässig.  
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Vorarlberg 

Abbildung 38:  Baugenehmigungsfähigkeit von Flüchtlingsunterkünften in Vorarlberg 

Eigene Darstellung, Quelle: Vorarlberger Baugesetz 2001, 2016 (12.02.2016). 

Durch die Änderung des Vorarlberger Baugesetzes sind Flüchtlingsunterkünfte in allen Bau-

flächen und im Sondergebiet zulässig. Anlagen für soziale Zwecke und Wohnobjekte sind im 

Kern-, Wohn- und Mischgebiet erlaubt. 

In Wohn- und Mischgebieten sind neben Wohngebäuden auch andere Gebäude und Anlagen 

erlaubt, die das Wohnen und den Charakter des Wohngebietes nicht stören. Somit wird ange-

nommen, dass Betreuungseinrichtungen, unter diesen Voraussetzungen, zulässig sind. 

Wien 

Abbildung 39:  Baugenehmigungsfähigkeit von Flüchtlingsunterkünften in Wien 

Eigene Darstellung, Quelle: Wiener Bauordnung 1930, 2016 (12.02.2016). 

Gemäß der jüngsten Novelle der Bauordnung für Wien sind vorübergehende Flüchtlingsunter-

künfte mit einer Nutzungsdauer von max. 6 Monaten grundsätzlich in allen Widmungskatego-

rien zulässig. Für Objekte, die längere Zeit genutzt werden, können ggf. Ausnahmen getroffen 

werden. Anlagen für soziale Zwecke sind nur im Wohngebiet und Gartensiedlungsgebiet er-

laubt, Wohnobjekte lt. Gesetz ausschließlich im Wohngebiet. 

Gemäß den herrschenden rechtlichen Vorschriften gilt die vorangestellte skizzierte Baugeneh-

migungsfähigkeit von Flüchtlingsunterkünften. Für diese können jedoch spezifische Ausnah-

men geschaffen werden, um dem Wohnraumbedarf von Asylwerbern durch vereinfachte Be-

dingungen zu entsprechen. 

5.3.3 Befristete Baulandwidmung 

In Burgenland, Niederösterreich und Wien ist es beispielsweise möglich, Bauland befristet um-

zuwidmen. Dadurch soll verhindert werden, dass Bauland jahrelang unbebaut bleibt. Die vor-

handenen Flächen können so besser genutzt werden. Des Weiteren können Vereinbarungen 

getroffen werden, die den Grundeigentümer verpflichten, seine Grundstücke innerhalb einer 
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bestimmten Frist zu bebauen. Durch die Maßnahmen zur Mobilisierung von Bauland zur 

Wohnraumschaffung soll vermieden werden, dass Flächen „gehortet“ werden. Dies trägt wie-

derum zur Schaffung von leistbarem, sozialverträglichem Wohnraum bei und unterstützt die 

Ausweitung des Angebotes. Im Folgenden wird kurz auf die Situation im Burgenland, Nieder-

österreich und Wien eingegangen: 

Burgenland 

Zur Baulandmobilisierung kann die Widmung von Grundstücken auf fünf bis zehn Jahre be-

fristet werden. Nach Ablauf der Frist kann die Gemeinde innerhalb eines Jahres die Widmung 

ändern, innerhalb dieser Frist entsteht kein Entschädigungsanspruch für den Eigentümer. Da-

neben können Gemeinden mit Grundeigentümern die Vereinbarung treffen, dass das betref-

fende Grundstück innerhalb einer bestimmten Frist bebaut werden muss.151 

Niederösterreich 

Wird Bauland neu gewidmet, kann die Gemeinde eine Befristung von fünf Jahren festlegen. 

Nach Ablauf der Frist kann die Gemeinde die Widmung unbebauter Grundstücke innerhalb 

von einem Jahr ändern. Die Gemeinde kann mit den Grundstückseigentümern Verträge ab-

schließen, die sie zu folgenden Maßnahmen verpflichten: 

 das Grundstück innerhalb einer bestimmten Frist zu bebauen oder dieses der Ge-

meinde zu einem marktüblichen Preis zum Verkauf anbieten, 

 bestimmte Nutzungen durchzuführen bzw. diese zu unterlassen oder/und 

 eine Verbesserung der Baulandqualität herbeiführen.152 

Wien 

In § 4 Abs. 4 der Wiener Bauordnung wurde die Möglichkeit geschaffen, Grundstücke befristet 

als Bauland auszuweisen, sofern dadurch gesetzliche Ziele der Stadtplanung erfüllt werden. 

Ein Einlösungsanspruch (in Form von einer Entschädigung) steht in diesem Falle dem Eigen-

tümer des Grundstücks gemäß § 59 Abs. 2 Z 5 nicht zu.  153In Wien ist die befristete Bauland-

widmung nicht nur bei Neuwidmungen von Bauland möglich.154 

Die befristete Baulandwidmung stellt ein sinnvolles Instrument zur Mobilisierung von zusätzli-

chem Bauland dar. Dadurch stehen mehr Flächen zur Verfügung, die mit Wohngebäuden be-

baut werden können, mit positiven Folgen für das (leistbare) Wohnraumangebot. 

5.4 Beschleunigung von Bewilligungsverfahren und verfahrens-

rechtliche Aspekte 

Das Bundesverfassungsgesetz über die Unterbringung und Aufteilung von hilfs- und schutz-

bedürftigen Fremden brachte bundesweit Erleichterungen zur Errichtung und zum Umbau von 

Bestandsobjekten und zur Nutzung von Grundstücken. Demnach sind in bestimmten Fällen 

keine Baubewilligungen, Bauanzeigen etc. mehr nötig und der Bund kann die Errichtung, den 

Umbau oder die Nutzung per Bescheid anordnen. Voraussetzung hierfür ist, dass die Gebäude 

                                              

151 Vgl. Bgld. RPG 1969, 2016 (12.02.2016), § 11a. 
152 Vgl. NÖ ROG 2014, 2016 (12.02.2016), § 17. 
153 Vgl. Wiener BO 1930, 2016 (12.02.2016), § 4 Abs. 4. 
154 Vgl. Trapichler, 2015, S.6. 
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bzw. Grundstücke im Eigentum des Bundes sind oder diesem zur Verfügung stehen. Die Vor-

haben können mittels Bescheid angeordnet werden, wobei mind. eine Woche vor Beginn der 

Unterbringung die betroffene Gemeinde zu benachrichtigen.155 

Auf Länderebene ist die Errichtung und Nutzung von Gebäuden zur Grundversorgung vorüber-

gehenden Bestands gemäß den entsprechenden Gesetzen 

 baubewilligungsfrei, 

 anzeigefrei oder 

 es gibt keine separate Regelung. 

Die neu erlassenen Ländergesetze für vorübergehende Betreuungseinrichtungen für Zwecke 

der Grundversorgung richten sich vorrangig an Betreuungseinrichtungen, die vom Land oder 

die durch vom Land beauftragten kirchlichen, humanitären oder privaten Einrichtungen betreut 

werden. 

Abbildung 40 skizziert die Genehmigungsstufen der jeweiligen Bauvorhaben auf Bundes- und 

Länderebene. Dabei wird zwischen Vorhaben i.S. des Bundesgesetzes bzw. der neuen Län-

dergesetze und gewöhnlichen Baumaßnahmen differenziert. 

Abbildung 40:  Bewilligung von Baumaßnahmen auf Bundes- und Länderebene 

 

Quelle: Bgld. BauG 1997, 2016 (12.02.2016), § 16 - § 18; Kärntner Bauordnung (K-BO) 1996, 2016 (12.02.2016), § 6 und § 

7; NÖ BO 2014, 2016 (12.02.2016), § 14 - § 16a; Oö. BO 1994, 2016 (12.02.2016), § 24 - § 26; Oö. Unterbringungs-Sicher-

stellungsgesetz, 2016 (12.02.2016), § 2 Abs. (2); Salzburger Baupolizeigesetz (BauPolG) 1997, 2016 (12.02.2016), § 2 

und § 3; Salzburger Flüchtlingsunterkünftegesetz 2015, 2016 (12.02.2016), § 3; Stmk. BauG 1995, 2016 (12.02.2016), § 19 

- § 21a; TBO 2011, 2016 (12.02.2016), § 21 und § 46a; Vorarlberger BauG) 2016 (12.02.2016), § 18 - § 20a; Wiener BO, 

2016 (25.04.2016), § 60 - § 71c. 

  

                                              

155 Vgl. Unterbringung und Aufteilung von hilfs- und schutzbedürftigen Fremden. 
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bewilligungsfrei

bewilligungspflichtig

Tirol anzeigepflichtig

bewilligungspflichtig

Baumaßnahmen im Innern von 

Gebäuden:

Bewilligungsfrei

bewilligungspflichtig

Baumaßnahmen im Innern von 

Gebäuden: bewilligungsfrei

Vorarlberg bewilligungs- und anzeigefrei bewilligungspflichtig bewilligungspflichtig

Wien
bewilligungs- und anzeigefrei, jedoch 

nur bei staatlicher Organisation

bewilligungspflichtig

bei keiner Änderung der äußeren 

Gestaltung des Bauwerkes: 

anzeigepflichtig

bewilligungspflichtig

bei keiner Änderung der äußeren 

Gestaltung des Bauwerkes: 

anzeigepflichtig

Bewilligung von Baumaßnahmen

Bundesland
Länderebene

Das Bundesministerium für Inneres 

kann die Nutzung und den Umbau von 

bestehenden Bauwerken oder die 

Aufstellung beweglicher Wohneinheiten 

auf Grundstücken, die im Eigentum des 

Bundes oder diesem zur Verfügung 

stehen, ohne vorheriges Verfahren mit 

Bescheid vorläufig anordnen. Dieser 

Bescheid ersetzt die nach bundes- und 

landesrechtlichen Vorschriften 

vorgesehenen Bewilligungen, 

Genehmigungen oder Anzeigen.
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Bauplanungsrechtliche Folgen zur erleichterten Wohnraumschaffung 

Die Rahmenbedingungen für eine beschleunigte Wohnraumschaffung wurden vom Gesetzge-

ber im Zuge der Flüchtlingskrise zügig überarbeitet und bieten somit vereinfachte Vorausset-

zungen für die Immobilienwirtschaft, angefangen von Widmungsfragen bzgl. des Gebietscha-

rakters bis hin zu Bewilligungsverfahren. Sowohl das „Bundesverfassungsgesetz über die Un-

terbringung und Aufteilung von hilfs- und schutzbedürftigen Fremden“, als auch die länderspe-

zifischen Gesetzgebungen in Salzburg, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark, Tirol 

und Vorarlberg tragen zu einer notwendigen raschen Umsetzung bei.  

Anzumerken ist jedoch an dieser Stelle, dass die erfolgreiche Realisierung von Projekten eng 

mit den kommunalen Gegebenheiten verknüpft ist und somit einer fallweisen Entscheidung 

bedarf. Eine Zusammenarbeit von Politik und Wirtschaft ist daher gerade in Fragen der zu-

künftigen wohnpolitischen Ausrichtung von zentraler Bedeutung. 

Verfahrensrechtliche Fragen des Bauordnungsrechts 

Für die Planung und Errichtung von Gebäuden mit Wohnungen für Asylwerber und -berech-

tigte und Wohnheimen gelten grundsätzlich weiterhin die allgemeinen Verfahrensbestimmun-

gen. 

Beim Neubau von Wohnungen und Wohnheimen sind grundsätzlich die Standardanforderun-

gen für ebendiese zu beachten und einzuhalten. Somit gelten für die Errichtung von Einrich-

tungen zur vorübergehenden Wohnungsbedarfsdeckung von Flüchtlingen vereinfachte Ver-

fahrensregelungen. Bei vorhandener Bausubstanz sind die Bestandsgebäude hinsichtlich der 

zukünftigen Nutzung und möglichen Nutzungsänderungen zu prüfen. Hierbei sind auch die 

materiellen Aspekte (Barrierefreiheit, Nutzungssicherheit etc.), welche durch eine Umnutzung 

ggf. adaptiert werden müssen zu berücksichtigen. Durch das Bundesverfassungsgesetz und 

die länderspezifischen Regelungen wird die Umnutzung von Bestandsbauten zu Objekten für 

die Unterbringung von Flüchtlingen erleichtert. 

Vergabe der Bauleistungen 

Das Bundesvergabegesetz (BVergG) kommt im Falle von öffentlichen Auftraggebern (z.B. 

Bund, Länder, Gemeinden etc.) zur Anwendung. Somit kommen die entsprechenden Anforde-

rungen auch bei der Errichtung von Flüchtlingsunterkünften durch den Bund, die Länder oder 

Gemeinden zur Anwendung, wenn Leistungen ausgeschrieben werden. Folglich richten sich 

Ausschreibung und Vergabeverfahren nach den Bestimmungen des BVergG. Dies gilt nicht 

nur für die Schaffung von Wohnraum, sondern auch für den Betrieb der Flüchtlingsunterkünfte, 

sofern sie von einem öffentlichen Auftraggeber ausgeschrieben werden. Tritt der Fall ein, dass 

Bauvorhaben von privaten Bauträgern oder gemeinnützigen Bauvereinigungen in Auftrag ge-

geben werden, ist die Einhaltung des BVergG entsprechend nicht zwingend.156 

Wurde Wohnbauförderung bewilligt, bestehen teilweise gesonderte Bestimmungen zur 

Vergabe von Aufträgen über Bauleistungen. In Abbildung 41 ist dargestellt, welche Vergabe-

vorschriften bei einer Gewährung der Wohnbauförderung hinsichtlich den Bauleistungen be-

stehen. 

  

                                              

156 Vgl. BVerG 2006, 2016 (10.02.2016), § 3. 
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Abbildung 41:  Vergabevorschriften der Wohnbauförderungsgesetze / -richtlinien 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: K-WBFG 1997, 2016 (12.02.2016), § 11 Abs. 4; NÖ Wohnungsförderungsrichtlinien 2011, 2015 (10.02.2015), § 27 

Abs. 1; Oö. WFG 1993, 2016 (12.02.2016), § 6; S.WFG 2015, 2016 (12.02.2016), § 6; Stmk. WFG 1993, 2016 (12.02.2016), § 

5; TWFG 1991, 2016 (12.02.2016), § 6; WWFSG 1989, o.J., § 78. 

Eine erhöhte Sensibilität der Investoren in Bezug auf vergaberechtliche Aspekte ist somit ins-

besondere im Fall der Nutzung von öffentlichen Förderungen bei der Schaffung von Wohn-

raum für anerkannte Flüchtlinge und Asylwerber sinnvoll. Dies ist insbesondere von Bedeu-

tung, nachdem die Wohnbauförderungsprogramme verstärkt für die Wohnraumschaffung für 

Flüchtlinge und Asylwerber in Anspruch genommen werden. 

5.5 Materielle Fragen in Hinblick auf die Bautechnik  

Grundsätzlich gelten in Hinblick auf die bautechnische Ausstattung von Flüchtlingsunterkünf-

ten die aktuellen OIB-Richtlinien des Österreichischen Instituts für Bautechnik bzw. mit Aus-

nahme von Salzburg die Bestimmungen der entsprechenden ÖNormen. Die Länder können 

von diesen Bestimmungen jedoch abweichen und landesspezifische Regelungen treffen (z.B. 

in Bezug auf die Barrierefreiheit). 

Das neue Bundesverfassungsgesetz setzt bei der Unterbringung von Flüchtlingen Festigkeit, 

Brandschutz, Hygiene, Nutzungssicherheit und Umweltverträglichkeit gemäß den bundes- und 

landesrechtlichen Vorschriften voraus.157 Die diversen Gesetzesänderungen auf Länderebene 

zur Errichtung von Betreuungseinrichtungen zur Grundversorgung erleichtern die Bestimmun-

gen der OIB-Richtlinien bzw. ÖNormen teilweise. 

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit 

Grundsätzlich wird für Flüchtlingsunterkünfte eine ausreichende Tragfähigkeit, Ge-

brauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit vorausgesetzt.158 In den Gesetzesänderungen zur 

Unterbringung von Flüchtlingen wird eine „ausreichende Standsicherheit“ gefordert. Diese For-

mulierung lässt somit auch vor dem Hintergrund der ggf. nur temporären Gebäude einen er-

höhten Handlungsspielraum zu. 

                                              

157 Vgl. BGBl. Nr. 120/2015, 2015 (28.09.2015), Art. 4 Z 5. 
158 Vgl. OIB-Richtlinie 1, 2015. 

Bundesland Vergabevorschriften

Burgenland -

Kärnten
Die Vergabe der Bauleistungen bei der Errichtung von Gebäuden mit 

mehr als zwei Wohnungen und Wohnheimen erfolgt nach einheitlichen Vergabevorschriften.

Niederösterreich

Förderungsvoraussetzung ist, dass Wohngebäude vom Gestaltungsbeirat beurteilt werden 

müssen oder dass ein Architektur- oder Planungsauswahlverfahren durchgeführt wurde (ab 

30 Wohneinheiten Pflicht).

Oberösterreich
Bei der Vergabe von Leistungen ist auf die Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit 

und Zweckmäßigkeit zu achten.

Salzburg

Bei größeren Bauvorhaben sollen  innovationsfördernde Maßnahmen wie Wettbewerbe,

Gutachterverfahren usw. durchgeführt werden. Bei öffentlichen Ausschreibungen für 

Bauvorhaben ist – unbeschadet der vergaberechtlichen Vorschriften – auf die Zielsetzungen 

dieses Gesetzes und den Grundsatz der Chancengleichheit von kleineren und größeren 

Unternehmen Bedacht zu nehmen.

Steiermark

Die Förderung der Errichtung von Gebäuden mit mehr als 2 Wohnungen darf nur erfolgen, 

wenn die städtebauliche und baukünstlerische Qualität des Bauvorhabens durch geeignete 

Maßnahmen gesichert wird.

Tirol

Bei der Errichtung von Objekten mit mehr als zwei Wohnungen oder von Gesamtanlagen 

muss die Gestaltung einer qualitätsvollen Architektur entsprechen (z.B. kann die 

Durchführung eines Architektenwettbewerbes vorausgesetzt werden).

Vorarlberg -

Wien
Die Landesregierung kann Bestimmungen über die Leistungen der Errichtung von 

Gebäuden gemäß WWFSG mittels Verordnung erlassen.
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Brandschutz 

Die OIB-Richtlinie bzgl. Brandschutz ist für alle Gebäude zur Unterbringung von Flüchtlingen 

und somit auch für temporäre bauliche Anlagen einzuhalten. Für sonstige Bauwerke gelten 

diese Bestimmungen sinngemäß. Eine Brandschutzproblematik ergibt sich bei oftmals veral-

teten oder fehlenden Brandschutzkonzepten leerstehender Gebäude. Das Bundesministerium 

für Inneres hat bereits im Jahr 2005 einen Brandschutzratgeber veröffentlicht, welcher sich mit 

den grundlegenden Fragen des Brandschutzes beschäftigt.159 Speziell für Containerbauten als 

Unterkünfte für Asylwerber hat darüber hinaus der TÜV Rheinland eine Checkliste erarbei-

tet.160 Zwischen den deutschen und den österreichischen Brandschutzverordnungen gibt es 

Unterschiede, jedoch kann diese Checkliste einen ersten Überblick über die zu berücksichti-

genden Aspekte geben. 

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz 

Für Wohngebäude und Gebäude, die Wohnzwecken dienen, sind Hygiene, Gesundheit und 

Umweltschutz gemäß OIB-Richtlinie einzuhalten.161 Gemäß den Gesetzesänderungen auf 

Länderebene ist für vorübergehende Betreuungseinrichtungen ein „entsprechendes Maß“ an 

Hygiene einzuhalten. Auch diese Formulierung eröffnet somit Gestaltungsspielräume. 

Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit 

Von Bundesland zu Bundesland gelten unterschiedliche Regelungen über die barrierefreie 

Gestaltung von Gebäuden. „Barrierefrei“ bedeutet in diesem Sinne, dass die Gebäude für Kin-

der, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen ohne Probleme, Inanspruchnahme 

fremder Hilfe und besondere Erschwernis zugänglich und nutzbar sind.162 Grundsätzlich sind 

in allen Bundesländern Gesundheits- und Sozialeinrichtungen barrierefrei zu gestalten. Abbil-

dung 42 gibt einen Überblick über die barrierefreie Gestaltung von Wohngebäuden. 

Abbildung 42:  Barrierefreie Gestaltung von Wohngebäuden 

Quelle: Burgenländische Bauverordnung (BauVO) 2008, 2016 (12.02.2016), § 30; Kärntner Bauvorschriften (K-BV) 1985, 

2016 (12.02.2016), § 39; NÖ BO 2014, 2016 (12.02.2016), § 46; Oberösterreichische Bautechnikgesetz (Oö. BauTG) 2013, 

2016 (12.02.2016), § 31; Stmk. BauG 1995, 2016 (12.02.2016), § 76; Technische Bauvorschriften Tirol 2008, 2016 

(12.02.2016), § 30; Vorarlberger Bautechnikverordnung (BTV), 2016 (12.02.2016), § 34 und § 35; Wiener BO 1930, 2016 

(12.02.2016), § 115; ÖNorm B 1600, 2012. 

Im Ergebnis müssen Wohngebäude mit mehreren Wohnungen für Asylberechtigte barrierefrei 

sein. Wohnheime – i.S.v. Gemeinschaftsunterkünften für Asylwerber – müssen nur in wenigen 

                                              

159 Vgl. Bundesministerium für Inneres, 2005, S.1 ff. 
160 Vgl. TÜV Rheinland, 2015, S. 1 ff. 
161 Vgl. OIB-Richtlinie 3, 2015. 
162 Vgl. OIB-Richtlinien – Begriffsbestimmungen, 2015, S. 2. 

Bundesland Art des Wohngebäudes

Burgenland Wohnheime und Wohnhäuser (gem. WBFG § 3 Z 4 und 7)

Kärnten Wohngebäude mit mehr als 4 Wohneinheiten

Niederösterreich Gebäude mit mehr als 2 Wohnungen

Oberösterreich Wohngebäude mit mehr als 3 Wohnungen (außer bei verdichteter Flachbauweise)

Salzburg Neu-, Zu- und Umbauten, um barrierefreie Bauten und Anlagen zu errichten

Steiermark Wohngebäude mit mehr als 3 Wohnungen

Tirol Wohngebäude mit mehr als 5 Wohnungen

Vorarlberg Bauwerke mit vier oder mehr Geschossen und mehr als 10 Wohnungen

Wien Bauwerke mit Aufenthaltsräumen (mind. 2 Wohnungen)
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diesem Anforderungsniveau entsprechen. In Flüchtlingsunterkünften des Bundes und in vo-

rübergehenden Betreuungseinrichtungen der Länder wird keine Barrierefreiheit vorausgesetzt, 

jedoch ist ein vertretbares Maß an Nutzungssicherheit nachzuweisen. 

Schallschutz 

Gemäß OIB-Richtlinie 5 sind die Bestimmungen des Schallschutzes bei Gebäuden und Ge-

bäudeteilen anzuwenden, in denen sich Menschen länger aufhalten und in denen ein gewisses 

Maß an Ruhe vorausgesetzt wird. Darunter fallen u.a. Wohngebäude, Wohnheime und vo-

rübergehende Betreuungseinrichtungen für Flüchtlinge und Asylwerber.163 Besonders in Un-

terbringungsarten wie bspw. Traglufthallen oder Zelten ist die Einhaltung der Bestimmungen 

des Schallschutzes eine große Herausforderung. 

Energieeinsparung und Wärmeschutz 

Konditionierte Gebäude, also Gebäude, deren Innenraumklima mittels Energieeinsatz beheizt, 

gekühlt, be- und entlüftet oder befeuchtet wird, unterliegen den Bestimmungen zur Energie-

einsparung und Wärmeschutz.164 Gemäß OIB-Richtlinie fallen darunter auch Wohngebäude, 

folglich sind die Bestimmungen auch für Wohngebäude und -heime für Flüchtlinge einzuhalten. 

Ausgenommen sind provisorische Gebäude mit einer Nutzungsdauer von max. zwei Jahren. 

Generell werden Flüchtlingsunterkünfte (zur langfristigen Unterbringung) auch bzgl. eines 

Energieausweises mit anderen Wohngebäuden gleichgestellt. Insbesondere bei Vermietung 

ist dieser essentiell und notwendig.165 

Abweichungen von den Bestimmungen der Bautechnik für Flüchtlingsunterkünfte 

Für Wohngebäude gelten grundsätzlich die bautechnischen Vorschriften der jeweiligen Län-

der. In bestimmten Fällen kann von diesen jedoch abgewichen werden. 

 Burgenland: Bei Bauten vorübergehenden Bestands sind Abweichungen von den 

bautechnischen Richtlinien möglich, jedoch müssen die Sicherheit und Gesundheit der 

Personen gewährleistet werden.166 

 Kärnten: Von den bautechnischen Bestimmungen kann theoretisch abgewichen wer-

den, wenn das gleiche Schutzniveau wie bei Einhaltung der Verordnung erreicht 

wird.167 

 Niederösterreich: Für Bauwerke mit besonderem Verwendungszweck und vorüber-

gehenden Bestandes kann von den OIB-Richtlinien abgewichen werden, sofern die 

Sicherheit von Personen und Sachen weiterhin gewährleistet ist.168 Für vorüberge-

hende Betreuungseinrichtungen für Zwecke der Grundversorgung gelten die Erforder-

nisse des II. Abschnittes (Bautechnik) der NÖ Bauordnung nicht.169 

 Oberösterreich: Abweichungen sind zulässig, sofern das gleiche Schutzniveau wie 

bei Anwendung der Richtlinien erreicht wird.170 

 Salzburg: Bezüglich Bauten vorübergehenden Bestandes (z.B. Notstandsbauten) 

muss den Vorschriften des Bautechnikgesetzes nur insofern entsprochen werden, als 

                                              

163 Vgl. OIB-Richtlinie 5, 2015. 
164 Vgl. OIB-Richtlinie 6, 2015. 
165 Vgl. www.energieausweis.at, o.J. 
166 Vgl. Bgld. BauVO 2008, 2016 (12.02.2016), § 35. 
167 Vgl. K-BV 1985, 2016 (12.02.2016), § 52. 
168 Vgl. NÖ BTV 2014, 2016 (12.02.2016), § 7 und § 9. 
169 Vgl. NÖ BO 2014, 2016 (12.02.2016), § 16a Abs. 4. 
170 Vgl. Oö. BauTV 2013, 2016 (12.02.2016), § 8. 

http://www.energieausweis.at/
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dass in Hinblick auf den Verwendungszweck ein ausreichendes Maß an Festigkeit, 

Brandschutz, Sicherheit und Hygiene gegeben ist.171 

 Steiermark: Werden Wohngebäude neu errichtet, sind für die Warmwasseraufberei-

tung thermische Solaranlagen oder andere erneuerbare Energieträger, sofern der Ein-

satz wirtschaftlich ist, zu verwenden oder über die Fernwärmeversorgung aus erneu-

erbaren Energieträgern oder hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplung zu erfolgen.172 

 Tirol: Bei Nachweisen eines Gutachtens, das besagt, dass durch andere geeignete 

Maßnahmen den Bestimmungen entsprochen wird, können Abweichungen von den 

Bestimmungen der Verordnung genehmigt werden.173 

 Vorarlberg: Von den OIB-Richtlinien kann auf Antrag abgewichen werden, wenn das 

gleiche Schutzniveau nachgewiesen wird. Ausnahmen von der Bautechnikverordnung 

sind auf Antrag möglich, insbesondere bei Bestandsbauten und wirtschaftlicher Unzu-

mutbarkeit.174 

 Wien: Für Beherbergungsstätten und Heime in Wien gelten abweichende Regelungen. 

So reicht eine verglichene lichte Raumhöhe von 2,20 m, wenn den Erfordernissen der 

Gesundheit (z.B. Belüftung) ausreichend entsprochen wird und für jede Schlafstelle ein 

Luftraum von mind. 15 m² zur Verfügung steht. Außerdem müssen in Heimen für je 10 

Schlafstellen im selben Geschoss mind. eine Toilette und zwei Waschgelegenheiten 

zur Verfügung stehen. Bei mehr als 20 Unterkunftsräumen muss bei den ersten 20 

mind. ein Zimmer- bzw. eine Wohneinheit und für jeweils weitere 50 Räume je ein wei-

teres Zimmer bzw. eine weitere Wohneinheit barrierefrei gestaltet sein.175 

Stellplatzbestimmungen 

Bei der Errichtung von dauerhaft bestehenden Wohnungen und Wohnheimen ist auf die Stell-

platzbestimmungen der Länder Bedacht zu nehmen. In Niederösterreich sind vorübergehende 

Betreuungseinrichtungen für Zwecke der Grundversorgung explizit von diesen Bestimmungen 

ausgenommen. Für temporäre Flüchtlingsunterkünfte in den übrigen Bundesländern bestehen 

keine ausdrücklichen Stellplatzbestimmungen, somit kann angenommen werden, dass die län-

derspezifischen Bestimmungen gelten.  

5.6 Auswirkungen ordnungspolitischer Maßnahmen auf die Immo-

bilienwirtschaft 

Die Situation auf dem Wohnungsmarkt ist in vielen Regionen Österreichs angespannt. Das 

Bundesverfassungsgesetz und die neu auferlegten Ländergesetze bzw. Gesetzesänderungen 

tragen in hohem Maße zu einer Vereinfachung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen 

Rahmenbedingungen zur kurzfristigen Realisierung von Gemeinschaftsunterkünften für 

Flüchtlinge bei. Diese erfolgten Anpassungen zielen v.a. auf Bauvorhaben auf Grundstücken 

des Bundes bzw. auf Objekte ab, die von den Ländern oder durch beauftragte Einrichtungen 

errichtet und betrieben werden. 

Wird Wohnraum für Flüchtlinge von privaten/gemeinnützigen Bauträgern geschaffen, ist die 

Herausforderung, diesen adäquat und kurzfristig herzustellen, sehr hoch, da diese Bauträger 

umfassenderen Gesetzen unterliegen bzw. weniger Ausnahmen auf diese Marktteilnehmer 

zutreffen. Exemplarisch müssen private Bauträger, die ein in die Jahre gekommenes Hotel 

                                              

171 Vgl. Salzburger BauTG 1976, 2016 (22.03.2016), § 39. 
172 Vgl. Stmk. BauG 1995, 2016 (12.02.2016), § 80. 
173 Vgl. Technische Bauvorschriften Tirol 2008, 2016 (12.02.2016), § 36. 
174 Vgl. Vorarlberger BTV 1998, 2016 (12.02.2016), § 48 und § 49. 
175 Vgl. Wiener BO 1930, 2016 (12.02.2016), § 121. 
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umnutzen wollen, im Regelfall um (Um-) Baubewilligungen und Genehmigungen ansuchen. 

Dies wäre im Fall der Realisierung einer Gemeinschaftsunterkunft in einer ehemaligen Ka-

serne durch den Bund bspw. nicht im gleichen Umfang notwendig. Spezifische weitere Erleich-

terungen der Bauvorschriften und Anforderungen an Technik und Ausführung wären für die 

beschleunigte Bereitstellung leistbaren Wohnraums durch private und gemeinnützige Bauträ-

ger erstrebenswert. 

Lockerungen der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Rahmenbedingungen können 

ein wirksames Instrument zur Baulandmobilisierung darstellen. Für den vorliegenden Fall kön-

nen exemplarisch Ausnahmen vom Flächenwidmungsplan, der Bauordnung oder Vereinfa-

chungen in den bautechnischen Bestimmungen genannt werden. 

Die erleichterte vorübergehende Errichtung von Betreuungseinrichtungen für Zwecke der 

Grundversorgung bedingt für die Immobilienwirtschaft mittelfristig eine weitere zentrale Her-

ausforderung, die mit einer nicht selten fehlenden Perspektive in Bezug auf die Drittverwen-

dungsfähigkeit einhergeht. Die Objekte müssen am Ende ihrer Genehmigungsdauer abgeris-

sen bzw. entfernt werden und die Grundstücke/Gebäude in ihren ursprünglichen Zustand zu-

rückgeführt werden. Bauträgern oder anderen Initiatoren wird so die Chance genommen, die 

Liegenschaften, falls der Bedarf nach Flüchtlingsunterkünften nicht mehr gegeben ist, einer 

anderen Folgenutzung zuzuführen. Die Diskussion über eine mögliche Drittverwendung der 

Betreuungseinrichtung muss innerhalb der politischen Entscheidungsträger geführt werden, 

insbesondere in Hinblick auf Regionen mit einer angespannten Wohnraumsituation. Ballungs-

gebiete mit erhöhtem Siedlungsdruck können durch bereits vorhandene Bausubstanz von 

bspw. Betreuungseinrichtungen profitieren, wenn diese einer in der Region benötigten Nut-

zung zugeführt werden könnten.  

Es wurde bei der Bedarfsanalyse klar herausgearbeitet, dass die aktuelle Notwendigkeit nicht 

nur in der Schaffung von Unterkünften für Asylwerber im laufenden Zulassungsverfahren ge-

geben ist, sondern insbesondere auch für anerkannte Flüchtlinge. Dies wird durch die Tatsa-

che unterstrichen, dass gegenwärtig ein signifikanter Anteil176 der Nutzer von Gemeinschafts-

unterkünften faktisch anerkannte Asylwerber sind, die einen dauerhaften Wohnraumbedarf 

haben. 

6 Herausforderungen bei der Schaffung von integrativem Wohn-

raum für Asylwerber und Flüchtlinge 

Bei der Schaffung von integrativem Wohnraum ergeben sich Fragestellungen in sozialpoliti-

scher, wirtschaftlicher und finanzieller Hinsicht. Weiters besteht die Überlegung und vielerorts 

die Herausforderung, Flüchtlingsunterkünfte nach einer abgeschlossenen Erstnutzung einer 

bedarfsgerechten und auf die regionale wohnpolitische Situation zugeschnittenen Zweitnut-

zung zuzuführen. Diese Handlungsfelder werden im folgenden Kapitel ausgeführt. 

6.1 Sozialpolitische Herausforderungen 

Neben baurechtlichen und technischen Aspekten, die im Rahmen der Unterbringung von 

Flüchtlingen zu berücksichtigen sind, bestehen diverse sozialpolitische Herausforderungen. 

Unterschiedliche Kulturen und Religionen treffen aufeinander, die Beweggründe für die Flucht, 

die oftmals seelischen Schaden hinterlassen haben, sind vielfältig und mangelnde Sprach-

kenntnisse erschweren die Integration in die regionalen Strukturen. Ballungsräume bieten 

                                              

176 Österreichischer Gemeindebund, 2015b. 

http://www.kommunal.at/
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zwar generell geeignete infrastrukturelle Grundvoraussetzungen für ein integratives Umfeld, 

jedoch besteht auch die Herausforderung, eine soziale und ethnische Ausgewogenheit zu 

schaffen. Durch eine geregelte Aufteilung soll einer Segregation vorgebeugt und ein gutes 

Zusammenleben ermöglicht werden. 

6.1.1 Akzeptanz in der Bevölkerung 

Eine breite Akzeptanz für Flüchtlinge innerhalb der Bevölkerung zu schaffen erleichtert die 

Integration sowie die Anpassung an die bestehenden regionalen Gegebenheiten und fördert 

ein gutes Zusammenleben zwischen Einheimischen und Ausländern. Dieses Miteinander zu 

schaffen ist eine große Herausforderung, da die Stimmung in Bezug auf die Flüchtlingssitua-

tion oftmals von Ambivalenz geprägt ist. Einerseits besteht eine breite Willkommenskultur, an-

dererseits steht ein Teil der Bevölkerung den ankommenden Flüchtlingen skeptisch gegen-

über. 

Das Spectra Institut für Marktforschung befragte im Dezember 2015 1.067 Personen (ab 15 

Jahre) in Österreich zur aktuellen Flüchtlingskrise. Demzufolge wohnen im Umfeld von 43% 

der befragten Personen bereits ziemlich viele bis sehr viele Zuwanderer aus dem Nahen Osten 

und Afrika. Wie Abbildung 43 zeigt, würde es rund 50% der Befragten eher stören, wenn die 

Flüchtlingszahlen in ihrer unmittelbaren Wohngegend weiter zunehmen würden.177 

Abbildung 43: Würde es Sie eher stören oder eher freuen, wenn es in Ihrer Wohngegend in Zukunft mehr 

Zuwanderer aus dem Nahen Osten und Afrika gäbe als jetzt? 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Spectra Marktforschungsgesellschaft mbH., 2016. 

Die Frage ist aber auch bei näherer Betrachtung bereits suggestiv formuliert und zielte auf die 

klassische Reaktion i.S.e. „Not-in-my-backyard“-Haltung ab. Insofern ist ebenso der Anteil von 

50%, der dies nicht explizit ablehnt, positiv hervorzuheben. Die eher skeptische Haltung be-

züglich Zuwanderern in der eigenen Wohngegend könnte beim Bau von Flüchtlingsunterkünf-

ten, ob Betreuungseinrichtungen, Heimen oder Wohnungen, sozialpolitische Probleme hervor-

rufen. Umso mehr ist es von hoher Priorität, die Akzeptanz von Flüchtlingen und Asylwerbern 

in der eigenen Bevölkerung zu stärken, um ein friedliches Zusammenleben zu ermöglichen. 

Gebäude kann Integration fördern 

Durch die architektonische Gestaltung und Bauweise von Flüchtlingsunterkünften könnte die 

städtebauliche Integration Katalysator für die gemeinschaftliche Integration sein. Es liegt auf 

der Hand, dass Berührungsängste bei einem nicht überdimensionierten Massivbauweisen ge-

ringer sind, als bei einer ausufernden Zeltstadt, die ggf. weitere Probleme, wie bspw. Abfallent-

sorgung oder aufgrund der mangelnden Privatsphäre gestresste Bewohner, bedingt. Durch 

                                              

177 Vgl. Spectra Marktforschungsgesellschaft mbH., 2016. 
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eine massive Bauweise von Flüchtlingsunterkünften wird nach außen gegenüber der benach-

barten Bevölkerung und nach innen gegenüber den dort lebenden hilfsbedürftigen Menschen 

signalisiert, dass man sich der Langfristigkeit der Situation bewusst ist und nicht nur an ra-

schen Übergangslösungen interessiert ist.   

Lösungen für ein respekt- und rücksichtsvolles Zusammenleben mit den Asylwerbern 

Durch geeignete Rahmenbedingungen werden Konfliktpotenziale reduziert und ein respekt-

volles Zusammenleben gefördert. Es können folgende immobilienwirtschaftliche Aspekte bei 

der Formulierung sinnvoller Lösungsansätze unterstützen: 

 Schaffung von Begegnungsräumen, 

 Förderung der Integration durch die Vermeidung von Ghettos und vermehrter Kontakt 

mit der einheimischen Bevölkerung, 

 Sicherstellung geschulter Sozialarbeiter: zum offenen Ansprechen von Konflikten und 

Problemen durch geschultes Betreuungspersonal,162 

 Integrative architektonische Gestaltung der Unterkünfte sowohl hinsichtlich der Nutzer 

als auch der umgebenden Nachbarschaft, 

 Dimensionierung: Vermeidung von zu großen Flüchtlingsunterkünften. 

Ergänzend sind folgende allgemeine Aspekte (ohne spezifischen Immobilienfokus) von Be-

deutung: 

 Berücksichtigung kultureller Aspekte bei der Aufteilung von Flüchtlingen (z.B. Tren-

nung von Flüchtlingen aus rivalisierenden Regionen), 

 Einsatz von Ansprechpersonen als Vermittler, die zuständig für die Konfliktbewältigung 

im Zusammenleben unter den Asylwerbern sind, 

 Organisation gemeinsamer Aktionen, um die Bevölkerung und Asylwerber zusammen-

zubringen (z.B. gemeinsames Kochen) sowie 

 Vorstellung der Flüchtlinge und Asylwerber in den Gemeinden und Förderung des Kon-

takts mit Einheimischen.178 

Die vorgenannten Aspekte zeigen, dass auch die „Hardware“, hier also die Immobilie, auf „soft-

facts“ wie bspw. eine Erhöhung der Akzeptanz positiv einwirken kann. 

6.1.2 Integrationsfähigkeit und Vermeidung von Ghettoisierung 

Die Integration von Asylberechtigten stellt eine zentrale sozialpolitische Herausforderung zur 

Wahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und zur Sicherung des sozialen Friedens dar. 

Ziel der Integration ist u.a. rasch die Eigenständigkeit von Asylberechtigten herzustellen. Weg-

weisend ist hierbei die Entwicklung einer langfristigen Strategie zur Integration von Flüchtlin-

gen. 

Maßnahmen zur erfolgreichen Integration 

Im November 2015 wurde der „50 Punkte-Plan zur Integration von Asylberechtigten und sub-

sidiär Schutzberechtigten in Österreich“ veröffentlicht. Dieser gilt als Grundlage und skizziert 

Maßnahmen des Bundes, der Länder, der Gemeinden sowie weiterer Sozialpartner aber auch 

der Zivilgesellschaft, um ein gutes Zusammenleben zu fördern. Für eine erfolgreiche Integra-

tion sind folgende Handlungsfelder maßgebend: 

 Sprache und Bildung, 

                                              

178 Vgl. Europäisches Forum Alpbach, 2015, S.14 f. 
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 Arbeit und Beruf, 

 Rechtsstaat und Werte, 

 Gesundheit und Soziales, 

 interkultureller Dialog, 

 Sport und Freizeit sowie 

 Wohnen und regionale Dimension der Integration.179 

Besonders der Hauptstadt wird im Rahmen der Integration eine maßgebliche Rolle beigemes-

sen, da Asylberechtigte vorwiegend nach Wien ziehen (vgl. Abschnitt 3.3 zu Bedarf an Wohn-

raum) und dort folglich eine höhere Konzentration an Zuwanderern in Relation zur Gesamtbe-

völkerung vorhanden ist. Die jeweilige Zuständigkeit und Aufteilung der Finanzierung für In-

tegrationsmaßnahmen sind nicht immer eindeutig zwischen Bund und Ländern definiert, was 

ggf. die rasche Umsetzung sinnvoller Maßnahmen behindert.180 Das Bundesministerium für 

Inneres stellt jedoch Mittel zur nationalen Flüchtlingsförderung bereit. Zentrale Schwerpunkte 

sind die: 

 allgemeine Beratung und Betreuung von Asylwerbern, 

 vorbeugende Bearbeitung von vorhandenen Konfliktfeldern im Umfeld von Betreu-

ungseinrichtungen sowie 

 Information der Bevölkerung vor Ort zur Förderung eines guten Zusammenlebens zwi-

schen Asylwerbern und der einheimischen Bevölkerung. 

Der Europäische Flüchtlingsfonds stellt ebenfalls finanzielle Mittel zur Integration von Flücht-

lingen bereit.181 Viele Bereiche der skizzierten Ansatzpunkte zur Förderung der Integration be-

treffen in erster Linie nicht immobilienbezogene Fragestellungen. Dennoch ist die Immobilie 

an sich durch die damit verknüpfte Standortfrage und gebäudetechnischer Ausprägung in 

Form von „Nutzerfreundlichkeit“ von zentraler Bedeutung. 

Ghettoisierung vorbeugen – Immobilienwirtschaftliche Dimensionen der Integration 

Auf die steigende Nachfrage nach leistbarem Wohnraum bzw. zur Unterbringung von Flücht-

lingen muss zeitnah entsprechend reagiert werden. Dies erfordert bedarfsgerechte und rasche 

Lösungen, aber auch vorausschauende Konzepte. Tendenziell werden derzeit eine große An-

zahl an Asylwerbern auf vergleichsweise geringem Raum untergebracht, welcher oft einem 

nur niedrigen Qualitätsstandard entspricht. Dadurch droht die Gefahr einer Ghettoisierung. Ein 

weiteres Problem, das zu einer Ghettoisierung beiträgt, ist die Tatsache, dass sich, wie in 

Kapitel 3 beschrieben, ein Großteil der Asylberechtigten in Wien bzw. in den größeren Städten 

oder stadtnahen Gebieten niederlassen.  

Würden Asylberechtigte auch nach der Grundversorgung in dem ihnen zunächst zugeteilten 

Bundesland verbleiben, könnte die Planungssicherheit erhöht werden und einer zu starken 

und ggf. soziokulturell unverträglichen regionalen Konzentration gezielt begegnet werden. Das 

heißt es müssen Konzepte und Perspektiven geschaffen werden, um Asylberechtigte auf frei-

williger Basis in bestimmten Regionen zu halten. Dieses Prinzip wird in Schweden im Rahmen 

der „Ganz-Schweden-Politik“ bereits umgesetzt. Um eine unverhältnismäßig starke Konzent-

ration von Zuwanderern zu vermeiden, werden hier Asylwerber und -berechtigte im ganzen 

Land gleichmäßig verteilt.182 Vorteil des schwedischen Ansatzes ist konkret, dass anerkannte 

Flüchtlinge auch in entlegeneren Regionen untergebracht werden, um so eine Konzentration 

                                              

179 Faßmann et al., 2015, S. 2. 
180 Städtebund aktuell, 2016, S. 4 f. 
181 Vgl. www.bmi.gv.at, o.J. 
182 Vgl. Gucci et al., 2015, S. 16. 



91 

an Flüchtlingen in einzelnen Städten zu vermeiden. In Bezug auf eine Residenzpflicht für be-

reits anerkannte Flüchtlinge in bestimmten Orten ist zu beachten, dass diese nur nachgelagert 

greifen sollte. Hat ein Asylberechtigter bspw. in Wien eine Arbeitsstelle in Aussicht, so wird 

man ihn sicher nicht weiterhin an einen anderen Ort ohne diese Perspektive auf Arbeit binden. 

Hilfreich könnten auch Ansätze wie in Wien sein, wo bewusst geförderten Wohnraum nach 

einem Wartelistenprinzip zunächst an Personen vergeben werden, die schon länger in Wien 

ansässig sind und ebenfalls auf leistbaren Wohnraum angewiesen sind. Abbildung 44 skizziert 

mögliche Maßnahmen zur Vorbeugung der gesellschaftlichen Segregation: 

Abbildung 44: Maßnahmen zur Vorbeugung einer Ghettoisierung 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Mit Hilfe durchdachter Konzepte zur Errichtung von Flüchtlingsunterkünften kann einer räum-

lichen Isolation der Asylwerber aktiv entgegengesteuert werden. Die Wohnkonzepte müssen 

auf die spezifischen Nutzer angepasst werden und deren Bedürfnissen – mit dem Ziel, die 

Integration und das Zusammenleben von einheimischer und ausländischer Bevölkerung zu 

fördern - entsprechen. Wichtige Schwerpunkte bei diesen Wohnkonzepten liegen auf der Ver-

meidung einer zu geringen Wohnqualität und einer zu hohen Konzentration an Asylwerbern 

auf begrenztem Raum. 

Durchmischung von Asylwerbern mit anderen Zielgruppen 

Ein weiterer Schritt zu einer erfolgreichen Integration von Asylwerbern kann durch die Durch-

mischung mit anderen Zielgruppen erfolgen. Nutzer mit ähnlichen Bedürfnissen und Asylwer-

ber könnten in einem Gebäude zusammenleben, so z.B. junge Flüchtlinge mit Studenten oder 

auch junge Flüchtlinge mit älteren Personen zur gegenseitigen Fürsorge. Diese Durchmi-

schung könnte die kulturellen und sprachlichen Barrieren verringern und die Asylwerber zu-

nehmend in die Gesellschaft integrieren.183 Eine Diversifikation der Bewohner beugt zusätzlich 

einer Ghettoisierung vor und bringt Personen aus den unterschiedlichsten Sozialgefügen zu-

sammen. Die Immobilienbranche kennt die lokal wirkenden Nachfragegruppen am besten, 

weshalb eine gemeinsame Entwicklung von langfristigen und tragfähigen Lösungen sinnvoll 

erscheint. 

                                              

183 Europäisches Forum Alpbach, 2015, S. 33. 
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Bei der Durchmischung und auch bei der Aufteilung von Asylwerbern sind diverse Aspekte zu 

berücksichtigen wie bspw. Flüchtlinge aus rivalisierenden Staaten oder Gruppen, unterschied-

liche Religionen etc. Trotz bestehender potenzieller Probleme wird eine Trennung bei der Un-

terbringung nach Herkunftsländern, Religionszugehörigkeit oder Ethnie von Experten nach 

herrschender Meinung abgelehnt.184 Vielmehr sollte es zur Verbesserung der Integration und 

des gegenseitigen Verständnisses eine Erhöhung der Sozialarbeiter pro Unterkunft geben.185 

Kritiker sehen die Gründe für Konflikte innerhalb einer Unterkunft eher in der Unterkunft selbst, 

als in der Religion oder Herkunft der Flüchtlinge. Oft bemängelt wird, dass zu wenig Raum für 

Privatsphäre in den Gemeinschaftsunterkünften vorhanden ist. Zur Konfliktbewältigung wäre 

es sinnvoll den Konflikt, welcher den Fluchtgrund darstellt, mit den Asylwerbern gemeinsam 

aufzuarbeiten und somit das Konfliktpotenzial zu drücken.186 

Da der Großteil der Asylwerber aus islamisch geprägten Länder stammt, sind auch Flächen 

für die Ausübung der Religion zu berücksichtigen (z.B. Gebetsflächen). Die Immobilien- und 

Bauwirtschaft kann hier den Fokus auf sinnvolle modular nutzbare Raumkonzepte legen, die 

nach den individuellen Bedürfnissen genutzt werden können. 

Mobilisierung von Unterkünften und Transparenz 

Ein erleichterter und v.a. schnellerer Zugang zu leistbaren Wohnungen würde die Wohnraum-

suche beschleunigen. Werden Asylberechtigte nicht nur vorrangig in Ballungsräumen unter-

gebracht, sondern auch in ländlicheren Gebieten, wo ggf. mehr leistbare Wohnungen verfüg-

bar sind, kann der Zugang zu bezahlbaren Wohnraum erleichtert werden und reduziert das 

Problem der Ghettoisierung (aber: eine gute infrastrukturelle Anbindung sollte vorhanden 

sein). Durch eine Mobilisierung von privaten Unterkünften können Asylberechtigten zusätzlich 

leistbare Wohnungen zur Verfügung gestellt werden, darüber hinaus kann durch die Unter-

bringung in Privathaushalten die Integration ebenfalls forciert werden.187 

Es existieren bereits diverse Plattformen, bei denen private Vermieter sich bzgl. des Angebo-

tes von Wohnraum für Flüchtlinge und auch Asylberechtigte registrieren können. Hierzu zäh-

len: 

 www.fluechtlinge-willkommen.at 

 www.asylwohnung.at 

 www.helfenwiewir.at 

Eine zielführende Idee wäre es auch, die verschiedenen Immobilienplattformen zur Vermark-

tung von leistbaren Mietwohnungen bewusst in die Pflicht zu nehmen und die Transparenz für 

anerkannte Flüchtlinge gezielt zu erhöhen.  

6.1.3 Betreuungssituation der Asylwerber und Flüchtlinge vor Ort  

Die Betreuung der Flüchtlingsunterkünfte übernimmt in vielen Fällen der Bund, das Land, die 

Gemeinde oder soziale Einrichtungen. Dritte können die Betreuung ebenfalls ausführen, wenn 

sie vom Land beauftragt wurden und einen Betreuungsvertrag abgeschlossen haben. In Kapi-

tel 2.3.3 wurden bereits die Leistungen und Inhalte der Grundversorgung gemäß Grundver-

                                              

184 Vgl. www.tagesschau.de, 2015. 
185 Vgl. www.tagesschau.de, 2015. 
186 Vgl. www.tagesschau.de, 2015. 
187 Vgl. Faßmann et al., 2015, S. 19 ff. 

http://www.tagesschau.de/
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sorgungsvereinbarung Artikel 9 skizziert. Zur Schaffung integrativen Wohnraumes für Asyl-

werber sind diverse Aspekte zu berücksichtigen, die den Bedürfnissen der Bewohner entspre-

chen und die Integration fördern. 

Grundsätzlich ist die Verwaltung von Flüchtlingsunterkünften wesentlich umfangreicher als 

jene von normalen Wohngebäuden.  

Computerunterstützte Verwaltung von Flüchtlingsunterkünften 

Für die Verwaltung von Flüchtlingsunterkünften wäre die Einführung einer entsprechenden, 

bundesweiten Software ein erwägenswerter Schritt, mit dem Ziel, die Verwaltung zu vereinfa-

chen, bundesweit gleiche Standards zu schaffen und die Erfassung der Flüchtlinge zu unter-

stützen. Die Immobilienwirtschaft hat diverse Lösungen für allgemeine Verwaltungspro-

gramme für Objekte, die ggf. entsprechende Erweiterungen bei der Software erfahren könnten. 

Im Rahmen der erweiterten Verwaltungsaufgaben der Unterkünfte könnten folgende Bereiche 

mittels einer Software erfasst, koordiniert und kontrolliert werden: 

 Objektbezogene Bereiche: 

 Daten zur Unterkunft (Kapazität, Belegungsplanung) 

 Zutrittskontrolle 

 Materialverwaltung 

 Steuerung der Haustechnik 

 Bewirtschaftungskostenabrechnung 

 Abrechnung mit Land/Bund 

 Personenbezogene Bereiche: 

 Flüchtlingserfassung / -registrierung 

 Statuserfassung des Asylverfahrens (ggf. inklusive Hinterlegung der Dokumente) 

 Erfassung der Aufnahme und Entlassung von Asylwerbern 

 Essensausgabe 

 Wäschereiservice 

 medizinische Untersuchungen 

 Taschengeldausgabe 

Konzepte zur erfolgreichen Betreuung in Flüchtlingsunterkünften 

In einem Betreuungskonzept soll festgehalten werden, wie und in welchem Umfang die Leis-

tungen der Betreuung erbracht werden. Ein solcher Rahmen ist essentiell, um Flüchtlinge in 

die Gemeinschaft zu integrieren, ihre Bedürfnisse zu wahren und ihre Eigenständigkeit herzu-

stellen. 

Je nach Art der Unterkunft, der Notwendigkeit der Betreuung und Art der unterzubringenden 

Personen erfolgt die Gestaltung des Betreuungskonzeptes. Wichtiger Inhalt ist die Verantwor-

tung der Bewohner für die Liegenschaften. Handlungsfelder mit immobilienwirtschaftlichem 

Bezug sind u.a. Mülltrennung, Umgang mit Heizung- und Sanitäranlagen, Vermeidung von 

Vandalismus, Einhaltung der Ruhezeiten etc. Diese Wertevorstellungen müssen den Asylwer-

bern vermittelt werden, um so ein Verantwortungsbewusstsein für das eigene Nutzerverhalten 

zu entwickeln und das Zusammenleben zu erleichtern.  

Hausverwaltungen als steuerndes Organ 

Für Hausverwaltungen ist es hilfreich gemeinsam mit erfahrenen Experten, wie z.B. Betreuern 

der Bundes- und Landesstellen oder Mitarbeitern karitativer Organisationen, eine individuelle 
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Hausordnung für die jeweilige Unterkunft zu erstellen. Diese sollte in den gängigsten in Asyl-

unterkünften gesprochenen Sprachen ausgefertigt werden und im wesentlichen folgende 

Punkte beinhalten: 

 Nachtruhezeit, 

 Rauchverbot, 

 Betreten des Hauses/Übernachtungen von hausfremden Personen, 

 Einhaltung des von der Betreibergesellschaft ausgehängten Mülltrennungsplanes, 

 Einhaltung des ausgehängten Putzplanes zur Einhaltung der Hygienestandards, 

 Bürozeiten der für die Betreuung zuständigen Mitarbeiter, 

Speziell bei Gemeinschaftsunterkünften in denen Asylwerber während des Asylverfahrens un-

tergebracht sind wird das Verwaltungsorgan mit einem höheren Aufwand, als in Unterkünften 

für anerkannte Flüchtlinge, konfrontiert sein. Dies resultiert zu einem großen Teil aus der kurz-

fristigen Unterbringung der Asylwerber. Das Informationsmanagement im Rahmen der Ver-

waltungsaufgaben seitens der Betreiber ist daher von zentraler Bedeutung. Die Verwaltungs-

aufgaben können je nach Konzept der Unterkunft variieren. So fällt bei einer Unterbringung 

mit Vollversorgung auch die Bewirtung oder zumindest die Organisation der Mahlzeiten für die 

Asylwerber in den Aufgabenbereich der Verwaltung.  

Im Gegensatz dazu beschränkt sich die Verwaltung von Unterkünften für anerkannte Flücht-

linge auf die gesetzlichen Pflichten eines Hausverwalters (§ 1096 ABGB, §§ 6, 10 MRG, § 20 

WEG). Um jedoch ein integratives Zusammenleben zu forcieren, sollten die Verwaltungstätig-

keiten über die gesetzlichen Pflichten hinausgehen und sich bspw. an dem in Kapitel 7.3.4 

genannten Best Practice Beispiel orientieren.  

Als Beispiel wird im Folgenden das vorbildliche Betreuungskonzept des Caritasverbandes Lü-

nen – Selm – Werne e.V. skizziert. Dieses besteht aus den in Abbildung 45 dargestellten vier 

Phasen:188 

  

                                              

188 Stadt Lünen, 2016, S. 10 ff. 
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Abbildung 45: Betreuungskonzept zur Integration von Asylberechtigten in die Gesellschaft 

 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Stadt Lünen, 2016. 

Dieses exemplarische Konzept skizziert eine sinnvolle Leitlinie zur Eingliederung von Flücht-

lingen bzw. Asylberechtigten und für den Integrationsprozess, beginnend bei der zentralen bis 

zu einer dezentralen Unterbringung.  

6.2 Wirtschaftliche und finanzielle Betrachtungsebene 

Nachfolgend werden Aspekte und Ansatzpunkte zur Wirtschaftlichkeit und Finanzierung von 

Projektvorhaben zur Unterbringung von Asylwerbern und Asylberechtigten behandelt. 

6.2.1 Ansatzpunkte zur Einbindung von Immobilieninvestoren 

Aus bau- und immobilienwirtschaftlicher Sicht ist die finanzielle Perspektive von besonderer 

Relevanz, da für private Investoren die Wirtschaftlichkeit eines Neubau- oder Bestandprojek-

tes wesentlich ist. Es zeugt von Altruismus, wenn viele Menschen ihre leerstehenden Woh-

nungen gegebenenfalls sogar kostenlos zur Verfügung stellen. Andererseits darf man jedoch 

nicht ignorieren, dass große Teile der Bevölkerung Immobilienanlagen zur Altersversorgung 

erworben haben und somit auf Erlöse aus diesen Investments angewiesen sind. Selbiges gilt 

für gewerbliche Immobiliengesellschaften die ihren Anlegern verpflichtet sind. Somit darf es in 

Bezug auf private Immobilieneigentümer nicht anrüchig sein, wenn diese auch mit Flüchtlings-

unterkünften Renditen auf ihr gebundenes Kapital erzielen wollen (bzw. sogar müssen). 

Wohnraum für Flüchtlinge wird derzeit noch vorrangig vom Bund oder den Ländern bereitge-

stellt. Flüchtlingsunterkünfte könnten jedoch auch ein wirtschaftlich sinnvolles Betätigungsfeld 

privater Investoren oder gemeinnütziger Wohnungsbaugesellschaften darstellen. Auch kann 

der Staat auf Dauer einer hohen Nachfrage nur schwer oder in nicht ausreichender Form nach-

kommen, weshalb die Einbindung geeigneter Partner aus der Immobilienwirtschaft als sinnvoll 

zu erachten ist. Die Unterkünfte werden an staatliche Institutionen, NGO´s oder Betreiberge-
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• Unterstützung der Eigenverantwortlichkeit der Bewohner
• Unterstützende Gestaltung des Zusammenlebens in der Betreuungseinrichtung

• Vorbereitung auf dezentrale Unterbringung (z.B. Mülltrennung, Hausordnung etc.)

Phase 2
Entscheidung 

& Umzug

Phase 3
Integration

Phase 4
Ablösung

• Entscheidung über den Bezug einer dezentralen Unterbringung
• Umzugsmanagement

• monatlicher Betreuungsbesuch in der Wohnung bzw. bei individuellem Bedarf auch öfter:
• Ermittlung des Status Quo, Erarbeitung individueller Hilfsangebote und 

Lösungsmöglichkeiten

• Regelung möglicher Konflikte
• Unterstützung bei der Integration in die Nachbarschaft und das soziale Umfeld (z.B. 

Begleitung bei der Vorstellung in der Nachbarschaft, Schule etc.)

• Dient der schrittweisen Ablösung von der Begleitung durch den Betreuungsdienst.
• Reduzierung der Besuche (1x pro Quartal)
• Sozialarbeiter stehen weiterhin als Ansprechpartner zur Verfügung
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sellschaften oder direkt an die Flüchtlinge vermietet oder der Investor kann bei einem weiter-

führenden Engagement auch mittels Betreibervertrag alle Tätigkeiten, also Unterbringung und 

Versorgung, durchführen.  

Modell einer organisierten Unterbringung 

Nachfolgend wird kurz das Modell der organisierten Unterbringung skizziert. Grundsätzlich ist 

es wichtig zu unterscheiden wer der Eigentümer der Unterkunft ist und wer mit dem operativen 

Betrieb der Einrichtung betraut ist (vgl. Kapitel. 2.3.3). In der Vergangenheit war diese Frage 

nicht von zentraler Bedeutung, da sich im Regelfall die Gemeinschaftsunterkunft im Eigentum 

der öffentlichen Hand befand und auch von dieser betrieben wurde. Alternativ wurde ein pri-

vater Betreiber beauftragt, sich um die Verpflegung, soziale Betreuung oder auch die Bewa-

chung des Objekts zu kümmern. Aufgrund der hohen Zahl an Flüchtlingen ergibt sich nun 

jedoch eine gesteigerte Nachfrage nach dem Aus- und Aufbau von neuen Gemeinschaftsun-

terkünften. Als Folge treten vermehrt private Eigentümer oder professionelle Immobilieninves-

toren auf dem Markt auf, welche neue Flächen entwickeln und den Ländern bzw. NGO´s zur 

Vermietung anbieten.189  

Folgende Alternativen der Bereitstellung existieren aus Sicht der Immobilienwirtschaft:  

 Vermietung bestehender Objekte (Adaptierung auf Kosten des Mieters), 

 Vermietung neuer Objekte,  

 Vermietung von Objekten auf fremden Grund, 

 Errichtung neuer Objekte (nutzerspezifisch) und Verkauf, 

 Errichtung und Eigenbetrieb von Objekten. 

Potenzielle Mietinteressenten sind: 

 das jeweilige Bundesland in welchem die Unterkunft errichtet wurde, 

 Betreibergesellschaften von Flüchtlingsunterkünften, 

 NGO´s (aus wirtschaftlichen Gründen meistens nur an Unterkünften mit Kapazitäts-

möglichkeiten größer gleich 20190), 

 direkte Vermietung an Asylwerber oder bei Folgenutzung an anerkannte Flüchtlinge. 

Bei der Vermietung von geförderten bzw. leistbaren Wohnungen an anerkannte Flüchtlinge 

gelten dieselben Vergaberegeln des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes bzw. der länder-

spezifischen Wohnbauförderungsgesetze. Auf diese Aspekte wird hier nicht weiter eingegan-

gen. 

6.2.2 Wirtschaftlichkeit von Betreiber- und Mietverträgen 

In der Folge wird wiederum nur auf Gemeinschaftsunterkünfte eingegangen. Während bei der 

reinen Vermietung eines Objektes keine wirtschaftlichen Risiken außer den Risiken der Nut-

zungsüberlassung eingegangen werden, übernimmt der Eigentümer bei Abschluss eines Be-

treibervertrages hingegen auch das Unterbringungs- und Versorgungsrisiko. Hierbei muss wie 

in Kapitel 2.3.3. beschrieben zwischen Selbst- und Vollversorgung differenziert werden.  

Vergütungsstruktur der Betreiberverträge 

Auf Grundlage von Betreiberverträgen werden in der Regel bei Vollversorgung ca. 21 Euro pro 

untergebrachter Person pro Tag vergütet, was auf den ersten Blick sehr attraktiv erscheinen 

                                              

189 Vgl. Caritas, 2014, S. 1 ff. 
190 Vgl. Caritas, 2014, S. 1 ff. 
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mag. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass der private Investor mit dieser Pauschale neben der 

„Miete“, wie eingangs erwähnt, auch alle anfallenden Betriebskosten, Kosten bezüglich Be-

treuung und Sicherheit abdecken muss. Die Kosten einer Gemeinschaftsunterkunft liegen so-

mit tendenziell über den Kosten einer reinen Wohnungsvermietung.191 Im Zuge der Selbstver-

sorgung erhält der Quartiersbetreiber hingegen lediglich 12 Euro pro Asylwerber und Tag. In 

diesem Betrag sind die Kosten für die Unterbringung und alle weiteren Nebenkosten enthalten. 

Folgende Nebenkosten können exemplarisch auftreten:192 

 Strom, 

 Wasser, 

 Steuer, 

 Versicherung, 

 TV Gebühren, 

 Heizung, 

 Reinigungsmittel und-geräte, 

 Betreuungspersonal (ab einer Größe von 50 Personen muss eine Betreuungsperson 

rund um die Uhr vor Ort sein) 

 Verursachte Schäden (Haftungsansprüche gegenüber Bund und Land regeln). 

Selbstversorgung – 12 Euro pro Tag und Person für Betreiber 

Bei der reinen Selbstversorgung ergeben sich im Vergleich zum gewöhnlichen Mietvertrag 

folgende Unterschiede: 

 Bezahlung nur nach tatsächlicher Belegung im Gegensatz zum pauschalen Hauptmiet-

zins bei gewöhnlicher Vermietung, 

 Keine separate Abrechnung der Bewirtschaftungskosten möglich, 

 Eventuelle Bereitstellung von Personal.  

Bei einer Belegung mit den Anforderungen gemäß der staatlich vorgegebenen Mindeststan-

dards sind acht m² für eine Person und je weiterer Person vier m² je Zimmer notwendig.193 Je 

Asylwerber werden somit ca. 360 Euro pro Monat erstattet. Hiervon müssen jedoch neben den 

Betriebskosten auch die anteiligen Allgemeinflächen und ggf. Personal finanziert werden. Dies 

wirkt auf den ersten Blick finanziell sehr attraktiv. Jedoch muss bedacht werden, dass sich die 

tatsächlichen Mieteinnahmen wie zuvor bereits beschrieben nach der effektiven Belegung rich-

ten und deswegen ein hohes kalkulatorisches Risiko getragen werden muss (wenn keine ga-

rantierte (Mindest-)Belegung ausgehandelt wurde). 

Betreiber brauchen Erfahrung  

Potenzielle negative Implikationen ergeben sich durch eine tagesbezogene Abrechnung im 

Vergleich zur Vermietung auf Quadratmeterbasis da falsche Anreize für private Investoren ge-

setzt werden, und in Folge dessen ggf. hohe Belegungsquoten zur Erlösoptimierung ange-

strebt werden. Als Folge steht den Asylbewerbern weniger persönlicher Raum zur Verfügung, 

was wiederum nicht im Einklang mit den Zielen einer integrativen Unterbringung steht.  

Wesentlich für die erfolgreiche Integration ist ein professioneller Betreiber, welcher langjährige 

Erfahrung in diesem Sektor der Unterbringung vorweisen kann. Dies ist auch im Fall der reinen 

                                              

191 Vgl. Edlauer, 2016. 
192 Vgl. www.soziales.steiermark.at, 2016. 
193 Vgl. Österreichischer Gemeindebund, 2015a. 

http://www.soziales.steiermark.at/
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Vermietung von Relevanz. Probleme mit dem Betrieb der Unterkunft fallen unvermeidlich auch 

auf den Eigentümer zurück.  

Finanzierungsmöglichkeiten 

Für die Bereitstellung von Unterkünften für Asylwerber durch private Investoren ist es auch 

notwendig, die Finanzierungsmöglichkeit mit Fremdkapital für Teile des Investments oder zu-

mindest die Adaptierungskosten (wenn diese vom Vermieter zu tragen sind) sicherzustellen. 

Für Immobilieninvestoren sind Beleihungshöhen von ca. 70% des Gesamtwertes marktüblich. 

Ähnlich wie bei „normalen“ Projekten wird die finanzierende Bank Wert auf einen durchgängi-

gen Businessplan legen. Mit Hilfe der fest vereinbarten Mietzahlungen ist es möglich einen 

langfristigen Investitions- und Cash-Flow-Plan auszuarbeiten.194 Bisher haben österreichische 

Banken mit der Finanzierung derartiger Immobilien noch wenig Erfahrung. Über Sonderfinan-

zierungsformen einzelner Banken für Projekte mit Asylbezug gibt es derzeit keine Informatio-

nen. Daher kann davon ausgegangen werden, dass potenzielle Investoren neben den Mög-

lichkeiten des geförderten Wohnbaus oder ggf. der WBIB auf eine reguläre Immobilienfinan-

zierung zurückgreifen müssen. Essentiell für die Finanzierungsfrage ist aus Sicht der Investo-

ren die Lage der Unterkunft, eine ausreichende Laufzeit, das Betreiberkonzept während der 

Erstnutzung und die Möglichkeit einer Folgenutzung des Objektes sowie eine feste Miete bzw. 

garantierte (Mindest-)Belegungsquote. 

6.3 Mietvertragliche Gestaltung 

Im Folgenden werden mietvertragliche Gestaltungsmöglichkeiten skizziert und kurz erläutert. 

6.3.1 Mietvertragliche Gestaltung bei privater Vermietung 

Grundsätzlich kann die private Form der Vermietung mit einem üblichen vergebührten Miet-

vertrag zwischen Asylwerber und Vermieter durchgeführt werden (vgl. Kapitel 2). Zu erwähnen 

ist, dass das österreichische Mietrechtsgesetz auch bei der Vermietung an Asylwerber greift, 

da dieses sich nach dem Objekt richtet und nicht nach dem Mieter. Bei direkter Vermietung an 

Asylwerber in der Grundversorgung wird ein Mietzuschuss in Höhe von 150 Euro pro Monat 

vergütet.195 Privat untergebrachte Asylwerber erhalten den Mietzuschuss jedoch nur, wenn sie 

nachweisen können, dass sie den Mietzahlungspflichten tatsächlich nachkommen (Nachweis-

pflicht gegenüber dem zuständigen Land). 196 

Die begrenzten finanziellen Mittel eines Asylwerbers führen zwangsläufig dazu, dass nicht je-

der Wohnraum leistbar ist, weshalb bestimmte private Angebote nur für anerkannte Flüchtlinge 

mit dem Bezug der Mindestsicherung attraktiv sind. 

6.3.2 Mietvertragliche Gestaltung bei gewerblicher Vermietung  

Gegenüber der privaten Vermietung an Asylwerber handelt es sich bei Gemeinschaftsunter-

künften um gewerbliche Vermietungen. Gewerbliche Verträge haben eine größere Gestal-

tungsfreiheit und können zahlreiche Individualvereinbarungen enthalten. Umso wichtiger ist 

eine genaue Prüfung der Vertragsgrundlagen. 

                                              

194 Vgl. Aengevelt, 2015. 
195 Vgl. Grundversorgungsvereinbarung – Art. 15a B-VG, 2016 (11.04.2016), Art. 9. 
196 Vgl. Grundversorgungsvereinbarung – Art. 15a B-VG, 2016 (11.04.2016), Art. 9. 
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Als Vorschlag werden exemplarisch folgende Bestandteile und Elemente für einen Mietvertrag 

aufgelistet, diese müssen dann individuell mit dem Bund, den Bundesländern, NGO´s oder 

Betreibergesellschaften ausverhandelt werden: 

 Laufzeit von 10+Jahren, 

 Keine vorzeitige Kündigungsklausel seitens des Mieters, 

 Pauschale Miete, welche unabhängig von der Anzahl der untergebrachten Personen 

ist oder garantierte (Mindest-)Belegung, 

 Aufgrund der erhöhten Abnutzung sollte ein Triple-Net Mietvertrag abgeschlossen wer-

den (d.h. die Instandhaltung erfolgt weitgehend durch den Mieter), 

 Haftfreistellungen für öffentlich-rechtliche Genehmigungen, Vorgaben, etc. (im Rah-

men einer Individualvereinbarung möglich und muss auch bei mehreren Objekten im-

mer individuell ausgehandelt werden, da ansonsten die Gefahr droht, dass der Haf-

tungsausschluss als Allgemeine Geschäftsbedingung angesehen werden kann und so-

mit unwirksam wird), 

 Haftungsansprüche für durch die Bewohner der Unterkunft verursachte Schäden, 

 Rückbauverpflichtungen (bei geplanten Umbauten), 

 Klare Regelung zur Aufteilung laufender Kosten. 

Um im Zuge einer gewerblichen Mietvertragsgestaltung neben den vorgenannten Aspekten 

auch die wesentlichen Kernvertragsbestandteile zu berücksichtigen, werden diese nachfol-

gend in einer Checkliste festgehalten:197 

 Mietzweck (zutreffende öffentlich-rechtliche Begriffe wählen), 

 Mietgegenstand, 

o Beschreibung des Ursprungszustands (Fotodokumentation) 

o Vereinbarte Beschaffenheit ist gleich dem Ist-Zustand 

o Besichtigungstermine bzw. Betretungsrecht vereinbaren 

o Regelung über Möblierung 

 Bauliche Maßnahmen durch Vermieter und Mieter, 

 Genehmigungsbeschaffung (Mieter vs. Vermieter), 

 Benutzung des Mietgegenstands (Umgang, Betreiberpflicht, öffentliche Sicherheit, 

Wach- und Sicherheitsdienst etc.), 

 Miete, 

o Art der Miete 

o Höchstbelegungszahl 

o Indexierung 

o Umsatzsteuer 

 Nebenkosten und Umlagefähigkeit (Außenraum vs. Innenraum), 

 Versicherungen Vermieter (All-Risk-Versicherung, Mietausfallversicherung etc.) und 

Versicherung Mieter (Einrichtung und Inventar), 

 Haftungsausschlüsse. 

Die konkrete Ausgestaltung der einzelnen Aspekte muss selbstverständlich fallbezogen ver-

handelt werden. 

                                              

197 Vgl. Wienhues und Müller, 2016, S. 26 ff. 
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Die Mietzahlungen werden direkt von Bund, Land, Betreibergesellschaften oder NGO´s ge-

leistet, je nachdem welches dieser Organe als Mieter der Unterkunft auftritt. Daher kann das 

Wagnis eines Mitausfalls, explizit bei Bund und Land, als sehr gering angesehen werden.  

Die Ansprechpartner für die Vermietung einer Unterkunft unterscheiden sich je nach Kapazität 

des Objektes. Bei einer Kapazität von über 100 Personen wird empfohlen direkt das Bundes-

ministerium für Inneres zu kontaktieren. Für unter 100 Personen sind prädestinierte Ansprech-

partner die jeweiligen Grundversorgungsstellen der Bundesländer oder die betroffene Ge-

meinde selbst. Die Grundversorgungstellen bzw. definierten Mieter tauschen sich in der Folge 

direkt mit den jeweiligen Gemeinden über die geplanten Unterkünfte aus und klären alle For-

malitäten sowie die sinnvolle Dimensionierung (Stichwort: Gemeindeschlüssel) ab. Der nach-

folgenden Tabelle sind die jeweiligen Kontaktdaten der Grundversorgungsstellen zu entneh-

men.  

Abbildung 46: Kontaktdaten der Grundversorgungstellen 

 

Quelle: Eigene Auskunft Hasler, Büro Flüchtlingskoordinator Dr. Konrad 2016. 

6.4 Drittverwendungsfähigkeit bzw. Zweitnutzung  

Eine Drittverwendungsfähigkeit ist gerade mit Blick auf Regionen mit hohem Siedlungsdruck 

und Bedarf an Wohnraum von Relevanz.  

6.4.1 Vorbemerkungen zu Potenzialen und Grenzen der Zweitnut-

zung 

Die Drittverwendungsfähigkeit muss je nach Art der Flüchtlingsunterkunft differenziert betrach-

tet werden. Bei vorübergehenden Betreuungseinrichtungen die für Zwecke der Grundversor-

gung umgenutzt wurden entfällt oft eine mögliche Zweitnutzung, da die Gebäude nach der 

Nutzung als Flüchtlingsunterkunft wieder in ihren ursprünglichen Zustand rückgeführt werden 

müssen. Andere Gemeinschaftsunterkünfte können grundsätzlich einer Zweitnutzung zuge-

führt werden. Holzhäuser für Flüchtlingsunterkünfte werden eher mit geringem Standard ge-

baut. Die Ausstattungsqualität kann im Rahmen einer Zweitnutzung durch Umbaumaßnahmen 

erhöht werden und Holzhäuser könnten bspw. als Wohnungen zweitgenutzt werden. Von einer 

Umnutzung gänzlich ausgenommen sind Zelte, Containerbauten und Traglufthallen, die nach 

Wegfall des Bedarfs abgebaut und ggf. verkauft oder eingelagert werden. Grundsätzlich bietet 

die Realisierung von neuen Unterkünften und deren Zweitnutzung in der Zukunft Vorteile der 
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städtebaulichen Entwicklung und der gezielten Angebotsschaffung, speziell in angespannten 

Wohnungsmärkten. 

Gemeinschaftsunterkünfte eignen sich, wie bereits erwähnt, besonders für dauerhafte wohn-

wirtschaftliche Zwecke oder für die vorübergehende Beherbergung. Hierfür sind je nach Ob-

jekt, Grundriss und Abnutzung geringfügige bis mittlere Adaptierungen und Renovierungsmaß-

nahmen nötig. Mögliche Maßnahmen können das Einreißen von Wänden (um größere 

Wohneinheiten zu schaffen), die Einrichtung von zusätzlichen Bädern oder Oberflächenerneu-

erungen (z.B. der Wände, Böden, Türen etc.) sein. Auch die gemeinschaftlichen Flächen wie 

bspw. Aufenthaltsräume bieten im Rahmen der Drittverwendung ein hohes Umnutzungspo-

tenzial. 

Bund und Länder haben bereits vielfältige verfahrens- und bautechnische Erleichterungen für 

die rasche Schaffung eines in Qualität und Quantität angemessenen Angebotes an Gemein-

schaftsunterkünften geschaffen (vgl. Kapitel 5). Es liegt auf der Hand, dass bei einer späteren 

Zuführung dieser temporären Unterkünfte zu dauerhaften Nutzungen die dafür jeweils defi-

nierten Anforderungen in Bezug auf Widmung, Standfestigkeit, Sicherheit etc. eingehalten 

werden müssen. Diese Tatsache schränkt den Rahmen möglicher Folgenutzungen in der Pra-

xis ein, eröffnet jedoch auch den Raum zu Diskussionen für eine sinnvolle bzw. partielle No-

vellierung einzelner historisch gewachsener Vorschriften und Anforderungen. 

Im anschließenden Kapitel werden folgende Zweitnutzungen in baurechtlicher Hinsicht einge-

ordnet: 

 Wohnbau 

 sozialer Wohnbau 

 studentisches Wohnen 

 Boardinghouse 

Eine Zweitnutzung als Unterkünfte für wohnungslose bzw. obdachlose Menschen kann zu-

sätzlich angedacht werden. Jedoch bezieht sich diese Nutzung eher auf kommunale Aufga-

bengebiete, welche aus Sicht von privatwirtschaftlichen Akteuren als konzeptionelle Zweitnut-

zung keine Relevanz darstellen.  

6.4.2 Baurechtliche Einordnung der Zweitnutzung 

Hinsichtlich der geltenden rechtlichen Vorschriften ist zu prüfen, ob eine Zweitnutzung über-

haupt zulässig ist und ob ein bestehendes Gebäude einer anderen Nutzung zugeführt werden 

darf. Grundsätzlich ist eine Änderung des Verwendungszwecks – je nach dem Ausmaß der 

Umbaumaßnahmen und Art der nachfolgenden Nutzung -  gemäß der jeweiligen Gesetzeslage 

der Bundesländer entweder bewilligungs- oder anzeigepflichtig. 

Wie obenstehend beschrieben kann die Zweitnutzung in Wohnbau, sozialen Wohnbau (be-

rücksichtigt, wenn geförderter Wohnbau explizit erwähnt), Studentenapartments und Boar-

dinghouses eingeteilt werden. Die dafür zulässigen Widmungskategorien sind Wohnungen 

und Beherbergungsbetriebe und im Rahmen der Gesetze zu prüfen. In den folgenden Abbil-

dungen wird dargestellt, in welchen Widmungskategorien eine Erstnutzung und Zweitnutzung 

zulässig (grün) und nicht zulässig (rot) ist. Dies dient als Grundlage der Flächensuche hinsicht-

lich der gewünschten bzw. geforderten Nutzung. Wichtig ist, dass geprüft wird, ob die Bauten 

der Zweitnutzung städtebaulich zulässig und machbar sind. Die Gesetze können aufgrund der 

teilweise unklaren bzw. nicht spezifischen Formulierung in unterschiedlicher Art und Weise 

ausgelegt werden. Bei den folgenden Grafiken ist daher zu beachten, dass eine individuelle 

baurechtliche Prüfung über die Zulässigkeit des Bauvorhabens unerlässlich ist. Eventuell 
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ergibt sich aufgrund dessen eine abweichende baurechtliche Einordnung der Zweitnutzung. 

Im Widmungsgebiet für Zweit- oder Ferienwohnungen sind nur Gebäude für die Befriedigung 

eines nicht ganzjährigen Wohnbedarfs zulässig. Dies gilt es ebenfalls zu beachten.  

Nachfolgend ein länderspezifischer Überblick: 

Burgenland 

Abbildung 47: Baurechtliche Einordnung der Erst- und Zweitnutzung im Burgenland 

Eigene Darstellung, Quelle: Burgenländisches Raumplanungsgesetz 1969, 2016 (12.02.2016). 

Eine Drittverwendungsmöglichkeit i.S. einer Wohnnutzung ist im Wohngebiet, Dorfgebiet, Ge-

schäftsgebiet und im gemischten Baugebiet zulässig. Geförderte Wohnungen sind darüber 

hinaus im Baugebiet für förderbaren Wohnbau möglich. Boardinghouses i.S. eines Beherber-

gungsbetriebs sind im Dorfgebiet, Geschäftsgebiet und im Baugebiet für Erholungs- und Frem-

denverkehrseinrichtungen möglich. 

Kärnten 

Abbildung 48: Baurechtliche Einordnung der Erst- und Zweitnutzung in Kärnten 

Eigene Darstellung, Quelle: Kärntner Gemeindeplanungsgesetz 1995, 2016 (12.02.2016). 

Eine Zweitnutzung als Wohngebäude ist im Dorfgebiet, Wohngebiet, Kurgebiet, Geschäftsge-

biet und im Sonderwidmungsgebiet möglich. Weiters werden Flächen gemäß § 7 für förderba-

ren Wohnbau vorbehalten. 

Im Dorfgebiet, Kurgebiet und im Sonderwidmungsgebiet sind Boardinghouses i.S. von Beher-

bergungsbetrieben zulässig. 
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Niederösterreich 

Abbildung 49: Baurechtliche Einordnung der Erst- und Zweitnutzung in Niederösterreich 

Eigene Darstellung, Quelle: Niederösterreichisches Raumordnungsgesetz 2014, 2016 (12.02.2016).  

Eine Zweitnutzung i.S. von Wohnnutzung ist im Wohngebiet, Kerngebiet, Agrargebiet (jedoch 

max. nur 4 Einheiten pro Grundstück) und in Gebieten für erhaltenswerte Ortsstrukturen (unter 

best. Voraussetzungen) möglich. Eine Wohnnutzung im Grünland kann nur unter bestimmten 

Voraussetzungen genehmigt werden. 

Beherbergungsbetriebe sind nur in Sondergebieten und im Grünland i.S. einer Privatzimmer-

vermietung von max. 10 Betten von Land- und Forstwirtschaftlichen Betrieben zulässig. Ge-

meinschaftsunterkünfte weisen i.d.R. mehr als 10 Schlafstätten auf, wodurch eine Zweitnut-

zung als Boardinghouse in diesen Widmungen ausgeschlossen werden kann. 

Oberösterreich 

Abbildung 50: Baurechtliche Einordnung der Erst- und Zweitnutzung in Oberösterreich 

Eigene Darstellung, Quelle: Oberösterreichisches Raumordnungsgesetz 1994, 2016 (12.02.2016). 

Eine Zweitnutzung i.S. einer Wohnnutzung ist im Wohngebiet, Dorfgebiet, Kerngebiet, ge-

mischten Baugebiet und im Zweitwohnungsgebiet (unter bestimmten Voraussetzungen) zu-

lässig. Im Grünland ist eine Verwendung von Gebäuden für Wohnzwecke nur bis vier Einheiten 

erlaubt. Aufgrund der Größe von Gemeinschaftsunterkünften entfällt hier eine Zweitnutzung. 

In Wohngebieten dürfen förderbare mehrgeschossige Wohnbauten oder Gebäude in verdich-

teter Flachbauweise gebaut und genutzt werden. 
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Im Wohngebiet und Dorfgebiet ist die Privatzimmervermietung von max. 10 Betten zulässig, 

im Grünland sofern eine Beherbergung von Gästen eine häusliche Nebenbeschäftigung in Be-

standsbauten der Land- und Forstwirtschaft darstellt. Aufgrund der Größe von Gemeinschafts-

unterkünften wird angenommen, dass die Zweitnutzung als Beherbergungsbetrieb die ange-

gebene Bettenanzahl übersteigt und somit unzulässig ist. Boardinghouses i.S. eines Beher-

bergungsbetriebes dürfen im gemischten Baugebiet verwendet werden. 

Salzburg 

Abbildung 51: Baurechtliche Einordnung der Erst- und Zweitnutzung in Salzburg 

Eigene Darstellung, Quelle: Salzburger Raumordnungsgesetz 2009, 2016 (12.02.2016). 

Eine Zweitnutzung für Wohnen kann in reinem Wohngebiet, erweiterten Wohngebiet, Kernge-

biet, ländlichem Kerngebiet, Dorfgebiet, Zweitwohnungsgebiet und im Gebiet für Handelsgroß-

betriebe angedacht werden. Für den förderbaren Wohnbau gibt es sogenannte „Vorbehalts-

flächen für den förderbaren Wohnbau“. 

Gebäude können grundsätzlich nur im Gebiet für Beherbergungsgroßbetriebe als Beherber-

gungsbetriebe genutzt werden, in den anderen Widmungskategorien wurden diese nicht ex-

plizit erwähnt. 
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Steiermark 

Abbildung 52: Baurechtliche Einordnung der Erst- und Zweitnutzung in der Steiermark 

Eigene Darstellung, Quelle: Steiermärkisches Raumordnungsgesetz 2009, 2016 (12.02.2016). 

Eine Drittverwendung i.S. einer Wohnnutzung kann im reinen Wohngebiet, allgemeinen Wohn-

gebiet, Kerngebiet, Dorfgebiet, Ferienwohnungsgebiet und ggf. im Freiland angestrebt wer-

den. Im Freiland ist nur insofern eine Wohnnutzung zulässig, wenn es sich bei dem Gebiet um 

Auffüllungsgebiete handelt. 

Beherbergungsbetriebe sind grundsätzlich im allgemeinen Wohngebiet, im Kerngebiet, Erho-

lungsgebiet und im Freiland zulässig. Neu- und Zubauten für Zwecke der Privatzimmervermie-

tung sind im Freiland gemäß Raumordnungsgesetz § 33 Abs. 4 erlaubt. 

Tirol 

Abbildung 53: Baurechtliche Einordnung der Erst- und Zweitnutzung in Tirol 

Eigene Darstellung, Quelle: Tiroler Raumordnungsgesetz 2011, 2016 (12.02.2016). 

Eine Wohnnutzung ist im Wohngebiet, Mischgebiet und auf Sonderflächen für Hofstellen zu-

lässig. Im Gebiet „Sonderflächen für Hofstellen“ ist die Nutzung als Ferienwohnung erlaubt. 

Für geförderte Wohnbauten werden Flächen gemäß § 52a vorbehalten. 

Die Zweitnutzung für Boardinghouses i.S. von Beherbergungsbetriebe ist im Wohngebiet, all-

gemeinen Mischgebiet, Kerngebiet und landwirtschaftlichem Mischgebiet bei mehr als 12 Bet-

ten, im Tourismusgebiet und auf Sonderflächen für Beherbergungsgroßbetriebe möglich. Im 

Wohngebiet ist die Privatzimmervermietung zulässig. 
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Vorarlberg 

Abbildung 54: Baurechtliche Einordnung der Erst- und Zweitnutzung in Vorarlberg 

Eigene Darstellung, Quelle: Vorarlberger Raumplanungsgesetz 2015, 2016 (12.02.2016). 

Zu erwähnen ist, dass in Kerngebieten, Wohngebieten und Mischgebieten grundsätzlich alle 

Gebäude zulässig sind, „wenn dadurch das Wohnen und der Charakter als Wohngebiet nicht 

gestört wird“. Somit sind theoretisch alle Gebäude zur Erst- und Zweitnutzung zulässig, es 

bedarf jedoch einer genauen Prüfung des spezifischen Bauvorhabens. Somit ist eine Zweit-

nutzung theoretisch im Kerngebiet, Wohngebiet und Mischgebiet sowohl für Wohnungen als 

auch für Beherbergungsbetriebe möglich. 

Wien 

Abbildung 55: Baurechtliche Einordnung der Erst- und Zweitnutzung in Wien 

Eigene Darstellung, Quelle: Wiener Bauordnung 1930, 2016 (12.02.2016). 

Eine Wohnnutzung ist in Erholungsgebieten, im Wohngebiet und im Gartensiedlungsgebiet 

zulässig. 

Gebäude können lediglich im Wohngebiet als Beherbergungsgebiete einer Zweitnutzung zu-

geführt werden. 

6.4.3 Überblick zu den Konzepten der Zweitnutzung 

Im Folgenden werden mögliche Konzepte für Zweitnutzungen kurz beschrieben. 
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vorhanden ist, angedacht werden. Eine sinnvolle Nutzung der Aufenthaltsräume ist jedoch 

eine größere Herausforderung. Aufgrund der Qualität und Lage ist vermutlich nur bzw. vorran-

gig eine Drittverwendung als sozialer Wohnbau realisierbar. 

Studentisches Wohnen 

Unterkünfte für Studenten ähneln in vielerlei Hinsicht Gemeinschaftsunterkünften für Flücht-

linge. Es genügt, wenn zumindest eine Kochgelegenheit pro Stockwerk bzw. für mehrere 

Wohneinheiten gebündelt vorhanden ist. Diese kann aber auch ohne größeren Aufwand in die 

Allgemeinräumlichkeiten nachträglich eingebaut werden. Aufenthaltsräume können in der ur-

sprünglichen Form als Allgemeinfläche für die bewohnenden Studenten genutzt werden. Die 

Nachfrage nach Studentenwohnungen ist besonders in den Landeshauptstädten aufgrund der 

dort angesiedelten Universitäten, hoch. Durch die stetige Zunahme der Studierendenzahlen 

wird dieser Bedarf auch in Zukunft gegeben sein. Die in Kapitel 7 vorgestellte Zimmergröße, 

das vorhandene Bad und TV- bzw. SAT-Anschluss gemäß dem exemplarischen Grundriss 

einer Flüchtlingsunterkunft würden sich gut für Studentenapartments eigenen, da diese in der 

Regel von nur einer Person bewohnt werden und den Ansprüchen von Studenten entspre-

chen. 

Boardinghouse  

Eine Umnutzung in ein Boardinghouse kann ebenfalls angedacht werden. Dieser Beherber-

gungsbetrieb richtet sich v.a. an die Unterbringung von Langzeit-Gästen in städtischer Umge-

bung. Der angebotene Service kann dabei stark variieren. Adaptierungen sind nur in geringfü-

gigem Maße notwendig, sofern ein Bad pro Wohneinheit vorhanden ist. Aufenthaltsräume kön-

nen als Speiseraum, Lobby, Fitnessraum etc. genützt werden. Die Zimmergröße wäre für die 

Nutzung als Boardinghouse ideal, ebenso – falls vorhanden - das eingebaute Bad pro 

Wohneinheit. 

Sozialer Wohnraum 

Wie in Kapitel 3 formuliert ist eine Zweitnutzung in Form von sozialem Wohnraum eine woh-

nungswirtschaftlich wichtige Lösung und in Bezug auf Konfiguration und Qualität sowie die 

Lage wohl auch am naheliegendsten. Durch die anhaltend hohe Zuwanderung erhöht sich der 

Bedarf nach dem ohnehin schon knappen Angebot an sozialverträglichen Wohnungen. 

In Bezug auf sozialen Wohnraum müssen geeignete Rahmenbedingungen geschaffen wer-

den, wichtige Aspekte hierfür sind die: 

 Erhöhung des Angebots an leistbarem Wohnraum und folglich die Verringerung des 

Drucks auf den Wohnungsmarkt, 

 Unterstützung von begünstigten Personen (z.B. Familien mit geringem Einkommen) 

mittels Förderungen wie Wohnbeihilfe, 

 Schaffung einer ausgewogenen Siedlungsstruktur sowie 

 Entwicklung eines nachhaltigen und tragfähigen Konzeptes, um langfristig leistbares 

Wohnen zu sichern. 

Eine angestrebte Folgenutzung ist im Regelfall mit entsprechenden Adaptierungskosten für 

den Umbau oder die Sanierung der betroffenen Flächen verbunden. Diese müssen aus Eigen- 

oder Fremdkapital bzw. entsprechenden Fördermitteln aufgebracht werden. 

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit für die Zweitnutzung (ebenfalls) eine Wohnbauförderung 

zu beantragen. Hierbei sind jedoch die Bestimmungen der jeweiligen Wohnbauförderungsge-
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setze der Länder zu beachten. Am Beispiel der burgenländischen Wohnbauförderungsgeset-

zes dürfen pro Wohneinheit nur max. zwei laufende Förderungsdarlehen bestehen. Besteht 

ein Sanierungsdarlehen kann ein weiteres Darlehen frühestens nach 20 Jahren ab Zusiche-

rung der laufenden Förderung beantragt werden.198 Da es sich um eine spezifischere Förde-

rung handelt, die sowohl von der Erstnutzung als auch dem Ausmaß des Bauvorhabens und 

der Zweitnutzung abhängt, ist explizit durch die jeweilige Wohnbauförderungsbehörde zu prü-

fen, ob eine Förderung gewährt werden kann und in welchem Ausmaß. Bei einer geförderten 

Wohnung sind gemäß den Wohnbauförderungsgesetze und Bauvorschriften der Länder u.a. 

folgende Bestimmungen zu berücksichtigen: 

 OIB-Richtlinien bzw. ÖNormen (Salzburg), 

 Barrierefreiheit, 

 Vergabevorschriften der Bauleistungen, 

 Qualitätsstandards zum Zweck der Reduktion der Treibhausgase, 

 angemessene Gesamtbaukosten, 

 angemessene Wohnfläche, 

 Mietzinsbemessung etc. 

Ein wichtiger Aspekt, der besonders bei einer Zweitnutzung in Form von sozialem Wohnraum 

ebenfalls zu beachten ist, ist eine ausgewogene Durchmischung, um soziale Brennpunkte zu 

vermeiden. Die Unterbringung von ausschließlich sozial schwächeren Personen in ehemali-

gen Flüchtlingsunterkünften würde insbesondere bei großen Gebäuden nicht dieser Anforde-

rung entsprechen. 

6.4.4 Technische Anforderungen und Anpassungen 

Die technischen Anforderungen von Flüchtlingsunterkünften entsprechen grundsätzlich denen 

des sozialen Wohnbaus. Derzeit sind nur für vorübergehende Betreuungseinrichtungen für 

Zwecke der Grundversorgung Ausnahmen von den baurechtlichen Bestimmungen möglich, 

diese können jedoch keiner Zweitnutzung zugeführt werden. Gerade in Hinblick auf den Sied-

lungsdruck sollten Lösungsansätze zur weiteren wohnwirtschaftlichen Verwendung frühzeitig 

entworfen werden. 

Die Zimmergröße (inkl. eingebautem Bad) beträgt gemäß dem exemplarischen Grundriss (vgl. 

Abschnitt 7.3.3 zu Grundrissgestaltung) ca. 17,50 m². Unter den Gesichtspunkten dieser Mög-

lichkeit der Erstnutzung ist eine Zweitnutzung zu sozialem Wohnraum durch Umbaumaßnah-

men möglich. Die Zusammenlegung von Zimmern oder die Verwendung als Studentenappar-

tements wäre ebenfalls eine Option.  

Die Umbaukosten variieren je nach Gegebenheit und richteten sich nach diversen Faktoren. 

Nachfolgend sind einige Aspekte exemplarisch aufgeführt, die relevant sind: 

 Art des Gebäudes der Erstnutzung sowie Abnutzungsgrad/Gebrauchszustand, 

 Art des Gebäudes der Zweitnutzung sowie angestrebte Nutzerstruktur, 

 Art des angestrebten Baustandards, 

 Konfiguration des Baukörpers, 

 Aktuelle Baukonjunktur 

 etc. 

                                              

198 Vgl. Bgld. WFB 2005, 2016 (12.02.2016), § 7 Abs. 1 Z 8. 
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Die Höhe der Adaptierungskosten kann erst bei Vorliegen eines spezifischen Projektes indivi-

duell bemessen werden, weshalb keine pauschalen Aussagen getroffen werden können. 

6.5 Umgang mit Asylwerbern auf der Durchreise 

Für die Unterbringung und Verteilung der ankommenden Flüchtlinge gibt es ein neues Konzept 

seitens des österreichischen Staates. Zusätzlich zu den bisher drei Erstaufnahmezentren wird 

es in Zukunft Verteilerzentren in jedem Bundesland geben.199 Damit wird eine Entlastung der 

Erstaufnahmezentren angestrebt. Des Weiteren findet wie zuvor schon beschrieben eine Dis-

kussion statt, dass zukünftig bereits an der Grenze über eine Zulassung zum Asylverfahren im 

Zuge eines Schnellverfahrens entschieden werden soll. Im Fall eines positiven Zulassungsbe-

scheids werden die Asylwerber in die Unterkünfte der einzelnen Bundesländer verwiesen. 200 

Unterkünfte für Transitflüchtlinge sind Zentren der öffentlichen Hand oder Notunterkünfte von 

NGO´s. Diese Art von Unterkünften sind nur für temporäre Unterbringung im Zuge der Weiter-

reise angedacht und bieten daher nur Übernachtungsmöglichkeiten und Verpflegung an. Tran-

sitflüchtlingslager sind aus Sicht der Immobilienwirtschaft keine Unterbringungen mit dauer-

haftem Charakter und liegen ausschließlich im Aufgabenbereich des Staates (sowohl in Bezug 

auf die Errichtung als auch den Betrieb, der jedoch zunehmend von einer gewerblich tätigen 

Bertreibergesellschaft übernommen wird). 

7 Konzepte zur Unterbringung von Asylwerbern und Flüchtlingen 

Das nachfolgende Kapitel beleuchtet die Themen Anforderung an die Unterbringungsarten für 

Asylwerber und Flüchtlinge, Standort und Standortfaktoren, Fragen zur Grundstückbereitstel-

lung und stellt verschiedene bereits realisierte und geplante Arten der Unterbringung vor. 

7.1 Vorbemerkung zur Frage nach Konzepten der Unterbringung 

„Entscheidend ist die Frage nach integrativen Konzepten mit denen Gebäude, Lage, Größe, 

Anzahl sowie soziale und gesellschaftliche Aspekte in Wechselwirkung stehen. Architektur 

geht hier weit über das „Bauen“ hinaus und kann – gemeinsam mit den Gemeinden und an-

deren AkteurInnen – diese Herausforderung als raumproduzierende Disziplin bewältigen.“201 

Politik und Immobilienwirtschaft müssen gemeinsam darauf abzielen, dass die bereits ange-

spannte Lage auf den Wohnungsmärkten bei anhaltend hoher Anzahl an neuen Asylwerbern 

und Flüchtlingen entschärft wird.  

Lösungsansätze hierfür sind: 

 Schnellere Zurverfügungstellung von Liegenschaften, 

 (weitere) punktuelle Reduzierung der Anforderungen im (geförderten) Wohnungsbau, 

 (weitere) Erleichterungen in verfahrens- und bauplanungsrechtlicher Hinsicht. 

Um eine Vermeidung von sozialpolitischen Brennpunkten zu gewährleisten, muss bei der Be-

schaffung von Gemeinschaftsunterkünften und sozialverträglichem Wohnraum auf eine adä-

quate Einbindung in die städtebauliche Umgebung geachtet werden. Sowohl bei der Unter-

                                              

199 Vgl. www.diepresse.com, 2015b. 
200 Vgl. www.diepresse.com, 2015c. 
201 Europäisches Forum Alpbach, 2015, S. 29. 

http://www.diepresse.com/
http://www.diepresse.com/
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bringung in Gemeinschaftsunterkünften, als auch der Anschlussunterbringung ist auf integra-

tive Konzepte zu achten. In der weiteren Folge werden deshalb Anforderungen an Unterkünfte 

näher beleuchtet. 

7.2 Anforderungen an Standard, Standort und Liegenschaft  

Mindeststandards in Unterkünften, die Standortfrage sowie die Bereitstellung von Grundstü-

cken werden im Folgenden behandelt. 

7.2.1 Bundesweite Mindeststandards  

Die Anforderungen der Unterkünfte unterliegen den bundesländerspezifischen Bauordnungen. 

Von Seiten des Staates gibt es jedoch bundesweite Mindeststandards, welchen Gemein-

schaftsunterkünfte entsprechen müssen und somit Grundlage für länderspezifische Auslegun-

gen sind. Dadurch soll eine temporäre, zeitgemäße und humanitäre Unterbringungsform ge-

währleistet werden.202 

Abbildung 56: Mindeststandards an Flüchtlingsunterkünfte (Auszüge zur Unterkunft) 

Standort 
 Bei der Standortwahl ist soweit wie möglich Rücksicht auf die Erreichbarkeit 

von öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. Einrichtungen für den täglichen Be-
darf Bedacht zu nehmen. 

Gemeinschafts- 

flächen/-räume 

 Den Bewohnern sind nach Möglichkeit und Bedarf Gemeinschaftsflächen 
innerhalb und außerhalb des Objektes anzubieten. 

 Bei Familienquartieren ist nach Möglichkeit ein Aufenthaltsraum/Spielzim-
mer/Spielplatz anzubieten. Dabei kann es sich auch um nahegelegene öf-
fentliche Einrichtungen handeln. 

 Der Zugang zu TV inkl. SAT ist entweder im Rahmen eines Gemein-
schaftsraumes oder durch entsprechende Anschlussmöglichkeiten in den 
Wohnräumen sicher zu stellen. 

Energieversorgung 

 Die Räume sind je nach Lichtverhältnissen in ausreichender Weise mit 
künstlicher Beleuchtung auszustatten. 

 Die Heizungsanlagen sind so zu dimensionieren, dass die Zimmer, Bäder 
und Gemeinschaftsräume angemessen beheizt werden können. Die Nach-
tabsenkung der Zimmertemperatur ist zulässig. 

 Bei Störungsfällen sind vom Betreiber Sofortmaßnahmen einzuleiten. 

 Warmwasser für die Körperhygiene ist jedenfalls während der Zeit von 6 
bis 22 Uhr im angemessenen Ausmaß zur Verfügung zu stellen. 

 Die Verwendung eigener Elektrogeräte (Kochplatten etc.) kann aus sicher-
heitstechnischen Gründen untersagt werden. 

Wohnräume und 

Belegung 

 Bei der Belegung der Zimmer bzw. Wohnungen soll auf ethnische, sprach-
liche und religiöse Unterschiede sowie Familieneinheiten Bedacht genom-
men werden, um Konflikte zu vermeiden. 

 Zimmer für alleinstehende Personen werden mit maximal fünf Personen 
(bei Dauerbelegung) belegt. 

 Für die Zimmerbelegung gelten folgende Richtwerte: Für eine Person ist 
eine Fläche von 8 m² und für jede weitere Person 4 m² zur Verfügung zu 
stellen. 

 Bei der Systemisierung (Belegungsplan) der Plätze sind Zusatzflächen wie 
Vorraum, Küche, Speiseraum und sanitäre Anlagen sowie die gegebene 
Raumkonfiguration zu berücksichtigen. 

 Jedes Zimmer ist mit einer Nummer zu versehen und muss abschließbar 
sein. 

                                              

202 Österreichischer Gemeindebund, 2015a. 
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 Jede Wohneinheit ist mit folgenden Einrichtungsgegenständen auszustat-
ten: Garderobe, Tisch, jeweils pro Person ein Bett (inkl. Bettwäsche, Pols-
ter und Decke), ein einteiliger Kasten und ein Sessel. 

 Die individuelle Gestaltung der Zimmer muss zwischen den Bewohnern 
und dem Betreiber abgestimmt werden. 

Sanitäranlagen 

 Ein Quartier mit gemeinschaftlich genutzten Sanitäranlagen hat über nach 
Geschlechtern getrennte und abschließbare, hygienisch einwandfreie 
Wasch-, Dusch- und WC-Anlagen zu verfügen. 

 Für je höchstens zehn Personen ist eine Dusche und ein Waschtisch zur 
Verfügung zu stellen. 

 Im Fall von Gemeinschaftsduschen ist ein Sichtschutz zu installieren. 

 Für je höchstens zehn Personen ist eine WC-Anlage zur Verfügung zu stel-
len. 

Reinigung 

 Grundsätzlich sind die Bewohner für die Reinigung der ihnen zur Verfü-
gung gestellten Räumlichkeiten verantwortlich. 

 Für die Reinigung der allgemeinen Räumlichkeiten (Sanitärflächen, Kü-
chen, Gänge, Aufenthaltsräume etc.) ist vom Betreiber ein Reinigungsplan 
zu erstellen und sind sämtliche erforderlichen Reinigungsmittel und -geräte 
zur Verfügung zu stellen. 

Verpflegung        

(Auszug) 

 Die Länder haben die Möglichkeit, mit den Quartierbetreibern unterschiedli-
che Verpflegungsformen (Vollversorgung, Teilversorgung, Selbstversor-
gung) zu vereinbaren. 

 Die Raumanforderungen und notwendigen Ausstattungen für die Essens-
zubereitung und Ausspeisung richten sich nach der festgelegten Verpfle-
gungsform im Quartier. 

 Bei Teil- und Selbstversorgung stellen Quartierbetreiber für je zehn Bewoh-
ner zumindest einen Herd mit vier Kochplatten samt Backrohr, einen Kühl-
schrank und Gefriermöglichkeit sowie überdies Spülen, Küchenkästen und 
Geschirr zur Verfügung. 

Gesundheitsvorsorge 

und Sicherheit      

(Auszug) 

 Im Falle von Schimmelbildung haben Quartierbetreiber fachgerecht für die 
Wiederherstellung eines bewohnbaren und unbedenklichen Zustandes zu 
sorgen. Zusätzlich sind die Bewohner über richtiges Verhalten zur Vermei-
dung von Schimmelbildung zu informieren. 

 Quartierbetreiber sind verpflichtet, sämtliche bau-, feuer-, und sanitätspoli-
zeilichen Vorschriften nach den einschlägigen Bestimmungen eigenverant-
wortlich und laufend zu überprüfen. Verpflichtungen betreffend den Brand-
schutz sind im Rahmen der bestehenden rechtlichen Vorschriften von den 
Quartierbetreibern und den Bewohnern einzuhalten. 

 Für die Einhaltung und Sicherstellung der genannten Vorkehrungen sind 
die Quartierbetreiber berechtigt und verpflichtet, die Räumlichkeiten zumin-
dest einmal wöchentlich dahingehend zu überprüfen. 

Information 

 Im Quartier sind Informationen von Bund, Land und Gemeinden sowie des 
Quartierbetreibers, die für die Bewohner von grundlegender Bedeutung 
sind, zugänglich zu machen. 

 Bestehende Notfallpläne und Brandschutzordnungen sind den Bewohnern 
zur Kenntnis zu bringen bzw. auszuhängen. 

 Jeder Aushang und Grundsatzinformationen sind in jenen Sprachen zu 
verfassen, von denen anzunehmen ist, dass die Bewohner verstehen. 

Quelle: Österreichischer Gemeindebund, 2015a (Auszug). 

7.2.2 Standort und Standortfaktoren 

Die Standortwahl ist für die Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft von großer Bedeutung. Der 

Standort hat einen Einfluss auf das Gelingen oder Scheitern des Integrationsprozesses der 

Betroffenen in die österreichische Gesellschaft.  
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So zeigen Beispiele aus der Vergangenheit, dass vor allem Standorte in städtischer Lage für 

eine gute Integration der Asylwerber und Flüchtlinge verantwortlich waren.203 Städte bzw. dicht 

besiedelte urbane Räume bieten oftmals auch mehr Optionen für die Zurverfügungstellung 

von mehreren kleinen Einheiten, die über das Stadtgebiet verteilt sind. Hierdurch wird aktiv 

der Gefahr der „Ghettoisierung“ (vgl. Kapitel 6.1.2) entgegengewirkt, welche in größeren Ge-

meinschaftsunterkünften entstehen kann.  

Auf Nachfrage des Österreichischen Gemeindebundes geben die Mehrheit der Bürgermeiste-

rinnen und Bürgermeister an, bei Unterkünften in Wohnungen und leerstehenden Gebäuden 

im Stadtkern keinerlei (negative) Auffälligkeiten mit Flüchtlingen und Asylwerbern gehabt zu 

haben. Eine schnellere Integration und ein mit weniger Berührungsängsten verbundener Kon-

takt können die Folge sein.204  

Auch die Wirkung auf die umliegende nachbarschaftliche Bebauung ist zumeist durch eine 

sehr große Gemeinschaftsunterkunft eher negativ geprägt, weshalb es notwendig ist, gerade 

in diesem Bezug auf eine professionelle Betreuung durch geschultes Personal und strikte Ein-

haltung der Mindeststandards zu setzen. Das Deutsche Institut für Menschenrechte merkt 

bspw. kritisch an, dass Frauen in zentralen Unterkünften oft nur mangelhaft geschützt werden. 

Auch die fehlende Privatsphäre und das somit entstehende Konfliktpotenzial erhöht die Gefahr 

von Eskalationen und Auseinandersetzungen in großen Gemeinschaftsunterkünften. 205  

Grundsätzlich ist die Standortfrage jedoch primär an die Verfügbarkeit von Flächen in den 

einzelnen Regionen gebunden bzw. leitet sich von dem Verteilungsschlüssel ab. Klar ist, dass 

eine dezentrale Unterbringung von Vorteil ist, jedoch kann man in Anbetracht der Anzahl an 

Flüchtlingen nicht von zentralen und gegebenenfalls entsprechend großen Unterkünften ab-

sehen. Nachstehend werden geografische und politische Merkmale dargestellt, welche laut 

einer Studie des Deutschen Roten Kreuzes für die Standortwahl von besonderer Bedeutung 

sind: 206 

 Arbeitsmarktsituation, 

 Akzeptanz der umliegenden Bevölkerung, 

 soziale Durchmischung, 

 Lage in Wohngebieten (nicht Gewerbegebieten), 

 gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV), 

 Zugang zu Sozial, Rechts- und Verfahrensberatung, 

 Zugang zu medizinischer Versorgung, 

 Zugang zu professionellen Betreuungs- und Bildungsangeboten, 

 Sicherstellung des Zugangs zu Schulen für alle Kinder im Schulalter sowie 

 ausreichend Einkaufsmöglichkeiten und kulturelle Angebote. 

Bei Gemeinschaftsunterkünften, die diese Kriterien in hohem Maße erfüllen, erscheint es im 

Sinne einer vorausschauenden Betrachtung wesentlich, dass auf die bereits ausgesprochene 

Notwendigkeit der Schaffung von dauerhaften Wohnraum für anerkannte Flüchtlinge als mög-

liche „Folgenutzung“ bei den ersten Planungsschritten Rücksicht genommen wird. 

                                              

203 Vgl. Europäisches Forum Alpbach, 2015, S. 1 ff. 
204 Vgl. Europäisches Forum Alpbach, 2015, S. 1 ff. 
205 Vgl. www.euractiv.de, 2015. 
206 Vgl. www.drk-wohlfahrt.de, 2013. 

http://www.euractiv.de/
http://www.drk-wohlfahrt.de/
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7.2.3 Liegenschaftsbereitstellung bzw. -verfügbarkeit 

In den meisten Fällen stellen Gemeinden leerstehende Objekte für die Unterbringung von 

Flüchtlingen und Asylwerbern zur Verfügung bzw. binden aktiv Eigentümer von ggf. ungenutz-

ten Objekten entsprechend ein. Eine generelle Aussage über die „optimale Form“ der Bereit-

stellung von Grundstücken und Bestandsobjekten ist nicht möglich, da die jeweiligen Aus-

gangssituationen und damit einhergehende Aktivierungspotenziale für Flächen sich stark un-

terscheiden. Regional sollte ein enger Kontakt zwischen Kommunen und den immobilienwirt-

schaftlichen Akteuren forciert werden, um adäquate Lösungen zur Standortfrage, dem Erwerb 

und der Realisierung zu erörtern. 

Folgende Fallkonstellationen bezüglich der Bereitstellung von Gemeinschaftsunterkünften 

sind exemplarisch zu nennen: 

 Von Seiten des Bundes werden vornehmlich ehemalige Kasernen wie zum Beispiel 

jene in Spittal an der Drau und Villach als Unterkünfte für Asylwerber zur Verfügung 

gestellt.207 

 Die einzelnen Bundesländer stellen neben Grundstücken zum Bau von Unterkünften 

auch leerstehende Sportanlagen zur Verfügung.208 

 Auch Gemeinden stellen derartige Objekte zur Verfügung. Ebenfalls werden leerste-

hende Wohnungen für Gemeindemitarbeiter für die schutzbedürftigen Personen adap-

tiert.209 

 Einzelne Diözesen stellen Grundstücke für temporäre Bebauungen zur Verfügung. Als 

Beispiel hierfür kann das Stift Wilten (Innsbruck) genannt werden. Es stellt der Stadt 

Innsbruck kostenlos eine geeignete Fläche für eine temporäre Bebauung mit Holzhäu-

sern für rund 290 Flüchtlinge zur Verfügung.210 

 Aber auch private Immobilieneigentümer stellen leerstehende Liegenschaften zur Ver-

fügung. Neben Grundstücken werden auch ehemalige Hotels oder Handelsimmobilien 

als Unterkünfte für Hilfsbedürftige revitalisiert. Exemplarisch wurde die ehemalige 

bauMaxx Filiale in Leoben bspw. zu einer Unterkunft für bis zu 450 Flüchtlinge adap-

tiert.211 

Möchte man diese Varianten wertend beurteilen so ist es sicher zielführender und im Sinne 

einer erfolgsversprechenden Integration sinnvoller, ein ordentliches aber nicht mehr rentabel 

zu betreibendes ehemaliges Drei-Sterne-Hotel als Gemeinschaftsunterkunft zu verwenden, 

als ein ehemals an einen Supermarkt vermietetes Handelsobjekt. Die Lage an Straßen mit 

hohem Verkehrsaufkommen ohne jegliche Zäune (die Kinder schützen), Belichtung durch 

Oberlichter, fehlende Raumaufteilungen etc. führen zu hohen Adaptierungskosten, bedingen 

keinerlei Nutzerkomfort und scheiden auch für sinnvolle wohnwirtschaftliche Folgenutzungen 

aus. In Bezug auf die Integration und die soziale Sicherheit ergeben sich hierbei auch negative 

Implikationen. 

                                              

207 Vgl. www.diepresse.com, 2015e. 
208 Vgl. Land Tirol, 2014. 
209 Vgl. Europäisches Forum Alpbach, 2015, S. 1 ff. 
210 Vgl. www.meinbezirk.at, 2016. 
211 Vgl.www.steiermarkt.orf.at, 2015. 

http://www.diepresse.com/
http://www.tirol.gv.at/
http://www.meinbezirk.at/


114 

7.3 Vorstellung und Beurteilung verschiedener temporärer Unter-

bringungsarten 

In diesem Kapitel werden die unterschiedlichen Möglichkeiten von temporären Gemeinschafts-

unterkunftsarten für Asylwerber vorgestellt. Bei einer überschlägigen Betrachtung ergibt sich, 

dass in Österreich ca. 75% der Flüchtlinge und Asylwerber in organisierten Unterkünften un-

tergebracht sind. Eingegangen wird dabei auf die Varianten Zeltstätte, Traglufthallen, Contai-

nerbauten, Objekte in Holz- bzw. Massivbauweise, leerstehende Handels- oder Büroimmobi-

lien, Liegenschaften der öffentlichen Hand sowie leerstehende Hotels. Dabei können Zelt-

stätte, Traglufthallen, Containerbauten aufgrund ihrer kurzen Errichtungsdauer und Liegen-

schaften der öffentlichen Hand sowie leerstehende Handelsimmobilien wegen ihrer nur gerin-

gen Adaptierungsdauer als kurzfristige Unterbringungsmöglichkeiten angesehen werden. Im 

Gegensatz dazu stellen Objekte in Holz- und Massivbauweise eine längerfristige Unterbrin-

gungsmöglichkeit dar.212 

Die Höhe der Baukosten sowie Errichtungszeit kann je nach Projekt und Unterbringungsart 

stark variieren. Insbesondere bei einer Differenzierung in Bestandsobjekte, die individuell 

adaptiert werden müssen, und Zelten/Container/Mobilbauten, die „ad hoc“ auf Freiflächen auf-

gestellt werden können, ergeben sich große Unterschiede. Für die Neuerrichtung von Woh-

nungen kann mit rund 1.350 Euro/m² Bruttogrundfläche (BGF) gerechnet werden, wobei die 

Objekte in sechs Monaten bezugsfertig wären.213 

7.3.1 Unterkünfte in Zeltlagern 

Die einfachste, schnellste und kostengünstige Lösung für die Unterbringung von Asylwerbern 

sind Zelte, welche in Form eines Zeltlagers errichtet werden. Jedoch ist diese Unterkunftsart 

nicht mit den Mindeststandards für Flüchtlingsunterkünfte der Republik Österreich kompatibel. 

Grund für derartige Unterbringungsformen ist der Druck einer sehr akuten und schnellen Be-

reitstellung, diese Form stellt aber keine auf Dauer tragbare Lösung dar. Vor allem in den 

Wintermonaten kann ein Zelt aufgrund der fehlenden Dämmung keine Unterkunft für Asylwer-

ber und Flüchtlinge hierzulande darstellen. Des Weiteren fehlen in Zeltlagern jegliche Möglich-

keiten für die Einhaltung der Privatsphäre. Auch ist die architektonische und städtebauliche 

Einbindung von Zeltlagern in bereits bebaute Ortsteile nur schwer vorstellbar. Die Notwendig-

keit in anderer geeigneter Form auch Sanitäranlagen sowie Küchenzelte etc. bereitstellen zu 

müssen erschwert die Umsetzbarkeit. Ein weiterer Kritikpunkt an Zeltlagern ist die öffentliche 

Wahrnehmung der Flüchtlinge und Asylwerber als Randgruppe, was die Interaktion mit der 

umliegenden Bevölkerung erschwert. Diese Form der Unterbringung ist daher – wenn über-

haupt - eine reine Übergangslösung.  

 Kapazität: variabel je nach Bedarf. 

 Kosten je Platz: je nach Größe des Zeltes, jedoch minimal. 

 Bauzeit: gering, sehr kurzfristig einsetzbar. 

 Haltbarkeit: sehr begrenzt. 

 Nutzerkomfort: sehr negativ. 

  

                                              

212 Vgl. Österreichischer Gemeindebund, 2015b. 
213 Vgl. Immobilien Zentrum, 2015, S. 37. 

http://www.kommunal.at/
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Abbildung 57: Beispiel - Zeltlager als Gemeinschaftsunterkunft 

 

Quelle: Vorarlberger Nachrichten, 2015. 

Nach Auskunft des Bundesministeriums für Inneres befinden sich mit Stand Februar 2016 

keine Asylwerber in Zelten.214 

7.3.2 Unterkünfte in Traglufthallen 

Die derzeit einzige Traglufthalle, die österreichweit als Unterkunft für Asylwerber dient, steht 

in Hall in Tirol. Es sollen vier weitere dieser Konstruktionen folgen.215 Befürworter dieser Un-

terbringungsform sehen in der flexiblen Grundrissgestaltung den entscheidenden Vorteil sol-

cher Konstruktionen. Betrachtet man die Situation vor Ort kann dieser Vorteil schnell relativiert 

werden, da die Grundrissgestaltung der einzelnen „Schlafkojen“ flexibel ist, es jedoch keine 

Türen zu den Kojen gibt und diese aufgrund von Brandschutzbestimmungen keine Decken 

besitzen dürfen. Somit ist die Privatsphäre im Vergleich zu bspw. Holzhäusern in Modulbau-

weise nur in geringer Form gegeben. Ein Nachteil der Traglufthallen sind auch die fehlenden 

Fenster. Diese sind aufgrund der Konstruktionsart nicht möglich und somit muss die Halle 

dauerhaft mit Hilfe von künstlichen Lichtquellen ausgeleuchtet werden.216 Der Wohnstandard 

für die Nutzer ist minimal und aufgrund des Druckunterschiedes der Halle zum Außenbereich 

wurden bereits gesundheitliche Herausforderungen (erhöhte Kopfschmerzen aufgrund von ho-

hem Lärmpegel) als negative Aspekte ins Feld geführt.217 

 Kapazität: variabel je nach Größe (in Tirol bspw. 240 Personen).218 

 Kosten je Platz: ca. 7.500 Euro (mit Aufstellung und Ausstattung ca. 8.400 Euro) – 

Zahlen orientieren sich an der Traglufthalle in Hall, Tirol (Kosten insgesamt 1,8 Mio. 

Euro für 240 Flüchtlinge).219 

 Bauzeit: gering, kurzfristig einsetzbar. 

 Haltbarkeit: moderat. 

 Nutzerkomfort: negativ. 

  

                                              

214 Vgl. www.salzburg.com, 2016. 
215 Vgl. www.tirol.orf.at, 2016. 
216 Vgl. www.sueddeutsche.de, 2015. 
217 Vgl. www.derstandard.at, 2016c. 
218 Vgl. www.tirol.orf.at, 2016. 
219 Vgl. www.tirol.orf.at, 2016. 

http://www.salzburg.com/
http://www.tirol.orf.at/
http://www.sueddeutsche.de/
http://www.tirol.orf.at/
http://www.tirol.orf.at/
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Abbildung 58: Beispiel - Traglufthalle in Hall in Tirol 

 

Quelle: Bezirksblatt Hall-Rum, 2015. 

7.3.3 Unterkünfte in Containerbauten 

Neben der Zeltlager-Variante zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylwerbern wird ver-

mehrt auf Container-Siedlungen als Gemeinschaftsunterkünfte zurückgegriffen. Grundsätzlich 

weist diese Unterbringungsart im Vergleich zu Zelten einige Vorteile auf. Kurze Bauzeiten von 

nur wenigen Wochen bis zum Erstbezug, sowie eigene abschließbare Räumlichkeiten für den 

Aufenthalt. Jedoch bieten Container eine notwendige einfache, schnelle und flexibel einsetz-

bare Lösung. Kritik gab es an den Kosten für Container, da der Preis für Container für Flücht-

lingsunterkünfte gegenüber den herkömmlichen Containern für Bauvorhaben um bis zu 50% 

variiert. Auch die aktuell sehr hohe Nachfrage nach Containern im Zuge der europaweiten 

Flüchtlingskrise hat Auswirkungen auf die Lieferzeiten sowie den Preis. Zum Zeitpunkt der 

Erstellung der Studie betrugen die Lieferzeiten einzelner Anbieter bis zu 6 Monate und der 

Preis für einen Wohncontainer inkl. Aufstellung und Sockellegung lag bei rund 10.000 Euro.220 

Wie im Falle der Zeltlager kann man auch Containersiedlungen als Übergangslösung bezeich-

nen da sie optisch und atmosphärisch schnell an ihre Grenzen kommen. Die Integrationsfä-

higkeit mittels derartiger Wohnlösungen ist ebenfalls beschränkt. Fraglich ist auch die städte-

bauliche Einbindung von Containern in die Umgebungsbebauung verbunden, mit der damit 

eingehenden (begrenzten) Akzeptanz durch die umliegenden Bewohner. Jedoch existieren 

bereits Projekte, die bezeugen, dass Containerbauten auch attraktiv gestaltet werden können 

wie bspw. das Projekt EBA 15 in Berlin, welches studentisches Wohnen in einem Container-

bau realisiert. 

 Kapazität: variabel je nach Bedarf. 

 Kosten je Platz: zwischen 2.500 Euro bis 17.000 Euro (je nach Nachfrage und Ange-

botslage) inkl. Aufstellung und Sockellegung.221  

 Bauzeit: gering, kurzfristig einsetzbar. 

 Haltbarkeit: hoch. 

 Nutzerkomfort: mittel. 

  

                                              

220 Vgl. www.kleinezeitung.at, 2016. 
221 Lt. Innenministerium bspw. Auftrag Fa. Containex, 2015. 

http://www.kleinezeitung.at/
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Abbildung 59: Beispiel - Container als Gemeinschaftsunterkunft 

 

Quelle: Westfahlen Blatt, 2015. 

Nach Auskunft des Bundesministeriums für Inneres befanden sich mit Stand September 2015 

477 Personen der Grundversorgung in Containeranlagen. 222 Die aktuellen Zahlen variieren 

stark, je nach Ausmaß des herrschenden Flüchtlingszustroms. 

7.3.4 Unterkünfte in modularer Holzbauweise 

Die aktuell präferierte Unterbringungsart für Asylwerber und Flüchtlinge sind Holzhäuser. 

Diese können aufgrund ihrer Modulbauweise binnen 10 Wochen erstellt werden. Im Bundes-

land Salzburg wurden bereits zwei Projekte in dieser Bauart realisiert 223, ebenso bspw. in 

Innsbruck224.Dabei werden die Häuser in kleinere Einheiten für jeweils vier Asylwerber unter-

teilt. In jeder Wohneinheit befindet sich eine kleine Küche mit Hilfe derer sich die Asylwerber 

selbst versorgen können. Ein weiterer Vorteil der Holzmodulbauweise ist auch die Drittver-

wendbarkeit, da sich die Häuser relativ flexibel ab- und wiederaufbauen lassen sowie die ar-

chitektonische Integration in das nachbarschaftliche Umfeld. Die Gesamtnutzungsdauer wird 

von den Projektverantwortlichen mit 25 Jahren angenommen.225 

 Kapazität: 44 Personen (aktueller Fall), jedoch je nach Bedarf erweiterbar.226 

 Kosten je Platz: ca. 10.200 Euro zzgl. Einrichtung, Außenanlagen und Erschließungs-

kosten (ca. 3.000 pro Platz).227 

 Gesamtkosten: ca. 582.000 Euro 

 Bauzeit: ca. 2,5 Monate. 

 Haltbarkeit: hoch. 

 Nutzerkomfort: mittel bis gut. 

  

                                              

222 Vgl. www.parlament.gv.at, 2015a. 
223 Vgl. www.roteskreuz.at, 2015. 
224 Vgl. www.tirol.orf.at, 2016. 
225 Vgl. www.tamsweg.at, 2015. 
226 Vgl. www.tamsweg.at, 2015. 
227 Vgl. www.tamsweg.at, 2015. 

http://www.tamsweg.at/
http://www.tamsweg.at/
http://www.tamsweg.at/
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Abbildung 60: Beispiel - Flüchtlingsunterkunft Holzmodulbauweise 

 

Quelle: Wirtschaftsblatt, 2015. 

7.3.5 Unterkünfte in modularer Massivbauweise 

Diese Art der Unterbringung wurde bislang in Österreich noch nicht durchgeführt, obwohl Mo-

dulbau in Massivbauweise zahlreiche Vorteile aufweist. Einerseits würde es sich hierbei um 

Objekte handeln, welche trotz ihrer relativ günstigen Anschaffungskosten eine hohe Bauqua-

lität aufweisen und die alle bautechnischen Anforderungen erfüllen und trotzdem flexibel in 

Transport, Aufbau und Raumaufteilung sind. Des Weiteren birgt die sich in die Nachbarschaft 

gut eingliedernde Architektur signifikante Vorteile gegenüber bspw. Zeltlagern, da dadurch die 

Akzeptanz der einheimischen Bevölkerung und somit die Integration der Asylwerber in die 

Gesellschaft steigt. Auch zu berücksichtigen ist, dass sich diese Unterbringungsweise sehr gut 

für eine integrative Folgeunterbringung für anerkannte Flüchtlinge (oder als Boardinghouse, 

Studentenwohnheim etc.) eignet. Bei der in Österreich bis jetzt nicht verwendeten Massivmo-

dulbauweise für die Unterbringung von Asylwerbern kann laut deutschen Quellen mit Baukos-

ten von rund 1.300 Euro/m² BGF kalkuliert werden, wobei die Objekte in drei bis sechs Mona-

ten bezugsfertig wären.228 Die nachstehenden Daten basieren auf Grundlage eines deutschen 

Beispiels, welches in Ludwigshafen errichtet wurde.229 

 Kapazität: 300 Personen (in drei zweigeschossigen Gebäuden). 

 Kosten je Platz: ca. 11.400 Euro (ohne Grundanteil). 

 Bauzeit: ca. 3 Monate. 

 Haltbarkeit: hoch. 

 Nutzerkomfort: mittel bis gut. 

  

                                              

228 Vgl. Immobilien Zentrum, 2015, S. 37. 
229 Vgl. www.ludwigshafen24.de, 2015. 
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Abbildung 61: Beispiel – Modulbau im Massivbauweise als Gemeinschaftsunterkunft 

  

Quelle: www.ludwigshafen24.de, 2015. 

7.3.6 Unterkünfte in leerstehenden Handels- oder Büroimmobilien 

(Bestand) 

Diverse ehemalige Handelsimmobilien wurden bereits von Seiten des Bundes zu Asylquartie-

ren adaptiert. So wurde z.B. die frühere bauMaxx Filiale am Klagenfurter Südring zu einer 

Unterkunft für bislang 323 Asylwerber.230 Diese wird als Einrichtung mit Vollversorgung ge-

führt, da das Objekt keine Kochmöglichkeiten bietet und auch aufgrund der hohen Personen-

anzahl eine Selbstversorgung logistisch eine sehr große Herausforderung dargestellt hätte. 

Bei der Nutzung einer ehemaligen Handelsimmobilie gibt es zahlreiche Adaptierungsmaßnah-

men die durchgeführt werden müssen, um den hier lebenden Menschen eine adäquate Unter-

kunft bieten zu können. Die weitreichendsten Umbauten umfassen: 

 Aufteilung der ehemals großflächigen Verkaufsräume in kleinteilige Schlafzellen mit 

nach oben offenen Trennwänden. 

 Schaffung der geforderten Mindestanzahl von Waschmöglichkeiten und Toiletten. 

 Anpassung der technischen Gebäudeausstattung. 

 Einbau von Gemeinschaftsbereichen und einer Kantine/Essensausgabe/Küche. 

Die Problematik der Nutzung solcher Liegenschaften als Unterkünfte für Flüchtlinge und Asyl-

werber liegt zumeist an der Anzahl der dort untergebrachten Personen und der fehlenden Pri-

vatsphäre, die aufgrund der mangelnden baulichen Aufteilung in kleinere Einheiten nicht ga-

rantiert werden kann. Eine weitgehend künstliche Belichtung aufgrund der zumeist fehlenden 

natürlichen Belichtung bzw. zu wenigen Oberlichtern schränkt den Nutzerkomfort zusätzlich 

ein. 

Auch ist eine anzudenkende bedarfsorientierte Nachnutzung für z.B. die Unterbringung von 

anerkannten Flüchtlingen aufgrund der baulichen Gegebenheiten kaum möglich. Wird die Lö-

sung jedoch als temporäre (Not-)Lösung verstanden, so ist die Option vermutlich dem Komfort 

von bspw. Traglufthallen vorzuziehen. 

Im Falle von Büroimmobilien ist die Sinnhaftigkeit abhängig von der baulichen Struktur im Aus-

gangszustand und der Aufteilungsmöglichkeit in kleinere (Wohn-)Einheiten. Die räumliche Zu-

                                              

230 Vgl. Parlamentsdirektion Österreich, 2016a. 

http://www.parlament.gv.at/
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sammenlegung zu kleinen Wohneinheiten ist denkbar, jedoch ist die Realisierung von ausrei-

chend Nasszellen aufgrund der gegebenen Leitungssysteme oft komplex. Eine Nachnutzung 

kann unter bestimmten strukturellen Voraussetzungen gegeben sein. 

Abbildung 62: Beispiel – Ehemalige bauMaxx Filiale als Gemeinschaftsunterkunft 

 

Quelle: www.ludwigshafen24.de, 2015. 

7.3.7 Unterkünfte in Liegenschaften der öffentlichen Hand (Bestand) 

Neben den zuvor beschriebenen Varianten wird zumeist auf leerstehende Gebäude der öf-

fentlichen Hand zurückgegriffen. Vor allem Kasernen und Schulgebäude sowie Turnhallen 

werden den Asylwerbern zur Verfügung gestellt. Im Folgenden soll nur auf ehemalige/leerste-

hende Kasernen eingegangen werden, da bspw. Turnhallen aus Sicht der Republik Österreich 

nur die absolute Ausnahme darstellen sollten. Auch ist die Akzeptanz der langfristigen Nutzung 

von Turnhallen bei der Bevölkerung sehr begrenzt. 

Asylwerber sind bspw. derzeit in der Schwarzenberg Kaserne231 in Salzburg, der Hadik Ka-

serne232 in der Steiermark oder der Frundsberg Kaserne233 in Tirol untergebracht. Die Vorteile 

der Kasernen liegen in ihrer massiven Bauweise. Speziell bei Kasernen ist jedoch häufig der 

Standort nicht ideal für eine Unterkunft, da diese ggf. dezentral situiert sind. Aufgrund ihrer 

Nutzung wurden diese ehemals in Randlagen errichtet und bieten somit den Asylwerbern in 

vielen Fällen nur eine begrenzte Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz. Auch wurden von 

der Verwertungsgesellschaft SIVBEG in den vergangenen Jahren bereits viele nicht mehr ge-

nutzte Kasernen an private Investoren veräußert.234 Des Weiteren werden aufgrund der hohen 

Kapazitäten solcher Liegenschaften oftmals sehr große Flüchtlingsunterkünfte geschaffen. 

Diese beiden Umstände sind hinderlich für die Integration der Asylwerber und können daher 

die Problematik der sogenannten „Ghettoisierung“ verstärken. Auch ist regelmäßig eine um-

fangreiche und kostenintensive Adaptierung der Bestandsgebäude notwendig. Vorwiegende 

Adaptierungsarbeiten betreffen: 

 Im Falle von Selbstversorgung der Einbau von Kochnischen/Küchen. 

 Errichtung von weiteren Waschmöglichkeiten und Nasszellen, ggf. extern durch Con-

tainer. 

 Erneuerung des Brandschutzes bzw. der Brandschutzeinrichtungen. 

 Schaffung/Anbindung von Gemeinschaftsräumen und ggf. Gebetsräumen. 

                                              

231 Vgl. Salzburger Nachrichten, 2015. 
232 Vgl. Bundesheer, 2016. 
233 Vgl. Land Tirol, 2015. 
234 www.rechnungshof.gv.at, 2010. 
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Um diesen Kosten zu reduzieren werden zum Teil nicht die Gebäude selbst genutzt, sondern 

die noch freien Grundstücksflächen dieser Liegenschaften. Auf diesen werden Zelte oder Con-

tainer als Unterkünfte für Flüchtlinge und Asylwerber errichtet.  

Abbildung 63: Beispiel - Ehemaliges Kasernengelände als Gemeinschaftsunterkunft 

 

Quelle: Westfahlen Blatt, 2015. 

Positiv kann hervorgehoben werden, dass die ggf. noch zu verwertenden Kasernen der SIV-

BEG grundsätzlich hohes Potenzial auch im Sinne von Folge- und Zweitnutzungen für die 

Aktivierung von Flächen für leistbares Wohnen bieten. Umwidmungen wären ohnehin bei 

nicht-militärischen Folgenutzungen notwendig. Das theoretische Potenzial derartiger Be-

standsgebäude sowie der Freiflächen ist somit für dauerhafte Lösungen durchaus hoch. Die 

Stadt Lüneburg hat bspw. gezeigt, dass auch Umnutzungen von Kasernen zu Bildungseinrich-

tungen möglich und sinnvoll sind.235 In Zeiten der Diskussion um (Aus-)Bildungsmöglichkeiten 

für anerkannte Flüchtlinge wären innovative Mixed-use Konzepte in diesem Sinne eine mögli-

che Option. 

7.3.8 Unterbringung in leerstehenden Hotels (Bestand) 

Zahlreiche ehemalige Hotels in Österreich, die nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden 

konnten, wurden bereits einer Nutzung als Unterkünfte für Asylwerber zugeführt. Bespielhaft 

können das ehemalige Hotel Sonnenhof in der steirischen Gemeinde Greinbach236 für 48 

Flüchtlinge, das Hotel Favorita237 in Wien für 380 Personen oder das Cohotel in Steyregg238 

für 21 minderjährige Flüchtlinge sowie das Hotel Thaler in Bad Häring/Tirol für ca. 50 Hilfesu-

chende angeführt werden. Diese Objekte werden entweder von den ehemaligen Hoteliers als 

Flüchtlingsunterkunft mit Vollversorgung geführt239 oder sind an Bund bzw. Länder (oft deren 

Tochtergesellschaft) oder karitative Einrichtungen vermietet. Beherbergungsbetriebe besitzen 

aufgrund ihrer Räumlichkeiten und Ausstattung ein hohes Drittverwendungspotenzial als Un-

terkunft für Asylwerber und bieten aufgrund der nur in moderatem Umfang durchzuführenden 

Adaptierungsmaßnahmen eine schnelle, flexible und kostengünstige Lösung für die Unterbrin-

gung von Asylwerbern. 

Eine Herausforderung bei der Unterbringung von schutzbedürftigen Personen in Hotels ist je-

doch oftmals die Lage der verfügbaren Objekte. Hotels für welche aus finanzieller Sicht eine 

                                              

235 Vgl. Flebbe, 2010, S. 86. 
236 Vgl. www.derstandard.at, 2015f. 
237 Vgl. Samariterbund, 2015. 
238 Vgl. Nachrichten Oberösterreich, 2015. 
239 Vgl. www.derstandard.at, 2015e. 

http://www.derstandard.at/
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Unterbringung von Asylwerbern gegenüber einer Beherbergung von Urlaubsgästen lohnender 

erscheint, sind des Öfteren in Randlagen oder in ländlichen Gebieten gelegen und bieten da-

her ggf. eine nur begrenzte Infrastruktur (z.B. Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz, 

keine Lage in Wohngebieten, Zugang zu ärztlicher Betreuung, etc.). Im Sinne der Kosten, des 

Nutzerkomforts und der Verfügbarkeit ist diese Option jedoch sicher eine im komparativen 

Vergleich mit den zuvor genannten Optionen sehr gute Lösung. Bei einer anderweitigen Ver-

wertung dieser oftmals in die Jahre gekommenen Objekte ist oft trotz der noch technischen 

Nutzbarkeit der vollständige Abriss nicht selten die „beste“ wirtschaftliche Option. Zu hoch sind 

oftmals die Umbaukosten zur weiteren Verwendung als bspw. Wohnimmobilie. 

Zur Verwendung derartiger Objekte auch für anerkannte Flüchtlinge und damit nicht nur als 

Gemeinschaftsunterkunft, sondern im Sinne von sozialem Wohnraum wären weitere bautech-

nische und genehmigungsseitige Erleichterungen wünschenswert. Nimmt man nun an, dass 

bei einer Bettenkapazität von rund 1,1 Mio. Betten in den österreichischen Beherbergungsbe-

trieben240 rund 7,5% faktisch dauerhaft leer stehen (aufgrund von nicht mehr marktfähigen 

Konzepten, zu geringen Standards, Instandhaltungsstaus oder suboptimalen Größen), würde 

dies ein Aktivierungspotenzial von knapp 82.500 Plätzen für Hilfesuchende bedeuten. Hier 

wäre ein bundesweites Konzept in enger Abstimmung zwischen Immobilienwirtschaft, Touris-

musverbänden und Politik zielführend. Durch die großzügigen Nebenflächen (Säle, Restau-

rants etc.) solcher Objekte könnten sinnvolle Schulungskonzepte für Flüchtlinge umgesetzt 

und integriert werden. Hierdurch würde deren Qualifikationen gestärkt und die „Landflucht“ 

begrenzt. 

Abbildung 64: Beispiel - Ehemaliges Hotel als Gemeinschaftsunterkunft 

 

Quelle: Der Standard, 2015. 

  

                                              

240 Vgl. Austria Tourismus, 2016. 
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7.4 Überlegungen zur optimalen Grundrissgestaltung 

Um eine visuelle Vorstellung einer exemplarischen Gemeinschaftsunterkunft zu entwickeln 

wird in Abbildung 65 ein Grundriss dargestellt. Die Größe der Zimmer beträgt hier rund 17,50 

m², wobei 13,50 m² auf den eigentlichen Wohn- und Schlafbereich des Zimmers entfallen und 

4 m² auf das im Zimmer integrierte Bad. Die Anzahl der Betten in einem Zimmer ist frei wählbar, 

jedoch ist zu beachten, dass nach den Mindeststandards der Republik Österreich pro Asyl-

werber eine Fläche von 8 m² zu Verfügung stehen muss und für jeden weiteren Nutzer mind. 

jeweils vier weitere m² bereitgestellt werden müssen. Somit kann bei einer Größe von 13,50 

m² (ohne Bad) eine maximale Belegung von zwei Asylwerbern erfolgen. Des Weiteren muss 

bei der Planung des Grundrisses beachtet werden, dass den Asylwerbern ein Zugang zu TV 

inkl. SAT gewährt werden muss. Der Zugang muss entweder in einem Gemeinschaftsraum, 

welcher vorhanden sein sollte, jedoch nicht vorgeschrieben ist, oder in jedem Zimmer sicher-

gestellt werden. In diesem exemplarischen Grundriss sind zwei Gemeinschaftsräume vorge-

sehen. Des Weiteren ist je Etage eine Gemeinschaftsküche mit anschließendem Speisesaal 

untergebracht.241  

Abbildung 65: Beispiel - Grundriss einer Gemeinschaftsunterkunft 

 

Quelle: Die Presse, 2015a. 

7.5 Best Practice Beispiel – Erfolgsfaktoren gelungener Integration 

bei anerkannten Flüchtlingen 

Als Best Practice Beispiel wird ein Projekt der Sozialbau AG im 23 Wiener Gemeindebezirk 

herangezogen. Im Jahr 2000 wurde der sogenannte „Globale Hof“ in der Anton Baumgartner-

Straße 127-129 fertiggestellt. Insgesamt verfügt das Gebäude über 140 geförderte Wohnun-

gen, welche mit einer Bruttokaltmiete von 7,53 Euro/m² abgegolten werden. Um ein möglichst 

großes Mieterklientel anzusprechen, gibt es ein- bis vier- Zimmer Wohnungen, welche zu 50% 

an Einheimische und zur anderen Hälfte an Zuwanderer vermietet werden. Mit Stand Januar 

2016 waren 132 der insgesamt 140 Wohnungen belegt. Neben den Wohnungen sind in dem 

Gebäude sieben Ladenlokale, eine Pizzeria, ein Friseur, ein Schwimmbad und ein Kindergar-

ten, untergebracht. Auch gibt es Gemeinschaftsräume und -loggien, einen Kinderspielraum 

und 146 Garagenplätze.242 

                                              

241 Vgl. Österreichischer Gemeindebund, 2015a. 
242 Vgl. Brech und Feigelfeld, 2016. 
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Im Zuge einer Befragung, die im Januar 2016 durchgeführt wurde, sollte festgestellt werden, 

wie erfolgreich das Konzept des „Globalen Hofes“ nach 15-jährigem Bestehen ist. Im Zuge der 

Untersuchung wurden sechs Bewohner, der Hausbesorger und der für die Verwaltung zustän-

dige Mitarbeiter des Sozialbaus interviewt. Bezüglich des Konzeptes der 50:50 Durchmi-

schung äußerten sich die Befragten durchwegs positiv. Kritisiert wird die Informationslücke 

seitens des Vermieters in Bezug auf die Durchmischung. So wird Interessenten die Strategie 

der Integration nicht kommuniziert. Die Bewohner bezeichnen ihre Wohnanlage als sicher und 

betonen die gute Nachbarschaftshilfe innerhalb der Anlage. Auch das vielleicht zu erwartende 

hohe Konfliktpotenzial aufgrund der verschiedenen Ethnien ist nach Auskunft der Bewohner 

nicht existent. Ein wichtiger Faktor in Bezug auf eine erfolgsversprechende Integration sind die 

Gemeinschaftsräume. Diese dienen vor allem als Kommunikationsflächen innerhalb der Ge-

bäude. Ein von den Bewohnern organisierter Verein nutzt die Gemeinschaftsräume intensiv 

und lädt in regelmäßigen Abständen zu Veranstaltungen ein. Folgende Aspekte, die den Be-

wohnern des „Globalen Hofes“ wichtig sind, wurden im Zuge der Studie ersichtlich:243 

 Funktionale Zusammenhänge der einzelnen Nutzungen, 

 Privatsphäre innerhalb der Wohnungen, 

 Haptik und Design der Materialen sowie 

 Besonderheiten der Anlage, wie Dachgarten, Schwimmbad, Spielplätze etc. 

Laut Befragungen sehen viele Bewohner den Schlüsselfaktor für ein gelungenes Zusammen-

leben im Hausbetreuer, welcher mit seiner Familie in der Anlage wohnt. Folgende Punkte soll-

ten laut der Studie über den Globalen Hof bei der Wahl des Hausbetreuers berücksichtigt wer-

den:244 

 Aufgrund des sehr hohen, 50-prozentigen Ausländeranteils, sollte der Hausbetreuer 

selbst nach Österreich zugewandert sein.  

 Der Hausbetreuer sollte über eine qualifizierte Ausbildung für die Moderation von Kon-

flikten verfügen. 

 Von Vorteil ist es, wenn der Hausbesorger selbst in der Anlage wohnhaft ist. 

 Hohe soziale Kompetenz wird vorausgesetzt, da er sowohl Ansprechpartner der Be-

wohner als auch der Hausverwaltung darstellen soll. 

Seitens der Hausverwaltung wurde im Rahmen der Befragung dargelegt, dass die Fluktuation 

der Mieter des „Globalen Hofes“ im Vergleich zu anderen Wohnanlagen der Sozialbau AG 

ohne ähnliches Konzept nicht höher oder niedriger ist. Seit Bezug im Jahr 2000 gab es insge-

samt bei 91 Wohnungen einen Mieterwechsel.245  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich das Pilotprojekt des „Globalen Hofes“ auf drei 

Säulen stützt: 

 Respekt gegenüber anderen Mitbewohnern, 

 Ausstattung und Konzeption der Wohnanlage sowie 

 Durchmischung von Einheimischen und Zuwanderern. 

Hervorzuheben ist, dass sich dieses Beispiel zwar auf eine mittel- bis längerfristige Unterbrin-

gung und Integration von anerkannten Flüchtlingen bezieht, es jedoch auch Rückschlüsse zu-

lässt für die Planung von Gemeinschaftsunterkünfte – insbesondere, wenn diese in Form einer 

                                              

243 Vgl. Brech und Feigelfeld, 2016. 
244 Vgl. Brech und Feigelfeld, 2016. 
245 Vgl. Brech und Feigelfeld, 2016. 
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Zweitnutzung als leistbarer Wohnraum zukünftig zur Verfügung stehen sollen. Daher sind be-

reits im Zuge der geplanten Erstnutzung die hier positiv hervorgehobenen Aspekte einer in-

tegrativen Unterkunft zu berücksichtigen.  

7.6 Angestrebter Lösungsansatz der Unterbringungsproblematik 

Trotz der teilweise kritischen Betrachtung der oben genannten Konzepte ist die Unterbringung 

von Asylwerbern in Gemeinschaftsunterkünften unabdinglich. Zwar sprechen sich viele Stu-

dien, wie die zuvor zitierte Studie des Deutschen Instituts für Menschenrechte, entschieden 

gegen eine Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften aus, jedoch berücksichtigen diese 

Studien nur bedingt den erhöhten und akuten Bedarf an Unterbringungsmöglichkeiten für Asyl-

werber und Flüchtlinge. Eine flächendeckende Unterbringung mit Hilfe von dezentralen Unter-

künften ist aus Kapazitäts- und Zeitgründen nicht möglich und erscheint daher auch nicht prak-

tikabel. Dies gilt vor allem in Ballungsräumen, in denen ohnehin ein Nachfrageüberhang nach 

leistbarem Wohnraum besteht. Insofern kann der angespannten Situation nur mithilfe von Ge-

meinschaftsunterkünften entgegengewirkt werden. Hierbei sollte jedoch an Stelle einer ledig-

lich kurzfristigen Lösung ein relativ rasch zu realisierendes, aber dennoch auf Langfristigkeit 

und Nachhaltigkeit ausgelegtes Konzept im Vordergrund stehen. Zahlreiche der vorgestellten 

Beispiele bieten diese Möglichkeiten und weisen ein gutes Kosten-Nutzenverhältnis auf. 

Im Ergebnis kann zusammengefasst werden, dass nicht nur an einer kurzfristigen Lösung ge-

arbeitet werden muss, sondern das Thema Zweitnutzung im Zuge der Erstnutzung bereits in-

tensiv berücksichtigt werden sollte. Lösungsansätze wie die Umnutzung von leerstehenden 

Gebäuden oder auch der Entwurf von Unterkünften in zügig realisierbarer Holz- bzw. auch 

Massivmodulbauweise unterstreichen die Innovationskraft der Bau- und Immobilienwirtschaft. 

8 Fazit - Rolle der privaten Immobilienwirtschaft 

Leistbarer und qualitativ hochwertiger Wohnungsbau wird insbesondere von den gemeinnüt-

zigen Wohnungsbaugesellschaften und im Zusammenspiel mit der österreichischen Wohn-

bauförderung seit vielen Jahren in hervorragender Weise zur Verfügung gestellt. Das österrei-

chische Modell des geförderten Wohnungsbaus ist auch im internationalen Kontext positiv her-

vorzuheben. Aufgrund des Ausmaßes des aktuellen Bedarfs an leistbarem Wohnraum auf-

grund der Flüchtlingskrise ist es notwendig, dass auch andere Marktteilnehmer der Immobili-

enwirtschaft einen Beitrag zur Bewältigung der Herausforderungen leisten. 

Eine gemeinschaftliche Lösung durch die Zusammenarbeit aller immobilienwirtschaftlichen 

Akteure ist daher unabdingbar, um in diesem Segment adäquaten und leistbaren Wohnraum 

in ausreichendem Umfang zu schaffen. Den einzelnen Akteuren kommen bzgl. der Angebots-

schaffung jeweils unterschiedliche „Aufgaben“ bzw. Rollen zu. Im Fokus stehen neben der 

öffentlichen Hand sowohl Architekten, Projektentwickler, Immobilienunternehmen als auch 

Banken sowie die Nutzerseite. Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht diese Rollenver-

teilung der jeweiligen Marktteilnehmer. Zu betonen sei an dieser Stelle, dass eine optimale 

Lösung ein verknüpftes und eng verzahntes Zusammenspiel voraussetzt. 
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Abbildung 66: (Immobilienwirtschaftliche) Akteure und deren Rolle 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Die öffentliche Hand, d.h. der Bund, die Länder und Gemeinden stehen mit jedem Zustrom an 

Flüchtlingen unter Zugzwang nach erfolgter Erstaufnahme genügend Gemeinschaftsunter-

künfte bereitzustellen bzw. die Unterbringung dezentral in Privatunterkünften zu organisieren. 

Bei unveränderten Bedarf kann der Staat dieser Rolle nur mehr schwer gerecht werden. Die 

Aufgabe des Staates ist primär den kurzfristigen Bedarf aufzufangen und gleichzeitig erleich-

terte Rahmenbedingungen und Förderrichtlinien zu schaffen, um Anreize zur sozialverträgli-

chen Wohnraumbereitstellung für die Immobilienwirtschaft zu setzen. Regionale Strukturför-

derprogramme zur Stärkung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen könnten die Attraktivi-

tät für die Niederlassung von anerkannten Flüchtlingen in peripheren Lagen steigern und gel-

ichzeitig den Siedlungsdruck auf die Ballungsräume verringern. Von kommunaler Seite muss 

insbesondere die Ausweisung von verfügbaren Flächen, eine lösungsorientierte Bearbeitung 

tragfähiger Konzepte sowie die erleichterte und zügige Genehmigung weiter forciert werden. 

Architekten und Ingenieure widmen sich in diesem Zusammenhang dem Thema Wohnraum, 

Kultur und Vermeidung sozialer Brennpunkte sowie deren gestalterischen städtebaulichen 

Vereinbarung bzw. Umsetzung. Speziell aus gestalterischer Sicht ist zu versuchen eine Form 

von Willkommensarchitektur in den Unterbringungsformen widerzuspiegeln. 
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Projektentwickler sowie Immobilienunternehmen (privatwirtschaftlich sowie gemeinnützig) 

spielen gerade in den Bereichen eine übergeordnete Rolle, wo der Staat wenig Handlungs-

spielraum besitzt und auch nicht zum primären staatlichen Aufgabengebiet zählen: Schaffung 

von mittel- bis langfristigen Wohnraum. Eine enge Zusammenarbeit dieser Akteure mit der 

staatlichen Seite ist in Hinblick auf den erhöhten Siedlungsdruck, das knappe Wohnrauman-

gebot und leistbare Wohnen Grundvoraussetzung für ein Gelingen. Nicht nur finanzielle, son-

dern auch personelle Entlastungen für die öffentliche Hand sind die Folge, wenn die Immobi-

lienwirtschaft als starker und zuverlässiger Partner angesehen wird. Herausforderung ist die 

zukünftige Bedarfsmessung, um adäquat die Neubautätigkeit zur richtigen Zeit anzukurbeln. 

Von privatwirtschaftlicher Seite ist auf die sozialverträgliche Standortwahl, die Entwicklung von 

bedarfsgerechten und nachhaltig gestalteten Gemeinschaftsunterkünften sowie die Wirt-

schaftlichkeit zu achten. 

Eine zunehmende Neubauleistung von sozialen Wohnungen resultiert in moderateren Miet-

preissteigerungen und verringert den Druck auf den Wohnungsmarkt. Wesentlich für private 

Investoren und Bauträger ist die komparative Rentabilität des Vorhabens im Vergleich zum 

bspw. freifinanzierten Wohnbau. Hier wäre es wünschenswert, wenn stärker mit Anreizstruk-

turen statt mit regulatorischen Eingriffen agiert wird. 

Bankinstitute nehmen den Platz eines verlässlichen Finanzierungspartners ein und ermögli-

chen es auch Projekte zu realisieren, welche sich nicht nur in Ballungsräumen befinden. Die 

Gründung der Wohnbauinvestitionsbank forciert zudem eine kostengünstige und langfristige 

Wohnbaufinanzierung für privatwirtschaftliche und gemeinnützige Bauträger. 

In Anbetracht der skizzierten akteursspezifischen Aufgaben ist es ein zentrales Handlungsfeld 

die Zusammenarbeit zwischen der Privatwirtschaft und den Ländern bzw. Kommunen zu fes-

tigen, um effektive Lösungsansätze präsentieren zu können. Durch baurechtliche, bauord-

nungsrechtliche und städtebauliche Erleichterungen werden diese Entwicklungen unterstützt. 

9 Schlussbemerkung 

Die Brisanz und Notwendigkeit der Bereitstellung von Wohnraum für anerkannte Flüchtlinge 

und Unterkünften für Asylwerber wird durch die Zahlen, welche in Kapitel 2 und 3 hergeleitet 

wurden, unterstrichen.  

Das Gros der bisher realisierten Konzepte gewähren den geflüchteten Personen zwar eine 

temporäre Art der Unterbringung, jedoch keine dauerhafte. Containerbauten, Zelte, Tragluft-

hallen oder ehemalige Supermärkte stellen keine optimale Lösung der Unterbringung für die 

Dauer eines Asylverfahrens dar. Daher sollten für Österreich neuartige Konzepte wie z.B. die 

Modulbauweise (in Holz oder massiv) weiter forciert werden. Einer raschen Realisierung sol-

cher Konzepte stehen des Öfteren eine Vielzahl von Auflagen von länder- oder kommunaler 

Seite gegenüber. Die neu beschlossenen Gesetzesänderungen können als wichtiger Schritt 

in diese Richtung zur Vereinfachung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Rahmen-

bedingungen angesehen werden.  

Eine erfolgreiche Integration der Flüchtlinge wird in hohem Maße durch das Wohnumfeld be-

einflusst. Die vorliegende Studie leistet in diesem Sinne einen wichtigen Beitrag und gibt An-

stöße für weitere Überlegungen sowie Diskussionen zur Bewältigung der Herausforderungen.   
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